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1. Einleitung  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Stechlin beabsichtigt, nach Antragstellung durch die Grundstückseigentümer, die 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ (im Weiteren: B-Plan). Die Pla-

nung umfasst die Ausweisung eines Sondergebietes am östlichen Ortsrand von Dagow mit der 

Zweckbestimmung Ferienhäuser und dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Neu-

gestaltung der einstigen Ferienhaussiedlung zu schaffen. 

Im Plangebiet befinden sich mehrere ruinöse Ferienbungalows aus der Vorwendezeit in einem 

Gehölzbestand. Das Planungsziel beinhaltet die Beräumung und Altlastensanierung des Geländes 

und eine funktionsgerechte Neuerschließung des Gebietes als Voraussetzung für den Bau privater 

Ferienhäuser.  

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) werden die nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG1) relevanten Auswirkungen des Planvorhabens in ihrer 

Gesamtheit betrachtet. 

Die räumliche Einordnung des Geltungsbereiches des B-Planes (gleichzeitig Vorhabenstandort) ist 

aus der Karte 1 zu entnehmen (s. Anlagen). 

 

Die gesonderte Prüfung der Betroffenheit von streng und besonders geschützten Arten durch das 

o. g. Projekt resultiert aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 (Rs. C-

98/03) zur Unvereinbarkeit der alten Fassung des § 43 Abs. 4 BNatSchG mit den artenschutzrecht-

lichen Vorgaben der FFH-Richtlinie2. Der europarechtliche Schutz ist in den Artikeln 12, 13 und 16 

der FFH-Richtlinie und in den Artikeln 5, 6, 7 und 9 der Vogelschutzrichtlinie3 geregelt. Die hin-

sichtlich des Artenschutzes relevanten Änderungen des BNatSchG sind bereits am 18.12.2007 in 

Kraft getreten und werden in der derzeit gültigen Fassung des BNatSchG fortgeführt. Die Vor-

schriften zum besonderen Artenschutz gelten unmittelbar (§§ 44 bis 47 BNatSchG). Auf der Basis 

des ergänzten § 44 des BNatSchG ist das Eintreten von Verboten auf die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG streng oder besonders geschützten Arten gesondert zu ermitteln und darzule-

gen. 

Auf dieser Grundlage ist nunmehr ein auf die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktio-
nalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. auf den Erhaltungszustand der loka-
len Populationen gerichteter spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) zu erstellen. 

Folgende vorhabenbezogene Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben dient als diesbezügli-

che Entscheidungsgrundlage für die zuständige Fach- bzw. Genehmigungsbehörde. 

 

                                           
1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.2542, am 01.03.2010 in Kraft 
getreten, zuletzt geändert d. Art. 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436).  
2 FFH-Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen („Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“). Zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (L 158 S. 193, 10.06.2013) 
1992L0043 - DE - 01.07.2013 - 006.003 - 1. 
3 Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlamentes und des Rates über den Erhalt der wildlebenden Vogelarten („Vogelschutzrichtlinie“). ABl. 
EG Nr. L 20/7 vom 26.01.2010. Kodifizierte Fassung. Geänd. d. Verord. (EU) 2019/1010 d. Eu. Parl. u. d. Rates v. 5. Juni 2019 (ABl. L 170 S. 115 v. 
25.6.2019). 
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Im Ergebnis dieser naturschutzfachlichen Analyse kann es ggf. erforderlich sein, funktionserhal-

tende oder konfliktmindernde Maßnahmen festzulegen, die auf den unmittelbar betroffenen Arten-

bestand abzielen, mit diesem räumlich-funktional verbunden sind und zeitlich so durchgeführt 

werden, dass zwischen dem angestrebten Erfolg der Maßnahmen und dem vorgesehenen Eingriff 

keine zeitliche Lücke entsteht. Um dies zu gewährleisten, sind neben den Vermeidungsmaßnah-

men auch vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG) zu verwirklichen. 

Der AFB ist zwar ein gesonderter Fachbeitrag, bei dem das spezielle, den Planstandort kennzeich-

nende Artenspektrum über die allgemeine Eingriffsregelung hinaus einem besonderen Prüfpro-

gramm unterzogen wird, dennoch ist in der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) zu 

einem Vorhaben letztlich eine integrierte Planung aller landschaftspflegenden Maßnah-
men sicherstellen. Dies erfordert, dass die ggf. erforderlichen Maßnahmen, die sich aus der 

Prüfung und Rechtsfolgenbewältigung des speziellen Artenschutzes ergeben, mit den Schutz-, 

Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der allgemeinen Eingriffsregelung abzugleichen 

und zu einem Gesamtkonzept zu verschmelzen sind. Die im Zusammenhang mit dem Genehmi-

gungsantrag zu erstellende Eingriffs- / Ausgleichbilanzierung wird auf diesbezügliche Erfordernisse 

betrachtet. 

 

1.2 Methodisches Vorgehen 

 

In dem vorliegenden AFB werden insbesondere:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) nach § 44 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt 

werden können, ermittelt und dargestellt und falls diese erfüllt sein sollten  

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. 

§ 45 Abs. 7 bzw. einer Befreiung nach § 67 BNatSchG  

geprüft. 

 

Die Beziehung der verschiedenen nationalen und europäischen Schutzkategorien der Tier- und 

Pflanzenarten zueinander zeigt nachfolgende Abb. 1. 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend enthalten:  

 Abbildung 1: Nationale und europäische Schutzkategorien  
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Abb. 1: Nationale und europäische Schutzkategorien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die prüfungsrelevante Artenkulisse umfasst alle in Bbg vorkommenden Arten der folgenden Grup-

pen: 

- die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, 

- die europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (VRL). 

Über diese Gruppen hinaus ist nach nationalem Recht noch eine große Anzahl von Arten "beson-

ders geschützt". Diese sind nicht unmittelbar Gegenstand des vorliegenden AFB. Für diese Arten 

gelten nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 nicht. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass dieses Artenspektrum bei der naturschutzfachlichen Bewertung völlig außer Betracht 

bleibt. Die Eingriffsregelung als naturschutzrechtliche Auffangregelung hat mit ihrer Eingriffsdefini-

tion und Folgenbewältigungskaskade einen umfassenden Ansatz, der auch den Artenschutz insge-

samt und damit auch diese Arten als Teil des Naturhaushaltes erfasst (§ 14 Abs. 1 i. V. m. § 1 

Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG). Grundsätzlich können dabei über vorhandene Biotopstrukturen und Leitar-

ten Rückschlüsse auf die nach allgemeinen Erfahrungswerten vorhandenen Tier- und Pflanzenar-

ten gezogen werden. Eine über diesen indikatorischen Ansatz hinausgehende exemplarbezogene 

vollständige Erfassung aller Tier- und Pflanzenarten ist in Anbetracht der hier möglichen Artenzahl 

weder erforderlich noch verhältnismäßig (vgl. BVERWG 2011). Sofern sich dabei schutzwürdige 

Artenvorkommen wie beispielsweise Arten der Roten Liste ergeben, die im Rahmen des biotopbe-

zogenen Ansatzes nicht ausreichend erfasst werden, sind diese im Einzelfall jedoch vertiefend zu 
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betrachten. Dies ist regelmäßig insbesondere aufgrund der Betroffenheit von nach § 30 BNatSchG 

und §§ 17, 18 BbgNatSchAG4) geschützten Biotopen der Fall. 

Auch die ausschließlich im Anhang II der FFH-Richtlinie geführten Spezies sind nicht in dem AFB 

abzuhandeln. Diese unterliegen den Rechtsvorschriften der FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

 

Das in dem vorliegenden AFB verwendete Ablaufschema zur Prüfung des Artenschutzes ist in 

nachfolgender Abb. 2 dargestellt worden. Die Prüfung erfolgt auf Einzelarten-Niveau*). Sie beinhal-

tet ein 5-stufiges Verfahren mit den Schritten: 

1. Relevanzprüfung: Projektspezifische Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums 

2. Bestandsaufnahme: Erhebung der Bestandssituation der relevanten Arten im Wirkraum 

3. Prüfung der Betroffenheit: weitere Eingrenzung der vom Vorhaben betroffenen Arten auf 

Basis der Bestandsaufnahme 

4. Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG - Konfliktana-
lyse 

5. Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG 

 

*) Lediglich für die in Bbg weit verbreiteten, ungefährdeten europäischen Vogelarten ohne besondere Habita-

tansprüche (wie z.B. Gehölzfrei- und Gehölzhöhlenbrüter) kann auch eine Gruppenprüfung zusammenfassend 

auf der Ebene der Artengruppe (Nistgilde) erfolgen. 

Zu den bedeutsamen oder Wert gebenden Arten, für die eine Prüfung auf Einzelart-Niveau erforderlich ist, 
gehören die Spezies aus den folgenden Gruppen: 

- die europäischen Vogelarten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (VRL), 

- die gefährdeten Vogelarten der Roten Listen Bbg und der BRD (Kategorie 0 - 3), 

- die europäischen Vogelarten des Artikel IV Abs. 2 der VRL - Rastvogelarten, mit landesweit bedeut-
samen Vorkommen bzw. einer landesweiten Bedeutung des Vorhabengebietes, d.h. im Vorhabens-
gebiet müssen regelmäßig mindestens 2 % oder mehr des landesweiten Rastbestandes der jeweili-
gen Art rasten 

- die streng geschützten Arten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV5), 

- die in Anhang A der VO EG 338/97 (EU-ArtSchV6) gelisteten streng geschützten Arten, 

- Arten mit besonderen Habitatansprüchen, d. h. Arten, die besondere Ansprüche an ihre Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten besitzen, regelmäßig wiederkehrend die gleichen Brutplätze nutzen und bei 
Realisierung eines Vorhabens voraussichtlich Probleme beim Finden adäquater neuer Lebensräume 
haben würden (z.B. Koloniebrüter, Gebäudebrüter, Horstbrüter). 

- Arten, für die das Bundesland Bbg innerhalb Deutschlands eine besondere Verantwortung trägt 
(hierunter auch die managementrelevanten Vogelarten). 

                                           
4 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG), vom 
21. Januar 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 3]. Geänd. durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl. I Nr. 28). 
5 Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 
(BGBl. I S. 95).  
6 Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates v. 09. Dezember 1996 zum Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwa-
chung des Handels (EU-Artenschutzverordnung, EU-ArtSchVo), ABl. L 61 v. 3.3.1997. Aktuelle konsolidierte Fassung vom 01.01.2020.  
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Nachfolgend enthalten: 

 Abbildung 2: Ablaufschema zur Prüfung des Artenschutzes 
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 Abb. 2: Ablaufschema zur Prüfung des Artenschutzes

Arten des Anh. IV der FFH-

Richtlinie

europäische Vogelarten

- des Anh. I der VRL

- des Art. IV Abs. 2

streng geschützte Arten 

des Anh. A der EU-

ArtSchV 

(VO EG 338/97)

streng geschützte Arten 

der Anl. 1 der BArtSchV

streng geschützte Arten 

in Bbg

Berücksichtigung mit 

grundsätzlich

indikatorischem Ansatz bei 

der Eingriffsregelung (LBP)

weitere besonders 

geschützte Arten

(ausschließlich nach 

nationalem Recht 

geschützt)bedeutsame Brutvogelarten in Bbg:

- Arten mit besonderen Habitatansprüchen, 

- Arten, für die das Bundesland Bbg innerhalb Deutschlands eine besondere Verantwortung trägt

Artenschutzrechtliche Prüfung auf Einzelarten-Niveau

(Für die in Bbg weit verbreiteten, ungefährdeten europäischen Vogelarten ohne besondere Habitatansprüche kann auch eine Gruppenprüfung 

zusammenfassend auf der Ebene der Artengruppe (Nistgilde)

1. Relevanzprüfung: Projektspezifische Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums

Ermittlung der Relevanzschwelle - Ausschluss der Arten für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit entsprechend der einschlägigen Zugriffsverbote mit 

hinreichender Sicherheit im Wirkraum ausgeschlossen werden kann

Europäischer Artenschutz Nationaler Artenschutz

Analyse der vom Projekt ausgehenden Wirkungen mit Ausweisung von projektbezogenen Wirkräumen

Um dem Schutzbedürfnis dieser 

Arten gerecht zu werden, sind 

diese Arten in allen Phasen der 

Eingriffsregelung 

(Bestandsaufnahme

– Eingriffsermittlung – Vermeidung 

– Ausgleich – Ersatz – 

Abwägungsentscheidung) zu 

berücksichtigen.

Die Beeinträchtigungen werden 

bezüglich dieser Arten jedoch 

i.d.R. durch die Berücksichtigung 

der Auswirkungen auf die 

jeweiligen Biotoptypen

generalisierend erfasst. Sofern 

sich dabei schützwürdige 

Artvorkommen wie beispielsweise 

Arten der Roten Liste ergeben, die 

im Rahmen des indikatorischen 

Ansatzes nicht ausreichend 

berücksichtigt werden, sind diese 

im Einzelfall vertieft zu betrachten.

Die für diese Biotoptypen 

vorgesehenen Schutz-, 

Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen dienen 

auch dem Schutz der dort 

betroffenen besonders 

geschützten Arten.

3. Prüfung der Betroffenheit: Abgrenzung der vom Vorhaben betroffenen Arten auf Basis der Bestandsaufnahme

Prüfung, welche der relevanten Arten vom Vorhaben tatsächlich betroffen sind (sein können). Überlagerung von bekannten oder potentiellen Lebensstätten der 

jeweiligen lokalen Vorkommen der Arten im Wirkraum. Tabellen 2 und 3

durch das Vorhaben betroffene

sonstige geschützte/gefährdete

Arten

4. Prüfung der Beeinträchtigung (Konfliktanalyse): Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Ausweisung / Berücksichtigung von Vermeidungs- (VAFB) und/oder funktionserhaltender (vorgezogener) Ausgleichsmaßnahmen (ACEF). Analyse: Formblätter.

Für die Prüfung nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

relevante Arten

durch das Vorhaben betroffene 

europarechtlich geschützte Arten

nach BbgNatSchG 

relevante Arten

Abschichtung/Einschränkung nach Kriterien:

sh. Tabellen 1a bis 1d

2. Bestandsaufnahme: Erhebung der Bestandssituation der relevanten Arten im Wirksraum

    - systematische faunistische Sonderuntersuchungen/Kartierungen zu ausgewählten Tierartengruppen und/oder

    - Potentialabschätzung aufgrund der biogeographischen Verbreitung/Habitatausstattung/Lebensraumtypen

    - vorhandene landesweit verfügbare Datengrundlagen

Überprüfung der Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (1.) vorgenommenen Abschichtung auf Plausibilität.

Arten, für die die Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind 

(ggf. im Rahmen der Verhältnismäßigkeit Entwicklung weitergehender Vermeidungs-, Minimierungs- und ggf. vorgezogener funktionserhaltender 

Ausgleichsmaßnahmen und Schritt 4 erneut prüfen)

Ausnahmeregelung beinhaltet keine naturschutzfachlichen

Ausnahmevoraussetzungen 

(es besteht jedoch die Ausnahmevoraussetzung, dass der 

Eingriff aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist).

5. Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nach § 

45 Abs. 7 BNatSchG

(auch Befreiungen nach § 67 BNatSchG)

5a Prüfung der Wahrung des Erhaltungszustandes (EHZ)

Arten des Anhang IV FFH-RL: 

- keine nachhaltige Verschlechterung des günstigen EHZ 

- keine Verschlechterung des aktuellen ungünstigen EHZ 

Europäische Vogelarten: Wahrung des aktuellen EHZ (Aufrechterhaltung des Status Quo)

Ausweisung / Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen)

5b Alternativenprüfung

Gibt es eine hinsichtlich des europarechtlichen Artenschutzes anderweitige zumutbare 

Alternative?
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Die beiden wesentlichen Bearbeitungsschritte des AFB sind die Relevanzprüfung und die Konflikt-

analyse. 

In der Relevanzprüfung wird ermittelt, welche Arten von der Vorhabensart bzw. dem konkreten 

Vorhaben betroffen sein können bzw. ob eine mögliche Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden 

kann.  

In tabellarischer Form wird ein Überblick über die im Untersuchungsraum potenziell vorkommen-

den Tier- und Pflanzenarten gegeben. Grundlage dafür ist die Liste der in Bbg rezent lebenden 

durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Pflanzen- und Tierarten, 

die Auflistung der in Bbg vorkommenden Brut- und Zugvögel und der in Bbg vorkommenden 

Pflanzen- und Vogelarten der Anl. 1 der BArtSchV bzw. der streng geschützten Arten des Anh. A 

der EU-ArtSchV. Die Gesamtliste ist in der Tabelle 1 dargestellt (s. Anlagen).  

Zunächst erfolgt ausgehend von den Lebensraum- und Habitatansprüchen der einzelnen Arten 

eine Relevanzabstufung hinsichtlich der biogeographischen Verbreitung und der Lebensraumaus-

stattung im betrachteten Gebiet. 

Nach der Analyse der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen mit Ausweisung der projektspezifi-

schen Wirkräume kann im Ergebnis der Bestandsaufnahmen (Biotop- und /oder Lebensraumty-

penkartierung) sowie systematischen faunistischen Bestandserhebungen oder Potentialabschät-

zung und  Datenrecherchen eine weitere Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums (arten-

schutzrechtliche Vorprüfung,) erfolgen, denn dem AFB brauchen die Arten nicht unterzogen wer-

den, für die eine verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden kann (sogenannte Relevanzschwelle). Die Ergebnisse der Rele-

vanzabstufung und der artenschutzrechtlichen Vorprüfung sind in der Tabelle 2 (s. Anlagen) dar-

gestellt und der Tabelle 3 zusammengefasst.  

Im Weiteren werden jeweils die maßgeblichen Wirkpfade beschrieben und die Betroffenheit der 

relevanten Arten herausgearbeitet (Tabelle 4). Dabei werden nur die Arten / Artengruppen ausge-

grenzt, die hierbei sicher ausgeschlossen werden können, da sie im Wirkbereich sicher nicht vor-

kommen (Untersuchungsergebnisse bzw. Potentialbewertung für weiterer Artengruppen) oder im 

Hinblick auf die Wirkungen grundsätzlich nicht relevant sind. 

 

In der Konfliktanalyse werden für die einzelnen als vorhabenrelevant angesprochenen Arten 

bzw. Artengruppen mögliche Beeinträchtigungen ermittelt und qualifiziert. Bei der einzelartbezo-

genen Wirkungsanalyse werden die projektspezifischen Wirkfaktoren mit den artspezifischen 

Empfindlichkeitsmerkmalen verknüpft und geprüft, welche der artenschutzrechtlichen Verbotstat-

bestände für die relevanten Arten zutreffen bzw. zu erwarten sind. Darauf aufbauend werden 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (VAFB) erarbeitet. Im Bedarfsfall sind auch 

Ausgleichsmaßnahmen (vorgezogene, d. h. CEF-Maßnahmen; ACEF) zur Kompensation der verblie-

benen Beeinträchtigungen zu benennen, um die möglicherweise auftretenden Verbotstatbestände 

zu überwinden. Ist dies nicht möglich, sind die fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmezu-

lassung zu prüfen. 

Die Abarbeitung erfolgt artbezogen unter Verwendung spezieller Formblätter (hier in Anlehnung 

an: Hinweise zur Erstellung des Artenschutzbeitrags (AFB) bei Straßenbauvorhaben im Land Bran-

denburg, 2008). Die Formblätter enthalten für jede zu prüfende Art Angaben zum Gefährdungssta-

tus, zu den Lebensraumansprüchen und Verhaltensweisen und der Verbreitung in Deutschland, 

Bbg sowie im Untersuchungsraum. Darauf aufbauend werden anhand des projektspezifischen 
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Wirkungsgefüges (unter Beachtung sog. Signifikanzschwellen) die möglichen Schädigungs- und 

Störungstatbestände abgeprüft. Die Formblätter sind in der Anlage zum AFB enthalten. 

Die artspezifisch erforderlichen Maßnahmen (VAFB, ACEF) werden in speziellen Formblättern als 

Maßnahmeblätter dargestellt und sind in den LBP zu integrieren. Maßnahmenansätze für Arten, die 

nicht zum Prüfspektrum des AFB zählen, werden im LBP entwickelt. 

 

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden die o.g. Maß-

nahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierli-

chen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) beziehen sich unmit-

telbar auf das Projekt. Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben 

oder soweit abgemildert werden, dass keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt. 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen, 

continuous ecological functionality-measures) setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der 

geschützten Arten an. CEF-Maßnahmen entsprechen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, d. h. 

sie werden zwingend vor dem Eingriff ausgeführt und müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs ihre 

Funktionalität weitgehend erreicht haben. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen 

Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu erhal-

ten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF-Maßnahmen müssen den 

Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die in der Eingriffsregelung i. d. R. Aus-

gleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffe-

nen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form einer Vergrößerung eines Habitats oder der Neuschaf-

fung von Habitaten in direkter funktioneller Beziehung zu diesem.  

 

Werden trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und / oder CEF-Maßnahmen 

Verbotstatbestände erfüllt, so dienen FCS-Maßnahmen (measures aiming at the favourable 

conservation status) dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen 

Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erforder-

nissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d. h. sie sind an der 

jeweiligen Art und an der Funktionalität auszurichten. Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente 

ist zu beachten, dass keine Zeitlücke (time-lag) entsteht, in der eine irreversible Schwächung der 

Population zu befürchten ist. 
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2. Beschreibung der örtlichen Lage 

 

Das Plangebiet in der Gemarkung Neuglobsow, Flur 3 umfasst 10 Flurstücke mit einer im Kataster 

ausgewiesenen Gesamtgröße von 24.560 m². 

Der betrachtete Landschaftsausschnitt erstreckt sich in Übergangslage in einem mehrfachen 

Grenzraum, dessen Oberflächenbildungen vom Brandenburger Stadium der Weichselkaltzeit ge-

prägt sind. Im Norden liegen Stauchungsgebiete der Endmoränen, im Süden Sanderflächen. Nord-

östlich vom Dagower See erstreckt sich ein Niederungskomplex mit holozänen Moor- und Sumpf-

bildungen. Der östliche Teil des Plangebietes ragt in ein lokales Becken des Niederungskomplexes 

hinein. Die westliche Teilfläche liegt auf einem kleinen leicht erhöhten Sanderplateau.   

Am Plangebiet und in seinem Umfeld kommen Böden überwiegend geringer Nährstoffversorgung 

vor, die auf Sand als Grundsubstrat entstanden sind. Verbreitet sind vergleyte Braunerden und 

Gley-Braunerden sowie podsolige Braunerden.  In den Niederungen, im Plangebiet nur kleinflächig, 

treten Erdniedermoore auf.  

Die Ortschaft Dagow, am östlichen Ufer des Dagower Sees gelegen, bildet mit einigen ortsnahen 

Offenflächen gemeinsam eine große Lichtung in einem ausgedehnten Waldareal zwischen Rheins-

berg und Fürstenberg / Havel. Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Dagow. Die ver-

kehrliche Anbindung erfolgt über den aktuell unbefestigten Feldweg mit Anbindung an die Dagow-

seestraße in der zentralen Nord-Süd-Achse des Dorfes. Der Feldweg bildet mit der anschließenden 

Straße „Am Graben“ einen Ringweg. 

Südlich des Feldweges befindet sich eine Brachfläche von ca. 1,5 ha, die im Flächennutzungsplan 

als Baufläche dargestellt ist und für die der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 

9 mit der Bezeichnung "Wohngebiet Pferdekoppel" beschlossen hat.  

Das Plangebiet umfasst einen Waldbestand im Westen, der die Ruinen der einstigen Ferienbunga-

lows verbirgt, eine Offenlandfläche im Osten mit Grünlandbrache und einen Abschnitt des Feldwe-

ges im Süden. 

Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete sind: 

- das GGB (ehem. FFH-Gebiet) „Stechlin“ (DE 2844-301) ca. 120 m nord-nordöstlich und 

- das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) „Stechlin“ (DE 2843-401) ca. 140 m nord-nordöstlich 

vom Planstandort gelegen. 

 

3. Kurzdarstellung des Vorhabens 

 

Zu den untenstehenden Ausführungen vgl., wenn nicht anders angegeben, STECHLIN 2021a. 

Der Geltungsbereich des B-Planes ist  im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche 

mit der Zweckbestimmung - Ferienhäuser - dargestellt. Im B-Plan ist die Art der baulichen Nutzung 

als Sondergebiet „Ferienhäuser“ festgelegt. 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Dagow und hat eine Gesamtgröße von 

24.560 m². Hiervon hat die untere Forstbehörde gem. § 2 Landeswaldgesetz Brandenburg 
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(LWaldG)7 für eine Teilfläche von ca. 16.000 m² zum aktuellen Zeitpunkt die Waldeigenschaft 

festgestellt. 

Von den ehemaligen Ferienhäusern stehen heute noch etwa 24 abbruchreife Gebäude und einige 

erkennbare Fundamente (Herr Golm per E-Mail, 25.10.2021). Die vorhandenen Versorgungsleitun-

gen im Boden sind nur noch ansatzweise zu vermuten.  

Zur stufenweisen Realisierung des im Flächennutzungsplan rechtswirksam dargestellten Konzeptes 

sollen mit der verbindlichen Sicherung des Ferienhausgebietes die Voraussetzungen für den Beginn 

privater Investitionsmaßnahmen geschaffen werden. Hier geht es vorrangig um die Beräumung 

und Altlastensanierung der alten Datschensiedlung und einer funktionsgerechten Neuerschließung 

des Gebietes als Voraussetzung für den Bau privater Ferienhäuser. Vorrangiges Ziel ist die Neuer-

schließung und Revitalisierung der ehemaligen Ferienhaussiedlung in einer Fläche von weniger als 

11.200 m² (davon 9.999 m² Waldumwandlungsfläche) mit Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für den Bildung von ca. 18 neuerschlossenen Ferienhaus-Grundstücken und 

damit die Herstellung einer städtebaulich geordneten Entwicklung. Die geplante Waldumwandlung 

beinhaltet die Rodung des vorhandenen Bestandes in den südlichen und westlichen Teilarealen des 

Plangebietes mit einer Ausdehnung von ca. 1,0 ha. Die verbleibende Waldfläche beträgt somit ca. 

0,636 ha. 

Das Maß der baulichen Nutzung ist mit einer maximalen Grundfläche von 100 m² und  einer Ge-

schoßfläche von 200 m² Pro Ferienhausgrundstück festgesetzt. Die Zahl der Vollgeschosse ist mit 

zwei begrenzt. Das obere zulässige Geschoss ist als Dachgeschoss auszubilden. Für den Einbau 

von Sonnenkollektoren und Anlagen für Photovoltaik ist ein Anteil von 80 % der sonnenseitigen 

Dachfläche mit Modulen mit Antireflektionsbeschichtung zulässig. 

Die Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt vom Feldweg ausgehend. Dieser soll zukünftig 

ausgebaut werden. Vom Feldweg abzweigend ist eine innen liegende Ringstraße geplant. 

Im östlichen Bereich des Plangebietes nimmt ein unbebautes Offenlandareal ca. 0,504 ha ein, das 

zum Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ gehört. 

 

4.  Wirkfaktoren/Wirkprozesse des Vorhabens 

 

Nachfolgend werden die durch das Planvorhaben verursachten Wirkfaktoren aufgeführt, die ver-

botstatbestandsrelevante Schädigungen oder Störungen der prüfungsrelevanten streng und be-

sonders geschützten Tier- und Pflanzenarten nach sich ziehen können. Zugriffsverbote auf europa-

rechtlich geschützte Arten können durch bau-, anlage- und betriebsbedingte (hier nutzungsbeding-

te) Wirkfaktoren eines Projektes ausgelöst werden.  

Für das Planvorhaben sind die folgenden Aspekte als relevant zu betrachten.  

                                           
7Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG). Vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 137). Zulätzt Geändert d. Gesetz v. 30. April 2019 (GVBl. I Nr. 15).  
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Als Grundlage der Wirkanalyse wurden folgende Unterlagen und Gutachten verwendet: 

- GEMEINDE STECHLIN (Zit. Stechlin) (2021a): Begründung gemäß § 2a BauGB zum Be-

bauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Stechlin OT Dagow „Erholungsgebiet Feldweg“. Entwurf. 

Stand: August 2021. Verfass.: Dipl.-Ing. Horst Golm - Kommunale Dienstleistungen, Hohen 

Neuendorf. 

- GEMEINDE STECHLIN (Zit. Stechlin) (2021b): Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Stechlin OT 

Dagow „Erholungsgebiet Feldweg“ (Entwurf). Teil A – Planzeichnung. Teil B – Textfestsetzun-

gen. Stand: Oktober 2021. Verfass.: Dipl.-Ing. Horst Golm - Kommunale Dienstleistungen, Ho-

hen Neuendorf. 

 

4.1 Beschreibung der vom Projekt ausgehenden Wirkungen 

 

Die vorhabenbezogene Betrachtung der Wirkfaktoren bezieht sich auf die bau-, anlage- und nut-

zungsbedingten Wirkungen des Planvorhabens. Sie werden zu verschiedenen Zeitpunkten wirk-

sam: 

- baubedingte Wirkungen – sind bei der Gehölzrodung und der nachfolgenden Errichtung 

des jeweiligen Bauobjektes auf die Dauer der Rodungs- bzw. Baubetriebsphase be-

schränkt, 

- anlagebedingte Wirkungen – sind aufgrund der gesamten Existenz der Objekte / Erschlie-

ßungsanlagen verursachte permanente Wirkungen, 

- nutzungsbedingte Wirkungen – entstehen bei Nutzung / Bewirtschaftung / Unterhaltung 

der jeweiligen baulichen bzw. Erschließungsobjekte und dauern über deren gesamte Nut-

zungsphase an. 

Im vorliegenden Fall sind folgende Wirkungen zu betrachten. 

Baubedingte Wirkungen: 

- Veränderungen der Oberflächengestalt und Bodenstruktur (Verdichtungen, Aufschüttun-

gen, Abgrabungen), 

- Abschieben und Beseitigen von Vegetation, hier insbes. Gehölzrodung, 

- temporärer Funktionsverlust von Biotopen und faunistischen Funktionsräumen, hierunter 

insbesondere: 

- Habitatveränderungen-, -verluste durch Abriss von Gebäuden, 

- Habitatveränderungen-, -verluste durch Rodung / Fällung von Gehölzen, 

- temporäre Barrierewirkungen und Zerschneidung von Funktionsbeziehungen (z.B. Baustra-

ßen, Lagerflächen), 

- temporäre Funktionsverminderung / -verlust in Folge von erhöhten Stör- und Scheuchwir-

kungen durch bauzeitliche Reizkulisse (z. B. Erschütterungen, akustische und optische Rei-

ze), 

- baubedingte Gefährdung von Individuen (strukturbezogene Tötung von Individuen oder 

Entwicklungsstadien (z.B. Gelege oder Jungvögel), Kollision mit Baufahrzeugen). 
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Anlagebedingte Wirkungen: 

- Einschränkung der Lebensraumeignung und Zerstörung von Lebensraumstrukturen insbe-

sondere durch Flächen(teil)versieglung und Flächennutzungsänderungen, 

- Flächeninanspruchname, 

- Fernwirkungen aufgrund von Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte,  

- Fernwirkungen der statischen optischen Reize (Gebäude-, Anlageneffekte, Licht). 

Nutzungsbedingte Wirkungen:, 

- mechanische Belastungen, 

- Fernwirkungen durch Lärm,  

- Fernwirkungen im Zusammenhang mit sonstigen dynamischen Reizen (Stör- und Scheuch-

wirkungen durch dynamische optische Reize wie Fahrzeugbewegungen, Lichteffekte), 

- nutzungsbedingte Tötung von Individuen (z. B. Kollisionen mit Fahrzeugen). 

Die geplanten Flächenversiegelungen / -verdichtungen wirken auf die Vegetationsbestände und 

Bodenfunktionen unmittelbar an den Objektstandorten aus. Die Fernwirkungen gehen über die 

Grenzen der zukünftig bebaubaren Flächen hinaus. Im Folgenden werden die Wirkfaktoren 

zusammengefasst erläutert und die Wirkpfade sowie ihre Intensität beschrieben.  

 

Flächeninanspruchnahme 

Versiegelungen sowie Verdichtungen und Bodenumlagerungen führen zu Einschränkungen von 

Funktionen und Leistungsfähigkeit des Bodens. Der Boden als potentieller Pflanzenstandort geht 

verloren. Unter Standorte werden die konkreten Flächen mit ihren biotischen und abiotischen 

Eigenschaften sowie den mit ihnen verknüpften Umweltbedingungen verstanden, auf denen die 

Individuen der jeweiligen Pflanzenart wachsen. Dies gilt für alle Lebensstadien der Pflanzen, also 

auch während der Vegetationsruhe. 

Die Flächeninanspruchnahme führt zu Reduzierung bzw. Zerstörung von potentiellen Lebensstät-

ten mit Funktionen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten von relevanten Tierarten. Die räumliche 

Abgrenzung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte muss je nach Raumanspruch der jeweiligen Art 

und bestehenden räumlichen funktionalen Beziehungen artspezifisch vorgenommen werden. So 

können z. B. essentielle Jagdhabitate bzw. Nahrungsräume für eine Art existentiell bedeutsame 

Bestandteile von Fortpflanzungsstätten sein. Ein weiteres Beispiel für derartige relevante Funkti-

onszusammenhänge sind wichtige Überwinterungs- und Rastgewässer von Wasservögeln, wo die 

Tiere sowohl Phasen der Nahrungsaufnahme als auch Ruhephasen durchlaufen. 

Von einer Beschädigung oder Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird nicht nur 

dann ausgegangen, wenn sie physisch vernichtet wird, sondern auch, wenn durch andere vorha-

benbedingte Einflüsse wie z. B. Lärm oder Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise beein-

trächtigt wird, dass sie von den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelbar 

ist. 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 14 - 

   

 

Mit dem Planvorhaben werden die folgenden Lebensräume flächenbezogen in Anspruch genom-

men: 

- Wald, 

- Gebäude, 

- Säume an den Waldrändern. 

Die Wirkzusammenhänge, die mit dem Abriss von Gebäuden und Fällen von Gehölzen einherge-

hen, werden gesondert betrachtet (sh. u.).  

Die vorhabenbedingte Flächeninanspruchnahme ist in der Ausdehnung der Waldumwandlung in 

Höhe von ca. 1,0 ha anzusetzen. 

Ein Verlust von Flächen für ggf. rastende Zugvögel (nordische Watt- und Wasservögel) mit großen 

Raumansprüchen ist von keiner Relevanz, da sich diese in Gehölzbeständen oder in unmittelbarer 

Siedlungs- und Gehölzstrukturnähe (Störungspotential, Fluchtdistanzen 200 – 300 m (vgl. GARNIEL 

& MIERWALD 2010, BFN 2016) nicht aufhalten.  

Insbesondere ist die Betroffenheit von Lebensräumen der folgenden Arten, Artengruppen zu prü-

fen: 

- Gehölzhöhlen- und -freibrüter, 

- Fledermäuse, 

- xylobionte Insekten, 

- Zauneidechse. 

 

Gebäudeabriss 

Der Abriss von baulichen Anlagen kann mit der Beseitigung von Habitatelementen für Tierarten mit 

Anpassungen an die spezifischen Strukturen von Bauten einhergehen. Unter den Vögeln errichten 

die Arten der Nistgilde der Gebäudebrüter ihre Brutplätze (fast) ausschließlich an / in baulichen 

Anlagen (z. B. Schwalben-Arten, Hausrotschwanz, Mauersegler). Einige weitere Arten können 

optional ebenfalls Strukturen an / in Bauwerken für ihre Nestanlagen nutzen (z. B. Bachstelze, 

Waldkauz). Mehrere Fledermausarten nehmen Gebäude oder sonstige Bauwerke für ihre Ansied-

lung und Nutzung als Winter- / Sommerquartier, Wochenstube oder für andere Funktionen an (z. 

B. Braunes Langohr, Zwergfledermaus). 

Am Planstandort werden die einstigen Ferienbungalows, insgesamt 24, abgerissen.  

Die Betroffenheit von Gebäudebrütern und Fledermäusen ist zu prüfen. 

 

Baumfällung, Gehölzrodung 

Die Beseitigung von Gehölzen (Sträucher und / oder Bäume) führt zur Zerstörung von Habitaten 

oder von gesamten Lebensräumen von zahlreichen Arten. Regelmäßig werden Brutvögel der Nist-

gilden der Gehölzhöhlen- und -freibrüter sowie Bodenbrüter in Gehölzen und ihren Säumen betrof-

fen. Mit der Fällung von meist alten, älteren Bäumen mit Sonderstrukturen wie Hohlräume, abge-

storbene Teile, abstehende Rinde, u. s. w. werden Habitate der Nistgilde der Baumhöhlenbrüter 

und der an Wald bzw. Gehölze gebundenen Fledermausarten beseitigt. Bei den xilobionten Insek-

tenarten handelt es sich um eine noch umfassendere Bindung an Sonderhabitate, die ebenfalls an 
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alte Bäume mit Sonderstrukturen oder auch an abgestorbene oder abgängige Bäume mit Totholz 

gebunden ist. 

Die geplante Waldumwandlung beinhaltet die Rodung des vorhandenen Bestandes in den südli-

chen und westlichen Teilarealen des Plangebietes mit einer Ausdehnung von ca. 1,0 ha. 

Eine Betroffenheit von allen relevanten Arten, Artengruppen ist zu prüfen. 

 

Barrierewirkungen / Zerschneidung 

Die im Baugeschehen begründeten Haupteffekte mit Barrierewirkungen und Zerschneidungseffek-

ten beruhen in erster Linie auf der Beseitigung von Strukturen, die Habitatelemente mit Lebens-

raum- bzw. Verbundfunktionen sind. 

Die neu errichteten baulichen Anlagen, die Flächenversiegelungen und die Wege gehen mit poten-

tiellen Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekten einher. Sie entfalten ihre Wirkungen in 

Veränderungen räumlicher Funktionen auch außerhalb des Planstandortes. 

Berücksichtigung finden die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der relevanten Tierarten und ihre mit 

diesen in funktionellen Beziehungen stehenden Ruhestätten, Wander(Transfer)korridore, Jagd- 

und Nahrungshabitate sowie die Ruhe- und Äsungsflächen der Zug- und Rastvögel. 

Am Planstandort und in seinem Umfeld sind folgende Vorbelastungen zu berücksichtigen: Ort-

schaft. 

Lage des Plangebietes in der Ortsrandlage. Großräumige landschaftliche Freiräume sind nicht 

betroffen.  

Auf Grund der Lagebeziehungen der potentiellen Teillebensräume von Amphibien im erweiterten 

Umkreis des Planstandortes sind ausgeprägte tradierte Wanderkorridore im Bereich des Sonderge-

bietes mit den zu errichtenden Bauwerken auszuschließen. 

Der Flächenansatz des Vorhabens mit ableitbaren Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekten 

ist nach Berücksichtigung des nachgewiesenen (ECO-CERT 2021) und potentiell vorkommenden 

Artbestandes sehr gering bis nicht relevant. Aus diesem Grund und nach Berücksichtigung der 

spezifischen Lage des Planstandortes ist eine signifikante Betroffenheit der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten sowie der Populationen der relevanten Arten durch vom Planvorhaben hervorgerufene 

Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte nicht zu prognostizieren.  

Die Wirkintensität ist als nicht relevant einzustufen. 

 

Lärmimmissionen (akustische Reize) 

Besonders störempfindliche Arten gegenüber Lärm sind z. B. Wachtel, Drosselrohrsänger und im 

geringeren Maße auch die Spechtarten sowie Kuckuck, Hohltaube, Pirol. Für weitere Arten wurde 

eine lärmbedingt erhöhte Gefährdung durch Prädation festgestellt (z. B. Kiebitz, Rebhuhn). 

Vorbelastungen sind am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld durch Siedlungsgeräusche, 

inkl. Straßenverkehr, gegeben.  

Durch den Baubetrieb entstehen temporär erhöhte Lärmbelastungen durch aperiodisch auftreten-

de Geräusche. Der Bereich, in dem die Schallemissionen der Bauzeit wirksam werden können, wird 

wie folgt berücksichtigt. Der Schallleistungspegel eines Baggers erreicht im Betrieb 101 dB(A) (vgl. 

CAT 2017). In einer Entfernung von etwa 50 m in Mitwindrichtung in einer Höhe von 2 m ist ein 
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Schalldruckpegel von 54 dB(A) zu erwarten. „Die geometrisch bedingte Abschwächung des Schalls 
mit der Distanz führt unabhängig von den Frequenzen zu einer Abnahme des Schalls für Punkt-
quellen um 6 dB pro Verdoppelung des Abstands und für Linienquellen um 3 dB.“ (GARNIEL et al. 

2007, S. 40) Eine weitere Modifizierung des Schallpegels tritt durch Vegetationsstrukturen (z. B. 

Ackerkulturen) und Bodeneffekte auf (ebd. u. MÜLLER et al. 2004). Eine Minderung des Dauer-

schallpegels durch homogenen Bewuchs ist in Höhe von 20 – 30 dB(A) / 100 m Entfernung von 

der Schallquelle anzusetzen. Für besonders empfindliche Arten (z. B. Drosselrohrsänger, Wachtel, 

Ziegenmelker) ist eine Abnahme der Habitateignung von 50 % von der Schallquelle bis zur Iso-

phone 52 dB(A)tags anzusetzen bei annähernd gleichmäßig emittierenden Schallquellen (GARNIEL et 

al. 2007). Nach Berücksichtigung der Lage am Ortsrand und von großräumigen Wäldern umgeben 

wird von einem Bereich von 50 m Radius um das Sondergebiet ausgegangen, in dem bauverur-

sachte Schallimmissionen (inkl. Waldrodung und Abrissarbeiten) nachteilige Wirkungen zeigen 

können.  

Nutzungsbedingt sind gelegentliche Geräusche der Fahrzeuge von den Feriengästen, der Entsor-

gung und Service zu erwarten. Hinzu kommen sonstige „Siedlungsgeräusche“ bei Belegung der 

Ferienhäuser. Die Betrachtung eines Verbindungsweges (lineare Lärmquelle) zwischen dem Son-

dergebiet und der nächstgelegenen öffentlichen Straße bis zur Einmischung des vorhabengebun-

denen Verkehrs in den allgemeinen Straßenverkehr entfällt auf Grund der Ortsrandlage des Son-

dergebietes und der unmittelbaren Einbindung in die Dagowseestraße über den (zu ertüchtigen-

den) Feldweg. Insgesamt sind keine betrachtungsrelevanten Beeinträchtigungen im Zusammen-

hang mit nutzungsbedingten Schallemissionen zu prognostizieren. 

Insbesondere ist eine Betroffenheit von folgenden Arten, Artengruppen zu prüfen: 

- Saum- und Gehölzfreibrüter. 

Die Wirkintensität ist insgesamt als gering (baubedingt) bis nicht relevant (anlage- und nutzungs-

bedingt) einzuschätzen. 

 

Optische Störungen 

Durch die menschliche Anwesenheit, Lichtreize oder die Baukörper (Silhouettenwirkung) selbst, 

kommt es zu wahrnehmungsbedingten optisch verursachten Reaktionen bestimmter Tierarten, die 

dann mit einer Meidung der gestörten Bereiche reagieren. Das Abstandsverhalten der Tiere zur 

Störquelle ist dabei unterschiedlich und unmittelbar an ihre Wahrnehmbarkeit gebunden. Arten mit 

erhöhter Empfindlichkeit gegenüber optischen Störeffekten sind z. B. Kiebitz, Feldlerche, Kranich, 

Greifvögel.  

Von besonderer Bedeutung sind die mit dem Baugeschehen, inkl. Waldrodung und Abrissarbeiten, 

verbundenen dynamischen Störeffekte durch menschliche Aktivitäten und Bewegungen der Bau-

maschinen, Transportfahrzeuge. Das erhöhte Störungs- und Scheuchpotential ist während der 

Bautätigkeiten von temporärer Dauer.  

Nach Fertigstellung des Projektes sind die Erhöhung des Einflusses der optischen Reize durch die 

Wirkungen der Gebäude, der nutzungsbedingten Anwesenheit von Menschen und der sonstigen 

Bewegungen (Verkehr) sowie die Vergrößerung des Bereiches mit Lichtimmissionen hinsichtlich 

der zu betrachtenden relevanten Arten zu bewerten. 

Auch Lichtimmissionen (LAI 2012) sind in der Lage das Verhalten von Tieren, insbesondere von 

Vögeln und Insekten, zu beeinflussen oder zu schädigen. Kurzwellige weiße Lichtquellen mit ho-

hem Blauanteil sind besonders problematisch. Sie haben Anlockwirkung auf die nachtaktiven In-
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sekten, die in ihrem Grad eng mit der Art und Ausführung der Lichtquelle in Verbindung steht. 

Vögel können in ihrer Orientierung und ihrem Lebensrhythmus in der Nachtzeit beeinflusst wer-

den. Auswirkungen auf die Artgruppe der Fledermäuse sind ebenfalls bekannt, jedoch wie für die 

anderen Artgruppen noch unzureichend erforscht. 

Vorbelastungen sind am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld durch Siedlungseffekte, 

inkl. Straßenverkehr und gelegentliche Anwesenheit von Menschen gegeben. 

Die dauerhaft wirkenden Baukörper und die nutzungsbedingte Anwesenheit von Menschen werden 

die vorhandenen Störkreise am Ortsrand von Dagow erweitern. Auf Grund der Lage des Planfeldes 

am Ortsrand und der wiederholten Anwesenheit von Menschen, auch im Wald, (eigene Beobach-

tungen (ECO-CERT) ist das aktuelle Vorkommen von störungssensiblen Arten (z. B. Greifvögel) 

jedoch auszuschließen. Die Betrachtung eines Verbindungsweges (lineare Störquelle) zwischen 

dem Sondergebiet und der nächstgelegenen öffentlichen Straße bis zur Einmischung des vorha-

bengebundenen Verkehrs in den allgemeinen Straßenverkehr entfällt auf Grund der Ortsrandlage 

des Sondergebietes und der unmittelbaren Einbindung in die Dagowseestraße über den (zu er-

tüchtigenden) Feldweg. Eine über die umgebenden Freiflächen hinausgehende Störwirkung des 

geplanten Sondergebietes ist nicht abzuleiten. Insgesamt sind keine betrachtungsrelevanten Be-

einträchtigungen im Zusammenhang mit den anlage- und nutzungsbedingten Störeffekten zu 

prognostizieren.  

Insbesondere ist die Betroffenheit von folgenden Arten, Artengruppen in der Bauphase in den von 

den zusätzlichen optischen Effekten betroffenen Lebensräumen im Umfeld des Sondergebietes zu 

prüfen: 

- Saum- und Gehölzfreibrüter. 

Die Wirkintensität ist insgesamt als gering (baubedingt) bis nicht relevant (anlage- und nutzungs-

bedingt) einzustufen.  

 

Die Einflüsse der Lärmbelastungen und der optischen Störungen auf die relevanten Arten werden 

auch innerhalb der Flucht- und Effektdistanzen der einzelnen Arten betrachtet (vgl. GARNIEL et al. 

2007, GARNIEL &  MIERWALD 2010, BFN 2016). 

 

Erschütterungen 

Potentielle Auswirkungen durch Erschütterungen sind bei Arten mit einer stark an Boden gebunde-

nen Lebensweise zu berücksichtigen (z. B. Zauneidechse, Kröten-Arten).  

Erschütterungen gehen in der Bauzeit, inkl. Waldrodung und Abrissarbeiten, über das vorhandene 

Maß hinaus. Sie sind im unmittelbaren Baugebiet und deren Umfeld von Bedeutung. Für die meis-

ten Tierartengruppen stehen aber die optischen Reize sowie die erzeugte Geräuschkulisse als 

Wirkfaktoren deutlich im Vordergrund hinsichtlich des Beeinträchtigungspotentials, so dass die 

Erschütterungen eine untergeordnete Rolle spielen. 

In der Nutzungsphase kommt es zu keinen Erschütterungen, die in relevantem Maße über die 

derzeitig vorhandenen Effekte hinausgehen.  

Als zu betrachtender Wirkfaktor haben die Erschütterungen insgesamt keine zu prognostizierende 

Bedeutung. Die Wirkintensität ist als nicht relevant einzustufen. 
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Gefährdung von Individuen   

Neben dem baubedingten Risiko der Tötung von Individuen ist auch das Kollisionsrisiko - Tötun-

gen von Individuen infolge des anlagegebundenen Verkehrs – zu beachten. Das Risiko besteht 

insbesondere für alle zu betrachtenden relevanten Tierartengruppen. 

Im Rahmen der Einzelartprüfung bei der Konfliktanalyse ist zu beachten, dass der Verbotstatbe-

stand nach Nr. 1 (Tötungen) des § 44 Abs. 1 BNatSchG individuenbezogen zu prüfen ist. Insofern 

ist bei selbstständigen Tötungen (roadkills) das Kriterium der Signifikanz bezüglich des auftreten-

den Lebensrisikos für diese Arten maßgeblich. So werden vereinzelte Verluste von Individuen einer 

Art durch sogenannte „ongoing activities“ i. S. d. Europäischen Kommission (2007) wie Land- und 

Forstwirtschaft, Straßenverkehr und auch durch Gebäude, Windkraftanlagen, Leitungen, Masten u. 

a. gezählt. Für diese nicht vorhersehbaren Tötungen ist keine artenschutzrechtliche Ausnahme 

gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich, da „von einer Verwirklichung des Tötungsverbotes nicht 

auszugehen ist“ (vgl. auch Europäische Kommission 2007). Bei den „systematischen Gefährdun-

gen“ gehen die vorhabenverursachten Verluste ggf. über das „Normalmaß“ hinaus, sodass dann 

von der signifikanten Erhöhung des Tötungs- und Verletzungsrisikos für Exemplare und einer 

Verwirklichung des Tötungsverbotes auszugehen ist. Des Weiteren müssen alle Möglichkeiten von 

gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen für die Vermeidung von vorhersehbaren 

Tötungen von Einzelindividuen ergriffen werden (§ 44 Abs. 5 Nr. 1). 

Für die individuenbezogene artspezifische Beurteilung des Kollisionsrisikos müssen Bezugsräume 

definiert werden. Ihre Ausdehnung ist nach autökologischen Merkmalen (insbesondere Aktions-

räume) und in Kenntnis der Verbreitung der Arten zu bestimmen. Um vorhabenbezogene Aussa-

gen für die artenschutzrechtlich relevanten Arten treffen zu können, werden zwei Betrachtungs-

räume definiert. Für die Arten mit geringen Aktionsradien (bis ca. einem Kilometer) wird die Regi-

on um die Ortschaften Dagow - Neuglobsow (im Weiteren: Region Dagow) zu Grunde gelegt. Für 

die Arten mit großen Aktionsradien wird die Region zwischen Templin im Osten, Neustrelitz im 

Norden, Wittstock/Dosse im Westen und Neuruppin im Süden (im Weiteren: Region Wittstock - 

Templin) als Bezugsraum betrachtet. 

In den o. g. Regionen vorhandene Vorbelastungen sind: Straßenverkehr (inkl. Autobahn), Schie-

nenverkehr, intensive Feldbewirtschaftung. 

Die baubedingte, inkl. Waldrodung und Abrissarbeiten, flächenbezogene Gefährdung von Individu-

en ist im Bereich des Sondergebietes zu prüfen. Die baubedingte Gefährdung von Individuen, die 

auf optische und akustische Störeffekte zurückzuführen sind, ist in den jeweils betroffenen Lebens-

räumen zu betrachten. Diese baubedingten Gefährdungen von Individuen treten in der Regel als 

temporäres und einmaliges Ereignis auf, so dass die signifikante Erhöhung des allgemeinen Le-

bensrisikos regelmäßig nicht ausgelöst wird. 

Das dem vorhabenbezogenen Verkehr anzulastende Kollisionsrisiko mit Fahrzeugen muss auf der 

Zuwegung zum Sondergebiet bis zur Einmischung der Fahrzeuge in den allgemeinen (öffentlichen) 

Straßenverkehr (hier Einmündung in die Dagowseestraße) berücksichtigt werden. 

Die Betrachtung einer Zuwegung zwischen dem Sondergebiet und der nächstgelegenen öffentli-

chen Straße (hier Dagowseestraße) bis zur Einmischung des anlagengebundenen Verkehrs in den 

allgemeinen Straßenverkehr entfällt auf Grund der Ortsrandlage des Sondergebietes und der un-

mittelbaren Einbindung in die Dagowseestraße über den (zu ertüchtigenden) Feldweg. Der Feld-

weg schließt sich mit der Straße „Am Graben“ zu einer Ringstraße, die auf Grund der Anordnung 

der Anrainergrundstücke regelmäßig befahren wird. 
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Die baulichen Anlagen im Sondergebiet sind nicht geeignet, Tiere zu verletzen oder zu töten. 

Somit entfällt das anlagebedingte Kollisionsrisiko für das Planvorhaben ebenfalls. 

Eine mit den Baumaßnahmen zusammenhängende flächenbezogene Gefährdung von Einzelindivi-

duen ist insbesondere bei den folgenden Arten, Artengruppen zu prüfen: 

- Gebäude-, Saum-, Gehölzhöhlen- und Gehölzfreibrüter, 

- Fledermäuse, 

- Zauneidechsen. 

 

Fazit der Analyse der vom Projekt ausgehenden Wirkungen: 

Nach Analyse der vom Planvorhaben ausgehenden Wirkpfade erstrecken sich die im vorliegenden 

Gutachten zu beurteilenden Wirkzusammenhänge mit Beeinträchtigungspotentialen auf 

die prüfungsrelevanten Arten durch: 

- Flächeninanspruchnahme, 

- Gebäudeabriss, 

- Waldrodung, 

- baubedingte Lärmimmissionen, 

- baubedingte optische Störungen, 

- baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen. 

 

 

4.2 Abgrenzung der Räume mit potentiell beeinträchtigender Wirkung 

 

Der Raum mit potentiell beeinträchtigender Wirkung beschränkt sich nicht nur auf den Baustandort  

Als Räume mit möglichen Fernwirkungen wurden betrachtet: 

- der eigentliche Baustandort (hier gleichzeitig der Standort des Gebäudeabrisses und der 

Waldrodung) - bei Lebensstättenzerstörungen ist die Funktion dieser im räumlichen Zu-

sammenhang (gebietsspezifische Empfindlichkeit) zu bewerten, was regelmäßig auch eine 

Ansprache von Gesamtbereichen außerhalb des Baustandortes erfordert, 

- der Korridor mit einer Breite von 50 m um das Sondergebiet im Nordosten, Osten 

und Süden (pauschaler Wirkbereich der baubedingten Lärmimmissionen), 

- die autökologisch begründeten artspezifischen Räume (z. B. Effekt- und Fluchtdistan-

zen, Wanderkorridore, essentielle Nahrungsräume), 

Eine weitergehende Prüfung über diese hier definierten Wirkräume hinaus hat sich als unbegrün-

det erwiesen. 
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Anmerkung des Verfassers zu den Effektdistanzen: 

Die Definition und die ausführlichen Erläuterungen zur Kategorie der artspezifischen Effektdistanz 

sind in GARNIEL et al. 2007 und GARNIEL & MIERWALD 2010 gegeben. Hier ist nur darauf hinzuwei-

sen, dass in den kritischen Effektdistanzen die Gesamtwirkung von Wirkkomplexen hinein floss (z. 

B. optische Störeffekte, Lärmbelastung) und hieraus ihre maximale statistisch nachweisbare 

Reichweite bestimmt wurde. Die im Einzelfall anzusetzenden Größen für die vorhabenbezogenen 

Wirkfaktoren sind unter Einbeziehung weiterer Untersuchungsergebnisse und Erfahrungswerte zu 

bestimmen. 

 

5.  Relevanzprüfung 

5.1 Grundlagen zu Artvorkommen im Untersuchungsraum 

 

Für den AFB wurden Betrachtungsräume aufgestellt, die belastungs- bzw. organismenspezifisch 

gestaffelt sind. Bei der jeweiligen Auswahl des Betrachtungsraumes erfolgte die Orientierung in 

erster Linie an die oben genannten Wirkräume (s. Kap. 4.2). Für die Analyse des Planumfeldes 

wurde der pauschale  Untersuchungsraum (UR) mit einem 50 m-Korridor um den Geltungsbereich 

des B-Planes betrachtet. 

Die Erfassung der Lebensräume im UR erfolgte durch eine Biotopkartierung. Im Zuge von Vorort-

begehung im UR sind Erfassungen der Präsenz von Vorkommen relevanter Arten der Insekten, 

Gebäudebrüter, Fledermäuse und Reptilien durchgeführt worden. 

Weitere Aussagen zum Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten in den vorhabenspezifi-

schen Wirkräumen werden anhand von Datenrecherchen sowie einer Potenzialabschätzung der 

faunistischen Ausstattung dieser Räume aufgrund der dort vorhandenen Biotopstrukturen  bzw. 

abgrenzbaren Lebensraumtypen abgeleitet. 

 

5.1.1 Datenrecherche / Potentialabschätzung 

 

Im Einzelnen wurden folgende Datenquellen verwendet: 

- landesweit verfügbares Datenmaterial / Naturschutzfachdaten (Landesamt für Umwelt Bran-

denburg (LFU BBG) (2021) https://osiris.aed-synergis.de/ARC-WebOffice/synserver, 

- Rote Listen Bbg und D der relevanten Tierartengruppen, Literatur und Veröffentlichungen zum 

landesweiten Artenbestand / Artenmonitoring, weitere Fachveröffentlichungen (s. Literatur- 

und Quellenangaben im Verzeichnis - Kap. 9). 

 

https://osiris.aed-synergis.de/ARC-WebOffice/synserver
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5.1.2 Durchgeführte Bestandserhebungen 

 

Im Jahr 2020 erfolgten im Rahmen des Vorhabens neben der Biotopkartierung (mit Aufnahme der 

vorkommenden geschützten und gefährdeten Pflanzenarten) faunistische Sonderuntersuchungen 

für Gebäudebrüter, Fledermäuse, ausgewählte Insektenarten und für Reptilien im UR. Die nachfol-

gende Abb. 3 stellt für die einzelnen Arten/ Artgruppen die Untersuchungsräume, die angewandte 

Erfassungsmethodik, den Zeitraum der Geländeerhebungen sowie in zusammengefasster Form die 

Ergebnisse dar. Für weitergehende Aussagen wird auf den vorliegenden Ergebnisbericht verwie-

sen: 

- ECO-CERT (2021): Kartierungsbericht Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der 

Gemeinde Stechlin OT Dagow. Stand: November 2021. Karow 

 

Abb. 3: Vorgenommene Bestandserhebungen im Untersuchungsraum des AFB 

Art/ Artgrup-

pe 

Radius Erfassungsmethodik Zeitraum der 

Erfassungen 

Ergebnisse 

Fledermäuse B-Plan 
Sonder-
gebiet 

 

Präsenznachweis durch 
Erfassung von Habitaten 
und Lebensspuren sowie  
Quartieren. 

3 Begehungen. 

06.07., 12.08., 
15.09.2020 

- potentielle Lebens-
räume 

- keine Lebensspuren 

- keine Quartiere 

Gebäudebrü-

ter, Fleder-

mäuse 

B-Plan 
Sonder-
gebiet 

 

Präsenznachweis durch 
Erfassung von Habitaten 
und Lebensspuren sowie  
Nestern und Quartieren. 

3 Begehungen. 

06.07., 12.08., 
15.09.2020 

- potentielle Lebens-
räume 

- keine Lebensspuren 

- keine Nester und 
Quartiere 

Reptilien UR Erfassung in Anlehnung an 
Methodenstandards 
(HACHTEL et al. 2009, 
KORNDÖRFER 1991 sowie 
SCHNITTER et al. 2006). 

3 Begehungen. 

06.07., 12.08., 
15.09.2020 

Nachweise von  

- Zaun- und  

- Waldeidechsen 

Insekten 

(Hirschkäfer) 

UR Erfassung nach den Emp-
fehlungen aus SCHAFFRAT 
2003 und LUNG MV 2011. 

3 Begehungen. 

06.07., 12.08., 
15.09.2020 

- kein Nachweis 

Biotope UR flächendeckende Biotopkar-
tierung (nach: Biotopkartie-
rung Brandenburg, Band 1 
u. 2, 2007). 

3 Begehungen. 

06.07., 12.08., 
15.09.2020 

- insges. 14 Biotope 

- davon 5 n. § 18 

BbgNatSchAG ge-
schützt 
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5.2 Ergebnisse der Relevanzprüfung 

 

Die Ergebnisse der Relevanzprüfung sind zunächst in der Tabelle 2 dargestellt worden (s. Anla-

gen). 

Die hier vorgenommene Bestandsdarstellung erfolgt nach vorangegangener projektspezifischer 

Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums (artenschutzrechtliche Vorprüfung) hinsichtlich der 

Relevanzkriterien innerhalb des UR und davon ausgehend in den Wirkräumen gem. der unter 

Abschnitt 1.2 beschriebenen Methodik. 

 

Zug- und Rastvögel 

Die Betroffenheit von regelmäßig auftretenden Zug- und Rastvogelarten gem. Artikel IV Abs. 2 der 

VRL konnte ausgeschlossen werden.  

Anhand der spezifischen Lage des Planstandortes am Ortsrand in einem Waldbestand gelegen 

lässt sich das Vorkommen von Zug- und Rastvogelarten mit Ansprüchen an großräumige freie 

Acker- und Grünlandflächen (insbesondere nordische Watt- und Wasservogelarten) im betroffenen 

Bereich ausschließen. Nach Berücksichtigung der Eignung der Fläche wird das Schwellenwertkrite-

rium von 1 %8 mit ausreichender Sicherheit nicht erreicht. Somit kann ein relevantes Vorkommen 

von rastenden und überwinternden Wat- und Wasservögeln am Planstandort und in den vorha-

benspezifischen Wirkräumen ausgeschlossen werden. Auf die in Tab. 2 c benannten Zug- und 

Rastvogelarten gem. Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie wird daher im Weiteren nicht mehr 

eingegangen.  

 

Nahrungsgäste 

Als Nahrungsgäste sind die Vögel anzusehen, deren (potentiellen) Brutstätten außerhalb des UR 
liegen und die im UR bei der Nahrungsaufnahme bzw. -erwerb (z. B. Äsung, Jagd) auftreten kön-
nen. 

Die relevante Betroffenheit der Fortpflanzungsstätten der potentiell auftretenden Nahrungsgäste 

durch vorhabenbedingte Beeinträchtigungen konnte auf der Stufe der Relevanzabstufung für alle 

Arten ausgeschlossen werden. Für die Beurteilung der vorhabenspezifischen potentiell beeinträch-

tigenden Wirkungen auf die lokalen Populationen und die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 

Nahrungsgäste wurden die folgenden Merkmale herangezogen: 

- Habitatausstattung in den vorhabenspezifischen Wirkräumen in Gegenüberstellung zu den 

Habitatansprüchen der Arten hinsichtlich Nahrungsgebiete, 

- Vorliegen von essentiellen Nahrungsräumen, die vom Planvorhaben berührt werden, 

- Vorliegen von Nahrungsgebieten, Nahrungsquellen in den vorhabenspezifischen Wirkräu-

men mit artspezifischer konzentrierender Wirkung, 

- potentielle Anzahl von vorhabenspezifisch betroffenen Individuen der Arten in Bezug auf ihr 

nachgewiesenes oder potentielles Brutvorkommen im relevanten Umfeld.    

 

                                           
8 Rastgebiete, in denen mindestens 1 % des Landesbestandes Bbg an Watt- und Wasservogelarten vorkommen. 
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Hirschkäfer 

Der Hirschkäfer ist sowohl im NSG „Stechlin“ als auch im GGB (FFH-Gebiet) „Stechlin“ als wertge-

bende bzw. Zielart geführt. 

Die nachfolgenden Aussagen gründen sich auf ECO-CERT 2021. 

Die vorhabenbezogene Erfassung der Art wies potentielle Habitat(element)e im UG nach. Der 

Nachweis der Art konnte jedoch nicht geführt werden. 

Die Auswertung der Habitatbedingungen im Biotop 1, dessen Teilfläche durch das Planvorhaben in 

Anspruch genommen wird, hat gezeigt, dass in diesem Waldbestand auch das potentielle Vor-

kommen der Käfer mit Entwicklungshabitaten ausgeschlossen werden kann. Im Wald herrscht 

hoher Beschattungsgrad vor. Die Laubbäume sind jung. Die dominanten Kiefer dienen den Larven 

nur in sehr seltenen Fällen als Entwicklungshabitat. Saftbäume kommen nicht vor. 

Insgesamt ist das Vorkommen von Hirschkäfern im UR auszuschließen.  

Der Hirschkäfer ist eine Art nach Anhang II der FFH-RL. Da sich die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände i. S. d. § 44 Nr. 1-3 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten 

Arten ausschließlich auf die Arten des Anhangs IV der FFH-RL beziehen, werden die Arten des 

Anhanges II im AFB nicht behandelt. Die weitere Betrachtung des Hirschkäfers entfällt im vorlie-

genden Fall. 

 

Fledermäuse 

Im UR sind keine Lebensspuren von Fledermäusen nachgewiesen worden (ECO-CERT 2021). 

Gleichzeitig sind zahlreiche Strukturelemente für die potentielle Ansiedlung der Tiere an / in den 

alten Ferienbungalows vorhanden. Baumhöhlen sind in den älteren Kiefern in den höheren Stamm-

regionen nicht auszuschließen. Somit kann das potentielle Vorkommen sowohl von gebäudebe-

wohnenden als auch an Bäumen gebundenen Arten angenommen werden. Auf Grund der 

Prognoseunsicherheit ist keine weitere Artdifferenzierung vorgenommen worden.  

 

NATURA-2000 Gebiete 

Ein Individuenaustausch von Brutvögeln und sonstigen Tierarten mit großen Aktionsradien zwi-

schen einem NATURA-2000 Schutzgebiet und seinem Umfeld und eine Raumnutzung außerhalb 

des Schutzgebiets sind nicht auszuschließen. Die funktionalen Beziehungen zwischen Schutzgebiet 

und den vorhabenspezifischen Wirkpfade sind zwar im Rahmen einer FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung zu analysieren, die potentiell betroffenen Zielarten eines NATURA-

2000 Gebietes werden jedoch im vorliegenden Gutachten als weitere Wert gebende Arten betrach-

tet. 

Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete sind: 

- das GGB (ehem. FFH-Gebiet) „Stechlin“ (DE 2844-301) ca. 120 m nord-nordöstlich und 

- das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) „Stechlin“ (DE 2843-401) ca. 140 m nord-

nordöstlich vom Planstandort gelegen. 
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In der Relevanzprüfung wurden die folgenden Zielarten des SPA als Brutvögel (BV) und / oder 

Nahrungsgast (NG) berücksichtigt:  

- Baumfalke (NG), Rotmilan (NG), Wespenbussard (NG), Neuntöter (BV), Sperbergrasmü-

cke (BV). 

In der Relevanzprüfung wurde die folgende Zielart des GGB berücksichtigt:  

- Eremit. 

 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Relevanzabstufung und der artenschutzrechtlichen 

Vorprüfung zum Bestand der geschützten Arten kann das Vorkommen der in der nachfolgenden 

Tab. 3 aufgeführten Arten in den vorhabenspezifischen Wirkräumen grundsätzlich nicht ausge-

schlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend enthalten: 

 Tab. 3: In den Wirkräumen nachweislich und potentiell vorkommende streng geschützte Arten nach Anh. IV der 

FFH-RL sowie Europäische Vogelarten 
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Tab. 3: In den Wirkräumen nachweislich und potenziell vorkommende streng geschützte Arten  

             nach Anh. IV der FFH-RL sowie Europäische Vogelarten 

 

Prüfungsrelevante Artenkulisse Arten/Artengruppe 

Anhang IV-Arten Gefäßpflanzen keine 

Weichtiere keine 

Libellen keine 

Käfer keine 

Falter keine 

Fische keine 

Lurche keine 

Kriechtiere Zauneidechse 

Meeressäuger keine 

Fledermäuse Fledermäuse 

Landsäuger keine 

Europäische   

Vogelarten 

Arten des Anh. I der VRL Neuntöter, Rotmilan, Sperbergrasmücke, Wespen-

bussard 

Arten des Artikel 4 Abs. 2 der VRL keine    

Streng geschützte Arten in Bbg  Baumfalke, Habicht, Mäusebussard, Rotmilan, Schlei-

ereule, Sperber, Sperbergrasmücke, Wespenbussard 

Streng geschützte Arten nach Anl. 1 Sp. 3 

der BArtSchV 

Sperbergrasmücke 

Streng geschützte Arten nach Anh. A der 

EU-ArtSchV 

Baumfalke, Habicht, Mäusebussard, Rotmilan, Schlei-

ereule, Sperber, Wespenbussard 

Arten mit besonderen Habitatansprüchen 

(Horst-, Kolonie-, Gebäudebrüter) 

Hausrotschwanz, Haussperling, Mehlschwalbe, 
Rauchschwalbe, Schleiereule 
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Tab. 3: In den Wirkräumen nachweislich und potenziell vorkommende streng geschützte Arten  

             nach Anh. IV der FFH-RL sowie Europäische Vogelarten (Fortsetzung) 

 

Prüfungsrelevante Artenkulisse Arten/Artengruppe 

Europäische   

Vogelarten 

Gefährdete Arten der Roten Liste Bbg 

und BRD (Kategorie 0 – 3) 

Baumfalke, Baumpieper, Bluthänfling, Rauch-

schwalbe, Rotmilan, Schleiereule, Sperbergrasmü-

cke 

weit verbreitete, ungefährdete Arten 

ohne besondere Habitatansprüche 

(Gruppen der Nistgilde) 

Bodenbrüter (Freiland): keine 

Bodenbrüter (Rand- und Saumstrukturen): Bachstel-

ze, Fitis, Gartengrasmücke, Goldammer, Nachtigall, 

Rotkehlchen, Zaunkönig 

Gehölzfreibrüter: Amsel, Buchfink, Erlenzeisig, 

Gimpel, Girlitz, Grünfink, Heckenbraunelle, Klapperg-

rasmücke, Kolkrabe, Misteldrossel, Nebelkrähe, Pirol, 

Ringeltaube, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommer-

goldhähnchen, Stieglitz, Waldlaubsänger, Zilpzalp 

Gehölzhöhlenbrüter: Blaumeise, Blaumeise, Bunt-

specht, Feldsperling, Gartenbaumläufer, Gartenrot-

schwanz, Haubenmeise, Kleiber, Kohlmeise, Star, 

Tannenmeise 

Arten, für die Bbg eine besondere Verantwortung trägt (bei 

Vogelarten mit =>50,0 % Bestandsanteil an BRD) 

Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Baumfalke 

 

 

Bei der weiteren Prüfung der Betroffenheit wird für die in Tab. 3 aufgeführten Arten festgestellt, 

ob die vorhabenbedingten Wirkungen zu artenschutzrechtlichen Betroffenheiten führen können. In 

der nachfolgenden Tab. 4 werden die benannten Arten bzw. Artgruppen den in Abschnitt 4 be-

schriebenen Wirkungen gegenüber gestellt und dargelegt welche Betroffenheiten sich für die Arten 

ergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend enthalten: 

 Tabelle 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

I. FFH Anhang IV-Artengruppen/Arten 

Artgruppe/Art 

I.1 Pflanzen 
Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Keine Vorkommen  

Artgruppe/Art 

I.2 Tiere 
Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Weichtiere 

Keine Vorkommen 

 

Libellen 

Keine Vorkommen 

 

Falter 

Keine Vorkommen 

 

Landsäuger 

Keine Vorkommen 

 

Käfer 

Keine Vorkommen 

 

Amphibien 

Keine Vorkommen 
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 Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Kriechtiere 

Zauneidechse 

 

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Im Zuge der Waldrodung und der anschließenden Überplanung wird der Lebens-
raum der Art zwischen dem Waldrand und dem südlich verlaufenden Feldweg 
zerstört.  
Somit besteht die vorhabenbedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der Art durch Habitatbeseitigung und Flächen-
verluste. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

Die Eidechsen zeigen einen hohen Grad der Toleranz gegenüber Störungen durch 
Fahrzeuge und menschliche Aktivitäten (optische Störungen) sowie Lärm. 
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population der Art durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausgeschlos-
sen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Im Zuge der Waldrodung und bauvorbereitenden Arbeiten können an den poten-
tiellen Eiablageplätzen Eier beschädigt oder zerstört sowie Tiere getötet werden.  
Die baubedingte temporäre Gefährdung von Individuen der Art (flächenbe-
zogene Gefährdung) kann nicht ausgeschlossen werden.  

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit der kontinuierlichen ökologischen Funkti-
onsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und von Einzelindividuen der 
Art kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.  
Die Art bedarf der weiteren Konfliktanalyse. 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Fledermäuse 

Fledermäuse 

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Im Zuge der Waldrodung und Abrissarbeiten werden potentielle Quartiere der 
Arten zerstört.  
Die vorhabenbedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Arten durch Habitatbeseitigung kann nicht mit ausrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

Die nachtaktive Verhaltensweise der Individuen der Artengruppe lässt keine 
relevanten baubedingten Störeffekte auf die Tiere erwarten.  
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen der Arten durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausge-
schlossen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Im Zuge der Waldrodung und Abrissarbeiten können in den potentiellen Quar-
tieren Tiere verletzt oder getötet werden.  
Die baubedingte temporäre Gefährdung von Individuen der Arten (flä-
chenbezogene Gefährdung) kann nicht ausgeschlossen werden.  

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und von Einzelindivi-
duen der Arten kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.  
Die Arten bedürfen der weiteren Konfliktanalyse. 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

II. Europäische Vogelarten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baumfalke, Habicht, 

Mäusebussard, 

Rotmilan, Sperber, 

Wespenbussard 

 

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Das Brutvorkommen der Greifvögel kann außerhalb des UR bzw. der vorhaben-
spezifischen Wirkräume angenommen werden. Im UR wurden keine Horste der 
Greifvögel beobachtet (vgl. ECO-CERT 2021). Im Wald des Biotops 1 treten 
Störeffekte durch die nah gelegene Ortschaft und unregelmäßige Anwesenheit 
von Menschen (auch mit Hunden (eigene Beobachtung) auf. Im UR ist das 
gelegentliche Vorkommen von jagenden Vögeln anzunehmen (Nahrungsgäste).  
Im Zuge der Rodung eines Teilbereiches des Waldes im Biotop 1 wird ein Anteil 
eines Jagdhabitates zerstört: Habicht und Sperber jagen im Wald, entlang der 
Waldkante jagen Habicht und Wespenbussard. Die Rodung bewirk zudem die 
Veränderung der Struktur im örtlichen Habitatkomplex Wald - Offenland.  
Mit der Rodung des Waldanteils und der Veränderung der örtlichen Strukturen 
werden keine essentielle Nahrungsgründe der Arten oder solche mit Konzentra-
tionswirkung betroffen. Es handelt sich um fakultative Jagdgründe, deren Aus-
dehnung, nach Berücksichtigung der Aktionsradien der Arten, als gering einzu-
stufen ist.  
Die bau- und anlagebedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Arten durch Flächenverluste in den potentiellen Jagdhabitaten 
wird mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

Während der Rodungs- und anschließenden Bauarbeiten werden die Greifvögel 
das Umfeld der Störungen meiden. Die endgültige Aufgabe der umliegenden 
Jagdgründe ist jedoch nicht zu prognostizieren. Aus der temporären Meidung 
der potentiellen Jagdhabitate kann keine populationswirksame Beeinträchtigung 
der Arten abgeleitet werden. 
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen der Arten durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausge-
schlossen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Für die Greifvögel können keine Gefährdungssituationen im Zusammenhang mit 
der Geplanten Waldrodung und anschließenden Bauarbeiten abgeleitet werden. 
Die baubedingte temporäre Gefährdung von Individuen der Arten (flächen-
bezogene Gefährdung) ist auszuschließen. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit der kontinuierlichen ökologischen Funkti-
onsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und der lokalen Populationen 
der o. g. Greifvogelarten kann nicht abgeleitet werden – keine weitere Prüf-
relevanz. 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Neuntöter, Sperber-

grasmücke 

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Potentielle Bruthabitate der Arten können in den vorhabenspezifischen Wirkräu-
men am ost-südost exponierten Waldrand des Biotops 1 angenommen werden.  
Im Zuge der Planrealisierung werden keine Lebensräume für die Brutansiedlung 
überplant.  
Die bau- und anlagebedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Arten durch Flächenverluste wird mit ausreichender Sicherheit 
ausgeschlossen. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

In Folge der geplanten Rodungsarbeiten können die Brutvögel verscheucht 
werden. Aus dem einmaligen Brutausfall kann keine populationswirksame Beein-
trächtigung der Arten abgeleitet werden.  
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen der Arten durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausge-
schlossen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Das Verscheuchen der Brutvögel kann zum absterben von Eiern und / oder 
Jungvögeln führen.  
Da die Brutplätze der Arten nur einmal genutzt werden, besteht die potentielle 
temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Arten nur während der 
Rodungsarbeiten. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Einzelindividuen der Arten kann nicht 
vollständig ausgeschlossen werden.  
Die Arten bedürfen der weiteren Konfliktanalyse. 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Hausrotschwanz, 

Haussperling, Mehl-

schwalbe, Rauch-

schwalbe, Schleiereule 

(Gebäudebrüter) 

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Im Zuge der geplanten Abrissmaßnahmen (Bauvorbereitung mit Abriss der alten 
Ferienbungalows) werden potentielle Bruthabitate der Arten zerstört.  
Die vorhabenbedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Arten durch Habitatbeseitigung kann nicht mit ausreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

Weitergehende baubedingte Störeffekte können nicht abgeleitet werden.  
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen der Arten durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausge-
schlossen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Im Zuge der geplanten Abrissarbeiten können Jungvögel verletzt oder getötet und 
Eier zerstört werden.  
Die baubedingte temporäre Gefährdung von Individuen der Arten kann 
nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit der kontinuierlichen ökologischen Funkti-
onsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und von Individuen der vorge-
nannten Arten der Nistgilde kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Die Arten bedürfen der weiteren Konfliktanalyse. 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Bodenbrüter (Rand- 

und Saumstrukturen) 

 

Bachstelze, Baumpie-

per, Fitis, Gartengras-

mücke, Goldammer, 

Nachtigall, Rotkehl-

chen, Zaunkönig 

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Potentielle Bruthabitate der Arten können in den vorhabenspezifischen Wirk-
räumen im Wald, am ost-südost exponierten Waldrand des Biotops 1 und für 
die Bachstelze auch in den alten Bungalows, die abgerissen werden sollen, 
angenommen werden.   
Der Verlust an potentiellen Bruthabitaten ist für die Lebensstätten der Arten 
als nicht relevant zu bewerten.   
Die bau- und anlagebedingte erhebliche Betroffenheit der potentiellen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten durch Flächenverluste wird mit 
ausreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

In Folge der geplanten Rodungs- und Abrissarbeiten können die Brutvögel 
verscheucht werden. Aus dem einmaligen Brutausfall kann keine populations-
wirksame Beeinträchtigung der Arten abgeleitet werden.  
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen der Arten durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausge-
schlossen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Im Zuge der geplanten Rodungs- und Abrissarbeiten können Jungvögel ver-
letzt oder getötet und Eier zerstört werden.  
Die baubedingte temporäre Gefährdung von Individuen der Arten kann 
nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Einzelindividuen der vorgenannten 
Arten der Nistgilde kann nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden.  
Die Arten bedürfen der weiteren Konfliktanalyse. 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Gehölzfreibrüter  

 

Amsel, Bluthänfling, 

Buchfink, Erlenzeisig, 

Gimpel, Girlitz, Grün-

fink, Heckenbraunelle, 

Klappergrasmücke, 

Kolkrabe, Misteldros-

sel, Nebelkrähe, Pirol, 

Ringeltaube, Schwanz-

meise, Singdrossel, 

Sommergoldhähnchen, 

Stieglitz, Waldlaubsän-

ger, Zilpzalp 

 

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Potentielle Bruthabitate der Arten können in den vorhabenspezifischen Wirk-
räumen im Wald des Biotops 1 angenommen werden.   
Der Verlust an potentiellen Bruthabitaten ist für die Lebensstätten der Arten 
als nicht relevant zu bewerten.   
Die bau- und anlagebedingte erhebliche Betroffenheit der potentiellen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten durch Flächenverluste wird mit 
ausreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

In Folge der geplanten Rodungsarbeiten können die Brutvögel verscheucht 
werden. Aus dem einmaligen Brutausfall kann keine populationswirksame 
Beeinträchtigung der Arten abgeleitet werden.  
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen der Arten durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausge-
schlossen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Im Zuge der geplanten Rodungsarbeiten können Jungvögel verletzt oder 
getötet und Eier zerstört werden.  
Die baubedingte temporäre Gefährdung von Individuen der Arten kann 
nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Einzelindividuen der vorgenannten 
Arten der Nistgilde kann nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden.  
Die Arten bedürfen der weiteren Konfliktanalyse. 
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Tab. 4: Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Arten 

Artgruppe/Art Vorhabenspezifische Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Gehölzhöhlenbrüter  

 

Blaumeise, Buntspecht, 

Feldsperling, Garten-

baumläufer, Gartenrot-

schwanz, Haubenmei-

se, Kleiber, Kohlmeise, 

Star, Tannenmeise  

bau- und anlageverursachte Flächenverluste 

Potentielle Bruthabitate der Arten können in den vorhabenspezifischen Wirk-
räumen im Wald des Biotops 1 angenommen werden.   
Der Verlust an potentiellen Bruthabitaten ist für die Lebensstätten der Arten 
als nicht relevant zu bewerten.   
Die bau- und anlagebedingte erhebliche Betroffenheit der potentiellen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten durch Flächenverluste wird mit 
ausreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen 

In Folge der geplanten Rodungsarbeiten können die Brutvögel verscheucht 
werden. Aus dem einmaligen Brutausfall kann keine populationswirksame 
Beeinträchtigung der Arten abgeleitet werden.  
Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen der Arten durch Stör- und Scheuchwirkungen wird ausge-
schlossen. 

Baubedingte Gefährdung von Einzelindividuen 

Im Zuge der geplanten Rodungsarbeiten können Jungvögel verletzt oder 
getötet und Eier zerstört werden.  
Die baubedingte temporäre Gefährdung von Individuen der Arten kann 
nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Ergebnis der Relevanzprüfung 

Die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Einzelindividuen der vorgenannten 
Arten der Nistgilde kann nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden.  
Die Arten bedürfen der weiteren Konfliktanalyse. 
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 6.1 Konfliktanalyse 

 

Die artbezogene Konfliktanalyse erfolgt unter Zuhilfenahme von Formblättern, die im Einzelnen in 

der Anlage enthalten sind. 

 

6.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Bezüglich der in Bbg vorkommenden Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergeben sich fol-

gendes Verbot bzw. die Abweichung vom Verbot aus § 44 Abs.1, Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe und für Vorha-

ben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG: 

 

Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder 

damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren 

wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Vorkommen von betroffenen Pflanzenarten 

Keine 
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6.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Bezüglich der in Bbg vorkommenden Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich folgende 

Verbote bzw. Abweichungen von den Verboten aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe und 

für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG:  

 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG): Fangen, Verletzen oder Töten von 

Tieren sowie Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Ein Verstoß 

gegen das Tötungsverbot liegt dann nicht vor, wenn es sich um vereinzelte, zufällige, und insofern 

auch unvermeidbare Tötungen durch Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens im Rahmen des 

allgemeinen Lebensrisikos der Arten handelt, wobei das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht wird. Gegen das Eintreten des Tötungs-

verbotes müssen alle Möglichkeiten von gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen für 

die Vermeidung von vorhersehbaren Tötungen von Einzelindividuen ergriffen werden. 

 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG): Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von Tieren während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon 

liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population führt. 

 

Vorkommen von betroffenen Tierarten 

Im Ergebnis der vorgenommenen Relevanzprüfung (Kap. 4) umfasst die artbezogene Konfliktana-

lyse die folgenden Arten nach Anhang IVa der FFH-Richtlinie:  

- Fledermäuse  

- Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Formblätter s. Anlagen. 
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6.1.3 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten  

 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VSch-RL ergeben sich Verbote bzw. Abweichungen 

von den Verboten aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Abs. 1 

BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe und für Vorhaben im Sinne des § 18 

Abs. 2 Satz 1 BNatSchG folgende:  

 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG): Fangen, Verletzen oder Töten von 

Tieren sowie Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Ein Verstoß 

gegen das Tötungsverbot liegt dann nicht vor, wenn es sich um vereinzelte, zufällige, und insofern 

auch unvermeidbare Tötungen durch Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens im Rahmen des 

allgemeinen Lebensrisikos der Arten handelt, wobei das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht wird. Gegen das Eintreten des Tötungs-

verbotes müssen alle Möglichkeiten von gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen für 

die Vermeidung von vorhersehbaren Tötungen von Einzelindividuen ergriffen werden. 

 

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG): Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von Tieren während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon 

liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population führt. 

 

Vorkommen von betroffenen Europäischen Vogelarten  

Im Ergebnis der vorgenommenen Relevanzprüfung (Kap. 4) umfasst die artbezogene Konfliktana-

lyse die folgenden Arten:  

- Baumpieper (Anthus trivialis) 

- Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

- Neuntöter (Lanius collurio) 

- Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 

- Arten der Nistgilde der Gebäudebrüter 

- Arten der Nistgilde der Bodenbrüter in Säumen und Gehölzen sowie ihren Rändern 

- Arten der Nistgilde der Gehölzfreibrüter 

- Arten der Nistgilde der Gehölzhöhlenbrüter 

Formblätter s. Anlagen. 
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6.2 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für 

eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

 

Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG kann hinsichtlich der Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie und der Europäischen Vogelarten von den Verboten des § 44 BNatSchG Ausnahmen 

zugelassen werden.  

 

Eine weitergehende Erläuterung wird nicht erforderlich, da Tatbestände nach § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bei Durchführung der nachfolgend aufgeführten Ver-
meidungs- und/oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nicht vorliegen. 
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7. Fazit und Zusammenfassung 

 

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Aufstellung des B-Plans Nr. 8 „Erholungsgebiet Feld-

weg“ der Gemeinde Stechlin und den zugelassenden Nutzungen in dessen Geltungsbereich wurde 

die Verträglichkeit der Planung mit den artenschutzrechtlichen Bestimmungen betrachtet.  

 

Im Rahmen der Relevanzprüfung und anschließenden Konfliktanalyse wurde festgestellt:  

Für keine der überprüften Arten aus den relevanten Artgruppen werden nach Festlegung und 

Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) und/oder vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen  

(ACEF) bau-, anlage- oder betriebsbedingte Tötungs-, Schädigungs- oder Störungstatbestän-

de nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Es verbleiben keine Verletzungen von Zugriffsverboten, die eine Prüfung der Ausnahmevorausset-

zungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder die Festlegung arterhaltender Maßnahmen (AFCS) zur 

Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einzelner Arten erfordern. 
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8. Artspezifische Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der  

  kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

 

In Frage kommen: 

- Maßnahmen zur Vermeidung, 

- Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

 

Die im Rahmen der Konfliktanalyse entwickelten Maßnahmen zur Vermeidung (VAFB) und die erfor-

derlichen vorgezogenen funktionserhaltenden Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) werden in den ent-

sprechenden Formblättern - Maßnahmeblätter (s. Anlagen) dargestellt. 

Maßnahmen zur Vermeidung: 

- VAFB1 Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen bei Brutvögeln. Bauzeitrege-

lung. Ökologische Baubegleitung. 

- VAFB2 Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen bei Fledermäusen. Besied-

lungskontrolle. Nachgeordnete Maßnahmen. Ökologische Baubegleitung. 

- VAFB3 Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen bei Brutvögeln / Gebäudebrü-

ter. Besiedlungskontrolle. Nachgeordnete Maßnahmen. Ökologische Baubegleitung. 

- VAFB4 Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen bei Zauneidechsen. Vergrä-

mungsmaßnahme. Ökologische Baubegleitung. 

- VAFB5 Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen bei Zauneidechsen. Mobile 

Leiteinrichtung. Ökologische Baubegleitung. 

Vorgezogene Maßnahmen zum Ausgleich: 

- ACEF1 Vorgezogener Ausgleich des Verlustes von Lebensstätten bei Zauneidechsen. 

Schaffung neuer Lebensräume. Ökologische Baubegleitung. 

Diese sind im weiteren Planungsablauf in die Bauleitplanung zu integrieren. 

 

 

 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 42 - 

   

 

9. Literatur und Quellen 

 

Literatur  

 

ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (ABBO) (2001): Die Vogelwelt 
von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf. 

BAUER, H.-G. & P. BERTHOLD (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas – Bestand und Gefährdung. 2. Aufl., 
Wiesbaden, 715 S. 

BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biolo-
gie, Gefährdung und Schutz.- 2. Aufl., Wiebelsheim. 

BFN – BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2008): Östliche Smaragdeidechse – Lacerta viridis Verbreitung der 
Östlichen Smaragdeidechse inklusive Hinweise auf Schwerpunktvorkommen. F & E – Vorhaben Management-
empfehlungen für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

BINOT et al. (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands 

EICHSTÄDT, W., W. SCHELLER, D. SELLIN, W. STARKE & K.-D. STEGEMANN (2006): Atlas der Brutvögel in 
Mecklenburg-Vorpommern. Friedland. 

ELLWANGER, G. (2004): Lacerta agilis (Linnaeus, 1758). In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BLESS, R., 
BOYE, P., SCHRÖDER, E. & A. SSYMANK (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 – 
Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Schriftenreihe für Landschaftspflege 
und Naturschutz 69/2: 90-97. 

FABIAN, K. & SCHIMKAT, J. (2009): Der Waldkauz Strix aluco im Stadtgebiet von Dresden. Actitis 44 (2009): 
43-56. 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands – Grundlagen für den Ge-
brauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – IHW, Eching. 

FROELICH & SPORBECK GmbH & Co KG (2008): Hinweise zur Erstellung des Artenschutzbeitrags (ASB) zum 
LBP und zur UVS bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg. Potsdam 

GAITZENAUER, K. (1990): Die Bedeutung des Brutbiotopes der Turteltaube (Streptopelia turtur) im Seewin-
kel im Hinblick auf den Artenschutz. Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland. BFB-Bericht 74, 117-127. 
Illmitz 1990. 

GARNIEL A., DAUNICHT W.D., MIERWALD U. & U. OJOWSKI (2007): Vögel und Verkehrslärm. Quantifizie-
rung und Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna. Schluss-
bericht November 2007/ Kurzfassung. - FuE-Vorhaben 02.237/2003/LR des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung. 273 S. – Bonn, Kiel. 

GARNIEL, A. & U. MIERWALD (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum For-
schungsprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für Straßenwesen: „Entwicklung eines Handlungsleit-
fadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna“. Kiel. 

GASSNER, E., WINKELBRANDT, A. & BERNOTAT, D. (2010): UVP und strategische Umweltprüfung - Rechtli-
che und fachliche Anleitung für die Umweltprüfung., 5. Auflage, C. F. Müller Verlag Heidelberg, 480 S. 

GEDEON, K., A. MITSCHKE & C. SUDFELD (Hrsg.) (2004): Brutvögel in Deutschland. Hohenstein-Ernstthal. 

GELPKE, C. & M. HORMANN (2010): Artenhilfskonzept Rotmilan (Milvus milvus) in Hessen. Gutachten im 
Auftrag der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Echzell. 115 S. + 
Anhang (21 S.). Abgestimmte und aktualisierte Fassung, Stand 15.08.2012 

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. (2001): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 1-14. Aula Verl., Wiesbaden. 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 43 - 

   

 

GRÜNEBERG, C., S. R. SUDMANN sowie J. WEISS, M. JÖBGES, H. KÖNIG, V. LASKE, M. SCHMITZ & A. 
SKIBBE (2013): Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens. NWO & LANUV (Hrsg.), LWL-Museum für Naturkunde, 
Münster. 

GRÜNEBERG, C., H.-G. BAUER, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK (2015): Rote Liste der 
Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52: 19-67 

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Jena. 

GÜNTHER, A. NIGMANN, U., ACHTZIGER, R. & H. GRUTTKE (2005): Analyse der Gefährdungsursachen 
planungsrelevanter Tiergruppen in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 21. 

HAUPT, H., LUDWIG, G., GRUTTKE, H., BINOT-HAFKE, M., OTTO, C. & PAULY, A. (RED.) (2009): Rote Liste 
gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands Band 1: Wirbeltiere. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-
Bad Godesberg. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1) 386 S. 

HIELSCHER, K. (2002): Eremit, Juchtenkäfer - Osmoderma eremita (SCOPOLI). in: Lebensräume und Arten 
der FFH-Richtlinie in Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 11: 8; 132-133. 

HÜBNER, A. (2009): Die Habitatwahl des Baumpiepers Anthus trivialis – eine Analyse mittels GIS. In: Vogel-
warte 47, 2009: 165-170. 

HÜPOPP, O., BAUER, H.-G., HAUPT, H., RYSLAVY, T., SÜDBECK, P. & WAHL, J. (2013): Rote Liste wandern-
der Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Ber. Vogelschutz 49/50: 23-83. 

I.L.N., IFAÖ U. HEINICKE, TH. (2007): Analyse und Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft für 
rastende und überwinternde Wat- und Wasservögel. Abschlussbericht. Im Auftrag des LUNG M-V. 

KIRMSE, W. (1990): Die Smaragdeidechse (Lacerta viridis) in Brandenburg: Bestand und Schutzmaßnahmen. 
In: DIE EIDECHSE, H. 1 (1990), S. 10 – 12. 

KLAFS, G. U. J. STÜBS (1987): Avifauna der DDR – Jena. 

KOOP, B. (2004): Die Situation des Neuntöters (Lanius collurio) in Schleswig-Holstein. Lebrade. In: Untersu-
chungen zu den verbreitet auftretenden Vogelarten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie im Jahr 2004, 
2004: 44-60. 

KOSTRZEWA, A. (1987): Quantitative Untersuchungen zur Habitattrennung von Mäusebussard (Buteo buteo), 
Habicht (Accipiter gentilis) und Wespenbussard (Pernis apivorus). Köln. In: J. Orn. 128, 1987: S. 209-229. 

KREUZIGER, J. & BERNSHAUSEN, F. (2012): Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei artenschutzrechtlichen 
Betrachtungen in Theorie und Praxis. Grundlagen, Hinweise, Lösungsansätze – Teil 1: Vögel. NuL 44 (8), 
2012, 229-237. 

KRONE, A. & KITZMANN, B. (2006): Artenschutzmaßnahme zur Sicherung einer Zauneidechsenpopulation im 
Norden Berlins, in: RANA 7, S. 16 - 22. 

KÜHNEL, K.-D.; GEIGER, A.; LAUFER, H.; PODLOUCKY, R. & SCHLÜPMANN, M. (2009): Rote Liste und Ge-
samtartenliste der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) Deutschlands [Stand Dezember 2008]. In: 
Haupt, H.; Ludwig, G.; Gruttke, H.; Binot-Hafke, M.; Otto, C. & Pauly, A. (Red.) (2009): Rote Liste gefährde-
ter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. Bundesamt für Naturschutz: Naturschutz und 
biologische Vielfalt 70 (1). 

LAI (2012): Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI). Beschluss der LAI vom 13. 09. 2012. 

LAMBRECHT, H. &  J. TRAUTNER (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 
Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP. Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Stand Juni 2007. 

LANDESAMT FÜR UMWELT (LfU) (Hrsg.) (2019): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 
2019. NuL (4) 2019. Beilage zu Heft 4 2019. 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 44 - 

   

 

LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ LAND BRANDENBURG (LUGV) 
(2015): Aufstellung eines Managementplans zur dauerhaften Überwachung des Eremit (Osmoderma eremita) 
in verschiedenen Teilen Brandenburgs. Stand: Oktober 2015. Berlin. 

LANGGEMACH, T., RYSLAVY, T. (2010): Vogelarten der Agrarlandschaft in Brandenburg – Überblick über 
Bestand und Bestandstrends. In: Naturschutz und Biologische Vielfalt. 95. 20109: 107-130. 

MAMMEN, U., STUBBE, M. (2009): Aktuelle Trends der Bestandsentwicklung der Greifvogel- und Eulenarten 
Deutschlands. In: Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten. Bd. 6. 2009: 9-25. 

MEBS, TH. (1964): Zur Biologie und Populationsdynamik des Mäusebussards (Buteo buteo). Dissertation zur 
Erlangung der Doktorwürde der Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universitaät 
zu München. In: Journal für Ornithologie Band 105 Nr. 3. S. 248-303. 

MEITZNER, V. (2006): Die Käfer der FFH-Richtlinie in Mecklenburg-Vorpommern. Verbreitung und Stand der 
Arbeiten im landesweiten Artenmonitoring. In: Naturschutzarbeit Mecklenburg-Vorpommern, 49, H. 2, S. 67-
78. 

MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDESPLANUNG BRANDENBURG (MIL BBG) (2015): Hinweise 
zur Erstellung des Artenschutzbeitrags (ASB) bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg (Hinweise ASB). 
Stand: 03/2015. Bearb.: Bosch & Partner GmbH. Berlin. 

MÖLLER, A. & HAGER, A. (2012): Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei artenschutzrechtlichen Betrachtungen 
in Theorie und Praxis. Grundlagen, Hinweise, Lösungsansätze – Teil 2: Reptilien und Tagfalter. NuL 44 (10), 
2012, 307-316. 

MÜLLER, G. & MÖSER, M. (Hrsg.) (2004): Taschenbuch der Technischen Akustik. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2004. 

NACHTIGALL, W. (2008): Der Rotmilan (Milvus milvus, L. 1758) in Sachsen und Südbrandenburg –
Untersuchungen zu Verbreitung und Ökologie. Dissertation. Vorgelegt der Naturwissenschaftlichen Fakultät I 
Biowissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

NEUSCHULZ, F. (1981): Brutbiologie einer Population der Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) in Norddeutsch-
land., Journal für Ornithologie 122: 231-257. 

NITSCHE, G. (2001): Ergebnisse sechsjähriger Beobachtungen einer Neuntöter (Lanius collurio)-Population in 
den Schlierseeer Bergen, Bayerische Alpen. Avif. Info.diens Bayern/8 - Heft 3, 2001, S. 149-154. 

PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BLESS, R., BOYE, P., SCHRÖDER, E., SSYMANK, A. (Bearb.) (2004): Das 
europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 – Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in 
Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 69/2. – Bonn-
Bad Godesberg. 

PODLOUCKY, R. & ALFERMANN, D. (Redaktion) (2013): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlingnatter 
(Coronella austriaca). Isernhagen. Internationale Fachtagung am 23. und 24. November 2013 im Rathaus 
Isernhagen-Altwarmbüchen bei Hannover, Niedersachsen. 

RANIUS, T. & J. HEDIN (2001): The dispersal rate of a beetle, Osmoderma eremita, living in tree hollows. – 
Oecologia, 126: 363-370. 

RINGEL, H., KILBE, J. & MEITZNER, V. (2003): Der Eremit (Osmoderma eremita (Scop., 1763) ein FFH-Käfer 
in Mecklenburg-Vorpommern. – Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 46 (1/2): 39-45. 

RISTOW, M., HERRMANN, A., ILLIG, H., KLÄGE, H.-C., KLEMM, G., KUMMER, V., MACHATZI, B., RÄTZEL, S., 
SCHWARZ, R. & F. ZIMMERMANN (Hrsg. LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG) 2006: Liste und Rote Liste 
der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs. – Natursch. Landschaftspfl. Bbg. 15 (4, Beilage). 

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (Zit.: RLGAR) (2020a): Rote Liste und Gesamtartenliste 
der Amphibien (Amphibia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (4): 86 S. 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 45 - 

   

 

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (Zit.: RLGAR) (2020b): Rote Liste und Gesamtartenliste 
der Reptilien (Reptilia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (3): 64 S. 

RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG, T. (2009): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des 
Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz 
- FKZ 3507 82 080, (unter Mitarb. von: Louis, H. W., Reich, M., Bernotat, D., Mayer, F., Dohm, P., Köster-
meyer, H., Smit-Viergutz, J., Szeder, K.).- Hannover, Marburg. 

RYSLAVY, T., HAUPT, H., & BESCHOW, R. (2011): Die Brutvögel in Brandenburg und Berlin – Ergebnisse der 
ADEBAR-Kartierung 2005-2009. Otis 19 (Sonderheft). 

RYSLAVY, T., MÄDLOW, W., & JURKE, M. (2008): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Branden-
burg 2008. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 17. Beilage zu Heft 4. 

SCHAEFER, TH., VOGEL, B. (2000): Wodurch ist die Waldrandlage von Revieren der Heidelerche (Lullula 
arborea) bedingt — Eine Analyse möglicher Faktoren. In: Journal für Ornithologie. Juli 2000, Volume 
141, Issue 3, pp 335-344. 

SCHAFFRATH, U. (2003): Zur Lebensweise, Verbreitung und Gefährdung von Osmoderma eremita (Scopoli, 
1763) (Coleoptera; Scarabaeoidea, Cetoniidae, Trichiinae). Teil 1und 2. In: Philippia. 

SCHOBER, W. & E. GRIMMBERGER (1998): Die Fledermäuse Europas. 2. Aufl. –Kosmos, Stuttgart. 

SCHNEEWEISS, N., BLANKE, I., KLUGE, E., HASTEDT, U. & BAIER, R. (2014): Zauneidechsen im Vorhabens-
gebiet - was ist bei Eingriffen und Vorhaben zu tun? Inhalte und Ergebnisse eines Workshops am 30.1. 2013 
in Potsdam. NuL in Bbg 23 (1) 2014: 4-23. 

SCHNEEWEIß, N., KRONE, A., BAIER, R. (2004): Rote Listen und Artenlisten der Lurche (Amphibia) und 
Kriechtiere (Reptilia) des Landes Brandenburg. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 13. Beila-
ge zu Heft 4, 2004. 

SIMON, M., HÜTTENBÜGEL, S. & J. SMIT-VIERGUTZ (2004): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in 
Dörfern und Städten. –Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz H. 76 (Bundesamt f. Naturschutz - Bonn-Bad 
Godesberg.). 

STEGNER, J. (2000): Alte Bäume - große Käfer. Die Bedeutung alter Bäume in Siedlungen, Parks und alten 
Wäldern - zur Information von Behörden, Planungsbüros, Kommunen und Bürgern. – Materialien zu Natur-
schutz und Landschaftspflege 2000: 28 S. 

STEGNER, J. (2002): Der Eremit, Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Col., Scarabaeidae), in Sachsen: 
Anforderungen an Schutzmaßnahmen für eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie. Entomologische Nachrichten 
und Berichte, 46 2002 / 4 : 213-238. 

STRAKA, U. (1995): Zu Bestandsentwicklung und Habitatwahl des Neuntöters (Lanius collurio) in einem 
Ackerbaugebiet im südlichen Weinvirtel (Niederösterreich) in den Jahren 1985 bis 1993. EGRETTA 38, 34-45 
(1995). 

SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT 
(HRSG.; 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfszell. 

SÜDBECK, P., BAUER, H.-G., BOSCHERT, M., BOYE, P. & W. KNIEF (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutsch-
lands. 4. Fassung. 30. November 2007. Berichte zum Vogelschutz 44: 23-81. 

SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH & J. WAHL (2010): Vögel in Deutschland – 2010. 
DDA, BfN, LAG VSW, Münster. 

SUDFELDT, C., DRÖSCHMEISTER, R., FREDERKING, W., GEDEON, K., GERLACH, B.,GRÜNEBERG, C., 
KARTHÄUSER, J., LANGGEMACH, T., SCHUSTER, B., TRAUTMANN, S., & WAHL, J. (2013): Vögel in Deutsch-
land – 2013. DDA, BfN, LAG VSW, Münster. 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 46 - 

   

 

SUDHAUS, W. (1966): Über Verbreitung, Bestand und Ökologie der Haubenlerche, Galerida c. cristata (L.), in 
Schleswig-Holstein. Corax 1 (17) Heft 3, 129-144. 

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & HEISE, G. (2008): Säugetierfauna des Landes Brandenburg – Teil 
1: Fledermäuse. Natursch. Landschaftspfl. Bbg. 1, 2 (17), 191 S. 

TRAUTNER, J., JOOSS, R. (2008): Die Bewertung „erheblicher Störung“ nach §42 BNatSchG bei Vogelarten 
Ein Vorschlag zur praktischen Anwendung, in: Naturschutz und Landschaftsplanung 40, (9), 2008. 

UHL, H., FRÜHAUF, J., KRIEGER, H., RUBENSER, H. & SCHMALZER, A. (2009): Heidelerche (Lullula arborea) 
im Mühlviertel Erhebung der Brutvorkommen und Artenschutzprojekt 2007. In: Vogelkdl. Nachr. OÖ., Natur-
schutz aktuell 2009, 17/1-2.WÜBBENHORST, D. (2002): Gefährdungsursachen des Rebhuhns Perdix perdix in 
Mitteleuropa. Dissertation. Kassel Univ. Press, 2002. 

WAHL, J., GARTHE, S., HEINICKE, T., KNIEF, W., PETERSEN, B., SUDFELDT, C. & SÜDBECK, P. (2007): 
Anwendung des internationalen 1%-Kriteriums für wandernde Wasservogelarten in Deutschland. Ber. Vogel-
schutz 44: 83-105. 

WALZ, J. (2008): Aktionsraumnutzung und Territorialverhalten von Rot- und Schwarzmilanpaaren (Milvus 
milvus, M. migrans) bei Neuansiedlungen in Horstnähe. Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg e. 
V. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 24: 21-38. 

WENDLAND, V. (1963): Fünfjährige Beobachtungen an einer Population des Waldkauzes (Strix aluco) im 
Berliner Grunewald. In: Journal für Ornithologie. Januar 1963, Volume 104, Issue 1, pp 23-57.  

 

 

  

 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 47 - 

   

 

Gutachten, Prognosen 

 

GEMEINDE STECHLIN (Zit. Stechlin) (2021a): Begründung gemäß § 2a BauGB zum Bebauungsplan Nr. 8 der 
Gemeinde Stechlin OT Dagow „Erholungsgebiet Feldweg“. Entwurf. Stand: August 2021. Verfass.: Dipl.-Ing. 
Horst Golm - Kommunale Dienstleistungen, Hohen Neuendorf. 

GEMEINDE STECHLIN (Zit. Stechlin) (2021b): Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde Stechlin OT Dagow „Erho-
lungsgebiet Feldweg“ (Entwurf). Teil A – Planzeichnung. Teil B – Textfestsetzungen. Stand: Oktober 2021. 
Verfass.: Dipl.-Ing. Horst Golm - Kommunale Dienstleistungen, Hohen Neuendorf. 

 

Karten und Datengrundlagen 

 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (BFN) (2016): Fachinformationssystem des Bundesamtes für Naturschutz 
zur FFH-Verträglichkeitsprüfung. http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp  

KARTENPORTAL UMWELT MECKLENBURG-VORPOMMERN (KPU M-V) (2018) (über Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V) In: https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/ 

LANDESAMT FÜR UMWELT BRANDENBURG (LFU BBG) (2021) https://osiris.aed-synergis.de/ARC-
WebOffice/synserver (Naturschutzfachdaten). 

LANDESAMT FÜR BERGBAU, GEOLOGIE UND ROHSTOFFE BRANDENBURG (LBGR BBG) (2017) 
http://www.geo.brandenburg.de/boden  

MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT DES LANDES 
BRANDENBURG (MLUL BBG) (2018): Angaben zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Bran-
denburg heimischen europäischen Vogelarten. Fassung vom 15. September 2018. 

NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ (Hrsg.) 
(Zit.: NLWKN 2011): Vollzugshinweise zum Schutz von Amphibien- und Reptilienarten in Niedersachsen. – 
Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
– Knoblauchkröte (Pelobates fuscus). – Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz, Hannover, 
13 S., unveröff. www.nlwkn.niedersachsen.de/download/50162  

STECKBRIEFE der FFH-Arten.  

In: http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/ffh_arten.htm  

LUNG M-V (Hrsg.) (2010): Zauneidechse (Lacerta agilis). Verfass.: Bast, H.-D. & Wachlin, V. 

LUNG M-V (Hrsg.) (2011a): Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma eremita). Verfass.: Ringel, H., Meitzner, V., 
Lange, M. & Wachlin, V. 

LUNG M-V (Hrsg.) (2011b): Großer Eichenbock, Heldbock (Cerambyx cerdo). Verfass.: Ringel, H., Meitz-
ner, V. & Lange, M. 

LUNG M-V (Hrsg.) (2011c): Hirschkäfer (Lucanus cervus). Verfass.: Ringel, H., Meitzner, V. & Lange, M. 

ZEPPELIN CAT (2017) (Zit.: CAT 2017): Datenblätter der Bagger. https://www.zeppelin-
cat.de/produkte/bagger.html Download: 02.08.2017.  

 

 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/
https://osiris.aed-synergis.de/ARC-WebOffice/synserver
https://osiris.aed-synergis.de/ARC-WebOffice/synserver
http://www.geo.brandenburg.de/boden
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/50162
http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/ffh_arten.htm
https://www.zeppelin-cat.de/produkte/bagger.html
https://www.zeppelin-cat.de/produkte/bagger.html


ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 48 - 

   

 

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse, Normen 

 

BARTSCHV - Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung) 
vom 16.Februar 2005. BGBl. I 2005, 258 (896), einschließlich der rechtsgültigen Änderungen.  

BNATSCHG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29.07.2009 (BGBl. I 2009, 2542). Einschl. 
der rechtsgültigen Änderungen. 

BRANDENBURGISCHES AUSFÜHRUNGSGESETZ ZUM BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz – BBGNATSCHAG), vom 21. Januar 2013. In: Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg. 24. Jhrg. Nr. 3. Einschl. der rechtsgültigen Änderungen. 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT (BVerwG) (2011) Urteil vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=140711U9A12.10.0 

FFH-RICHTLINIE - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen („Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“). Einschl. der rechtsgülti-
gen Änderungen. 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels („EU-Artenschutz-Verordnung“). ABl. EG Nr. 
L 61 vom 3.3.1997, S. 1. Einschl. der rechtsgültigen Änderungen. 

VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE - RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten („Vogelschutzrichtlinie“) (kodifizier-
te Fassung). Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. L 20/7, Datum 26.1.2010. Einschl. der rechtsgültigen 
Änderungen. 

TA-LUFT – Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juli 2002 (BGbl I 1950), einschließlich der 
rechtsgültigen Änderungen. 

 

 

 

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=140711U9A12.10.0


ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 49 - 

   

 

Anlagen 

 

 

o Tab. 1 – Gesamtartenliste 

 

o Tab. 2 – Betroffenheitsanalyse 

 

o Karte 1 

 

o Formblätter 

Konfliktanalyse 

Maßnahmeblätter 

 

 

 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 50 - 

   

 

Tab. 1 – Gesamtartenliste 

Gesamtliste der im Land Brandenburg rezent vorkommenden heimischen Tier- und 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, Brut- und Zugvögel sowie die 

streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach BArtSchV Anl. 1 und EU-ArtSchV 

Anh. A 

Gruppe dt. Artname wiss. Artname 

Gefäßpflanzen Frauenschuh Cypripedium calceolus 

Kriechender Scheiberich Apium repens 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 

Schwimmendes Froschkraut Luronium natans 

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris 

Sumpf-Glanzkraut, Torf-Glanzkraut Liparis loeselii 

Vorblattloses Vermeinkraut Thesium ebracteatum 

Wasserfalle Aldrovanda vesiculosa 

Libellen Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 

Grüne Keiljungfer Ophiogomphus caecilia 

Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 

Östliche Moorjungfer Leucorrhinia albifrons 

Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 

Käfer Breitrand Dytiscus latissimus 

Eremit Osmoderma eremita 

Großer Goldkäfer Cerambyx cerdo 

Großer Wespenbock Graphoderus bilineatus 

Falter Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea nausithous 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar 

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea teleius 

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 

Lurche  Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 

Kreuzkröte Bufo calamita 

Laubfrosch Hyla arborea 

Moorfrosch Rana arvalis 

Rotbauchunke Bombina bombina 

Springfrosch Rana dalmatina 

Wechselkröte Bufo viridis 

Kammmolch Triturus cristatus 

Kriechtiere 

  

Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis 

Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 

Schlingnatter (Glattnatter) Coronella austriaca 

Zauneidechse Lacerta agilis 

Landsäuger Biber Castor fiber 

Fischotter Lutra lutra 

Feldhamster Cricetus cricetus 

Wolf Canis lupus 
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Fledermäuse Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 

Braunes Langohr Plecotus auritus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 

Graues Langohr Plecotus austriacus 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii 

Abendsegler Nyctalus noctula 

Großes Mausohr Myotis myotis 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

Vögel Alpenstrandläufer, Kleiner Calidris alpina ssp. schinzii 

Amsel Turdus merula 

Austernfischer Haematopus ostralegus 

Bachstelze Motacilla alba 

Bartmeise Panurus biarmicus 

Baumfalke Falco subbuteo 

Baumpieper Anthus trivalis 

Bekassine Gallinago gallinago 

Bergente Aythya marila 

Bergfink Fringilla montifringilla 

Beutelmeise Remiz pendulinus 

Birkenzeisig Carduelis flammea 

Blaumeise Parus caeruleus 

Blaukehlchen Luscinia svecica 

Blässgans Anser albifrons 

Bleßralle Fulica atra 

Brachpieper Anthus campestris 

Brandgans Tadorna tadorna 

Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 

Bruchwasserläufer Tringa stagnatilis 

Buchfink Fringilla coelebs 

Buntspecht Dendrocopus major 

Dohle Corvus monedula 

Dorngrasmücke Sylvia communis 

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus 

Amsel Turdus merula 

Auerhuhn Tetrao urogallus 

Austernfischer Haematopus ostralegus 

Bachstelze Motacilla alba 

Bartmeise Panurus biarmicus 

Baumfalke Falco subbuteo 

Baumpieper Anthus trivalis 

Bekassine Gallinago gallinago 

Beutelmeise Remiz pendulinus 

Bienenfresser Merops apiaster 

Birkhuhn Tetrau tetrix 
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Vögel 

 

Blaukehlchen Luscinia svecica 

Blaumeise Parus caeruleus 

Blessgans Anser albifrons 

Blessralle Fulica atra 

Bluthänfling Carduelis cannabina 

Brachpieper Anthus campestris 

Brandgans Tadorna tadorna 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 

Buchfink Fringilla coelebs 

Buntspecht Dendrocopus major 

Dohle Corvus monedula 

Dorngrasmücke Sylvia communis 

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 

Eisvogel Alcedo atthis 

Eichelhäher Garrulus glandarius 

Elster Pica pica 

Erlenzeisig Carduelis spinus 

Fasan Phasianus colchicus 

Feldschwirl Locustella naevia 

Feldlerche Alauda arvensis 

Feldsperling Passer montanus 

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra 

Fischadler Pandion haliaetus 

Fitis Phylloscopus trochilus 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 

Flussseeschwalbe Sterna hirundo 

Flußuferläufer Actitis hypoleucos 

Gänsesäger Mergus merganser 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 

Gartengrasmücke Sylvia borin 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea 

Gelbspötter Hippolais icterina 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula 

Girlitz Serinus serinus 

Goldammer Emberiza citrinella 

Grauammer Emberiza calandra 

Graugans Anser anser 

Graureiher Ardea cinerea 

Grauschnäpper Muscicapa striata 

Grauspecht Pinus canus 

Großer Brachvogel Numenius arquata 

Großtrappe Otis tarda 

Grünfink Carduelis chloris 

Grünspecht Picus viridis 

Habicht Accipiter gentilis 

Haselhuhn Bonasa bonasia 

Haubenlerche Galerida cristata 

Haubenmeise Parus cristatus 

Haubentaucher Podiceps cristatus 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

Haussperling Passer domesticus 

Heckenbraunelle Prunella modularis 

Heidelerche Lullula arborea 

Höckerschwan Cygnus olor 

http://www.wisia.de/servlets/wisia/GetTaxInfo?knoten_id=11020&check_viewimg=1&lang=deu
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Vögel Hohltaube Columba oenas 

Kampfläufer Philomachus pugnax 

Kanadagans Branta canadensis 

Karmingimpel Carpodactus erythrinus 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes 

Kiebitz Vanellus vanellus 

Klappergrasmücke Sylvia curruca 

Kleiber Sitta europaea 

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva 

Kleinspecht Dendrocopos minor 

Knäkente Anus querquedula 

Kohlmeise Parus major 

Kolbenente Netta rufina 

Kolkrabe Corvus corax 

Kormoran Phalacrocorax carbo 

Kornweihe Circus cyaneus 

Kranich Grus grus 

Krickente Anas crecca 

Kuckuck Cuculus canorus 

Lachmöwe Larus ridibundus 

Löffelente Anas clypeata 

Mauersegler Apus apus 

Mäusebussard Buteo buteo 

Mehlschwalbe Delichon urbica 

Misteldrossel Turdus viscivorus 

Mittelspecht Dendrocopus medius 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 

Moorente Aythya nyroca 

Nachtigall Luscinia megarhynchos 

Nebelkrähe (Aaskrähe) Corvus corone 

Neuntöter Lanius collurio 

Ortolan Emberiza hortulana 

Pirol Oriolus oriolus 

Raubwürger Lanius excubitor 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Rauhfußkauz Aegolius funereus 

Rebhuhn Perdix perdix 

Reiherente Aythya fuligula 

Ringeltaube Columba palumbus 

Rohrammmer Emberiza schoeniclus 

Rohrdommel Botaurus stellaris 

Rohrschwirl Locustella luscinioides 

Rohrweihe Circus aeruginosus 

Rothalstaucher Podiceps grisegena 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 

Rotmilan Milvus milvus 

Rotschenkel Tringa totanus 

Saatkrähe Corvus frugilegus 

Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta 

Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula 

Schafstelze Moticilla flava 

Schellente Bucephala clangula 

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 

Schlagschwirl Locustella fluviatilis 

Schleiereule Tyto alba 



ECO-CERT Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 12.11.2021 
Ingenieurgesellschaft 
Kremp, Kuhlmann und Partner 
Sachverständige im Umweltschutz 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Gemeinde 

Stechlin 
 

am Standort 

Stechlin OT Dagow / LK Oberhavel Seite:    - 54 - 

   

 

 

Vögel 
Schnatterente Anas strepera 

Schreiadler Aquila pomarina 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus 

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata 

Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus 

Schwarzmilan Milvus migrans 

Schwarzspecht Dryocopus martius 

Schwarzstorch Ciconia nigra 

Seeadler Haliaetus albicilla 

Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola 

Silbermöwe Larus argentatus 

Singdrossel Turdus philomelos 

Singschwan Cygnus cygnus 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus 

Sperber Accipiter nisus 

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 

Sperlingskauz Glaucidium passerinum 

Spießente Anus acuta 

Sprosser Luscinia luscinia 

Star Sturnus vulgaris 

Steinkauz Athene noctua 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 

Stelzenläufer Himantopus himantopus 

Stieglitz Carduelis carduelis 

Stockente Anus platyrhynchos 

Sturmmöwe Larus canus 

Sumpfmeise Parus palustris 

Sumpfohreule Asio flammeus 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 

Tafelente Aythya ferina 

Tannenhäher Nucifraga caryocatactes 

Tannenmeise Parus ater 

Teichralle Gallinula chloropus 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 

Türkentaube Streptopelia decaocto 

Turmfalke Falco tinnunculus 

Turteltaube Streptopelia turtur 

Uferschnepfe Limosa limosa 

Uferschwalbe Riparia riparia 

Uhu Bubo bubo 

Wacholderdrossel Turdus pilaris 

Wachtel Coturnix coturnix 

Wachtelkönig Crex crex 

Waldbaumläufer Certhia familiaris 

Waldkauz Strix aluco 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 

Waldohreule Asio otur 

Waldschnepfe Scolopax rusticola 

Waldwasserläufer Tringa ochropus 

Wanderfalke Falco peregrinus 

Wasserralle Rallus aquaticus 

Weidenmeise Parus montanus 
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Vögel Weißflügelsee- schwalbe Chlidonias leucopterus 

Weißkopfmöwe Larus cachinnans 

Weißstorch Ciconia ciconia 

Wendehals Jynx torquilla 

Wespenbussard Pernis apivorus 

Wiedehopf Upupa epops 

Wiesenpieper Anthus pratensis 

Wiesenweihe Circus pygargus 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 

Zilpzalp Phyloscopus collybita 

Zwergdommel Ixobrychus minutus 

Zwergschnäpper Ficedula parva 

Zwergseeschwalbe Sterna albifrons 

Zwergtaucher Podiceps ruficollis 
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Tab. 2 – Relevanzprüfung und Betroffenheitsanalyse 

 



Tab. 2: Relevanzprüfung und Betroffenheitsanalyse 

2a: in Bbg vorkommende Arten des Anh. IV der FFH-RL  

Wissenschaftlicher 
Artname 

Deutscher Artname 
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Erläuterung zur Habitatausstattung in den  
WR 

Potentielle artenschutz-
rechtliche Betroffenheit 
§ 44 (1, 5) BNatSchG 

Gefäßpflanzen 
 Kein Vorkommen      

   vgl. ECO-CERT 2021  

Weichtiere 
 Kein Vorkommen           

Libellen 
 Kein Vorkommen           

Käfer 
Osmoderma  
eremita 

Eremit,  
Juchtenkäfer II 

IV 
  x 

2 / 
2 

ausschließlich in mit Mulm (Holzerde) gefüllten 
großen Höhlen alter, 

anbrüchiger, aber stehender und zumeist noch 
lebender Laubbäume 

  
Keine potentiell geeigneten Habitate i. d. WR 
(vgl. ebd.). 

 

Falter 
Lycaena helle Blauschillernder 

Feuerfalter 
II 
IV 

 x x 2 
Feuchtwiesen; meist nahe von Flüssen, Seen 
und Hochmooren, mit großen Beständen der 
Raupenfutterpflanzen (Schlangen-Knöterich) 

  

Feuchtbrache. Habitatbedingungen nicht ge-
geben (vgl. ebd.). 

 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter 

II 
IV 

  - 
2 / 
2 

Feuchtwiesen und -weiden (extensiv genutzt), 
Feuchtgebiete/Sümpfe, Niedermoore; hygrophil; 

gefährdet durch Melioration, Nutzungsaufgabe, 
intensive Landwirtschaft; Raupe oligophag an 

Rumex-Arten 

   

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling II 

IV 
  - 2 

blütenreiche Feucht- u. Quellwiesen, an Bächen, 

Gräben, Hängen; Bindung an Wirtspflanze 
(Großer Wiesenknopf) u. Wirtsameise (Myrmica 
sp.) 

   

Proserpinus proserpina Nachtkerzen-
schwärmer 

IV   x V 

Raupen: klimatisch begünstigten Stellen, die 
gleichzeitig luftfeucht sind; leben oligophag an 

verschiedenen Arten von Nachtkerzen und 
Weidenröschen; Bachufern, Wiesengräben, 

Sand- und Kiesabbaustellen, die mit Nachtker-
zenarten bewachsen sind. 

   

Krebse 
 Kein Vorkommen           

Fische 

 Kein Vorkommen           

Lurche 
 Kein Vorkommen 

        

Keine potentiellen Laichhabitate im UR. Das 
vorhersehbare regelmäßige Auftreten von 
Einzelexemplaren i. d. WR ist mit ausreichen-
der Sicherheit auszuschließen. 

 



2a: in Bbg vorkommende Arten des Anh. IV der FFH-RL  

Wissenschaftlicher 
Artname 

Deutscher Artname 
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Erläuterung zur Habitatausstattung in den  
WR 

Potentielle artenschutz-
rechtliche Betroffenheit 
§ 44 (1, 5) BNatSchG 

Kriechtiere 
Lacerta agilis Zauneidechse 

IV   x 
3 / 
3 

trockene Waldränder, Bahndämme, Heideflä-

chen, Dünen, Steinbrüche, Kiesgruben, Wildgär-
ten (Lebensräume mit einem Wechsel aus offe-

nen, lockerbödigen Abschnitten und dichter 
bewachsenen Bereichen). In kühleren Gegenden 
beschränken sich die Vorkommen auf wärmebe-

günstigte Südböschungen. Wichtig sind auch 
Elemente wie Totholz und Steine. 

N FV Säume am Waldrand. ja 

Fledermäuse 
 Fledermäuse (s. Text 

S. 23)       P 
FV, 
Gqu 

Wald, Gebäude. ja 

Landsäuger 
 Kein Vorkommen           



 

2b: in Bbg vorkommende Brutvogelarten 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Deutscher Artname 
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Potentielle Habitate bzw. Habitatelemente  
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Erläuterung zur Habitatausstattung 
in den WR 

Potentielle arten-
schutzrechtliche 

Betroffenheit 
§ 44 (1, 5) BNatSchG 

A
n

h
. 

 I
 

A
rt

. 
4

. 
2

 

Turdus merula Amsel 

      
Wälder, Feldgehölze, Hecken, auch Einzelbäume 
u. Gebüsche, Parks, Friedhöfe, Gartenanlagen  

Ba, 

Bu P Gqu Wald. ja 

Motacilla alba Bachstelze 
      

Offenlandschaft und Waldgebiete, 
Siedlungsbereiche (Leitart der Dörfer, auch in 

Gewerbegebieten) 

N, 
H, B 

P Gqu Waldrand. ja 

Falco subbuteo Baumfalke 
 x x  x 

3
/
2 

lichte, ältere Kiefernbestände, Feldgehölze in 
reich strukturierter Landschaft 

Ba, 
Ho 

P - Wald. NG. nein 

Anthus trivalis Baumpieper 

     
V
/
3 

Waldränder, Aufforstungen, Feldgehölze, Obst-
plantagen, u. a. m., entscheidend ist das Vorhan-

densein von vertikalen Strukturelementen, Bo-
denbrüter 

B P Gqu Waldrand. ja 

Parus caeruleus Blaumeise 
      

Wälder u. Gehölze mit geeigneten Bruthöhlen, 

auch in Siedlungsbereichen. Jahresvogel. 
H P Gqu Wald. ja 

Carduelis cannabina Bluthänfling 

     
V
/ 
3 

offene Landschaft mit Gebüschen oder junge 

Forstkulturen, Feldgehölze (Nestrevier), krautrei-
che Ruderalfluren (Nahrungsrevier), Siedlungen, 
Gehölzfreibrüter  

Ba,  
Bu 

P - Gehölze. nein 

Anthus campestris Brachpieper 
x   x x 

1
/
2 

offene Standorte mit spärlicher Vegetation und 
freiliegendem Substrat, i. d. R. innerhalb warmer, 

Windschutz bietender Kiefernwälder 

B   
Wald. Suboptimale Habitatbedingun-
gen. 

 

Fringilla coelebs Buchfink 
      

Wälder (insbes. Buchenalthölzer), Baumgruppen, 

Alleen, Parks 

Ba 
P Gqu Wald. ja 

Dendrocopus major Buntspecht 
      

Wälder (Mischw. bevorz.), Feldgehölze, Parkanla-
gen, Friedhöfe 

H 
P Gqu Wald. ja 

Garrulus glandarius Eichelhäher 
      

verschiedene Waldtypen, auch kleinere Gehölze, 

meidet urbane Bereiche 

Ba 
  Wald. Störungen.  

Carduelis spinus Erlenzeisig  x     
Nadelwälder und Mischwälder mit Einsprengun-
gen von Fichtenaltholz 

Ba P Gqu Wald. ja 

Passer montanus Feldsperling 
     

V
/
V 

Waldränder, Feldgehölze, Alleen, Kopfweiden, 
Horsten von Großvogelarten, Randbereiche der 

Dörfer u. Städte 

B P Gqu Wald. ja 

Phylloscopus trochi-
lus 

Fitis 

      

Wälder unterschiedlicher Art und Altersstufe, 
abgestufte Waldränder, verbuschtes Gelände 
(z.B. Weidenbrüche, Trockengebüsche), Boden-

brüter 

Ba, 
Bu 

P Gqu Wald(rand). ja 

Certhia brachydac-
tyla 

Gartenbaumläufer 

      

Alle Laub- u. Mischwälder, auch ältere Kiefern-

forsten. Bevorzugung von grobrindigen Baumar-
ten (bes. Eiche). Beim Vorhandensein von Altholz 

auch in Feldgehölzen, Baumhecken. In Siedlungs-
räumen: ältere Alleen, Friedhöfe, Gartenanlagen. 

N P Gqu Wald. ja 
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Sylvia borin Gartengrasmücke 
      

verschiedenartige Gehölzstrukturen mit Kraut- 
und Strauchschicht, vor all. an inneren u. äuße-
ren Säumen; baumdurchsetzte Parks, Friedhöfe 

Ba, 
Bu 

P Gqu Waldrand. ja 

Phoenicurus phoe-
nicurus 

Gartenrotschwanz 

 x     

halboffene Strukturen, lichte Wälder, vor all. 
Laubholzbestände; Gärten, Parks, Friedhöfe in 

dörfern u. Städten, Höhlen- und Halbhöhlenbrü-
ter 

H, N P Gqu Wald. ja 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel 

      

vorwiegend in jüngeren Nadelholzkulturen, in 
Laubholzbeständen mit gut ausgebildeter 

Strauchschicht od. mit Nadelholzgruppen, in 
Siedlungen mit Koniferen (vorwieg. Friedhöfe, 
Parkanlagen); Gehölzfreibrüter 

Ba P Gqu Wald. ja 

Serinus serinus Girlitz 
      

menschliche Siedlungsräume mit lockerem 
Baumbestand u. Gebüsch; Gärten, Parks, Fried-

höfe, Siedlungsbrachen 

Ba, 

Bu 
P - Gehölze. nein 

Emberiza citrinella Goldammer 

      

verbuschte Grünländer, Feldgehölze, Hecken, 

Ortsrandlagen, auch auf Ackerfluren mit einzel-
nen Bäumen, Sträuchern, in Wäldern an Grenz-

strukturen 

Bu P - Gehölze. nein 

Muscicapa striata Grauschnäpper 
 x     

nischenreiche Habitate mit älterem lichten Baum-

bestand, vor all. Laubwälder; auch Friedhöfe, 
Parks, Alleen 

N   
Wald. Suboptimale Habitatbedingun-
gen. 

 

Picus canus Grauspecht 
x   x x 2 

strukturreiche, naturnahe, ausgedehnte Misch-
wälder, parkartige Gehölze in urbanen Bereichen  

H   
Wald. Suboptimale Habitatbedingun-
gen. 

 

Carduelis chloris Grünfink 

      

Landschaften aller Art mit Bäumen u. Gebüschen. 
In Agrarraum: Hecken, Feldgehölze. In Wäldern: 
innere u. äußere Grenzbereiche. Siedlungen, 

Einzelgehöfte. 

Ba P - Gehölze. nein 

Picus viridis Grünspecht 
   x x  

lichte Wälder mit Altholz in Abwechslung mit 

Wiesen u. Weiden, auch Parks u. Feldgehölze 
H   

Wald. Suboptimaler Lebensraum-
komplex. 

 

Accipiter gentilis Habicht 
  x  x  

Wälder mit Mindestgröße von ~10 ha, Mindestal-
ter von ~60 Jahre; jagt an Waldrändern u. auf 
Lichtungen 

Ho P - Wald, Offenland. NG. nein 

Parus cristatus Haubenmeise       
eng an Nadelwälder (insbes. Kiefern) gebunden. 
Besiedlung ab Stangen-holzalter. 

H P Gqu Wald. ja 

Phoenicurus ochru-
ros 

Hausrotschwanz 
      

enge Bindung an menschliche Siedlungen (Städ-
te, Dörfer, Einzelhöfe, Neubaugebiet, Kleingar-

tenanlagen) 

Gb P Gqu Gebäude. ja 

Passer domesticus Haussperling 
     

V
/ 
- 

Siedlungsräume H P Gqu Gebäude. ja 

Prunella modularis Heckenbraunelle 
      

Gehölze mit Dickichtcharakter: unterholzreiche 
Wälder, insbes. Nadelholzkulturen (Optimalhabi-

tat: Fichtendickungen), Hecken, Parks, Gärten 

Bu P Gqu Wald. ja 

Lullula arborea Heidelerche  

x   x x  

trockene, warme Standorte mit spärlicher Vegeta-

tion; Brachen, Heiden, Waldränder, Blößen, 
Kahlschläge, lichte Kieferwälder; in Sichtweite 

Sing-u. Sitzwarte 

B   
Wald, lokere Gehölze. Suboptimale 
Habitatbedingungen, Störungen. 
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Columba oenas Hohltaube 
      höhlenreiche Misch- und Laubaltholzbestände H   Wald. Störungen.  

Sylvia curruca Klappergrasmücke 
      

Gebüsche, Hecken in der freien Landschaft und 
im Siedlungsbereich, Waldränder, Unterholz 

lichter Wälder 

Bu P Gqu Waldrand. ja 

Sitta europaea Kleiber 
      

Jahresvogel, in Wäldern (bevorzugt Laubmisch-

wälder) mit Höhlenbäumen, auch Feldgehölze, 
Einzelbäume, Parks 

H P Gqu Wald. ja 

Dendrocopus minor Kleinspecht 

     V 

bevorzugt halboffene Waldgesellschaften mit 
einem hohen Anteil an Weichhölzern (Erlen-Wei-
Säume an Bächen u. Kleingewässern, Waldmoo-

re, an Hohlformen i. d. Kulturlandsch.) 

H   
Wald. Suboptimale Habitatbedingun-
gen. 

 

Parus major Kohlmeise       
Wälder u. Gehölze mit geeigneten Bruthöhlen, 

auch in Siedlungsbereichen 
H P Gqu Wald. ja 

Corvus corax Kolkrabe 
      

verschiedenartige Waldtypen und Gehölzstruktu-

ren (Feld-, Solitärgehölze, Baumreihen, Alleen 
auch an Straßen), Hochspannungsmasten 

Ba P Gqu Wald. ja 

Apus apus Mauersegler 
      Brutplätze: höhlenreiche Althölzer, Siedlungen H   

Gebäude im Wald. Suboptimale Ha-
bitatbedingungen. 

 

Buteo buteo Mäusebussard   x  x  
aufgelockerte Misch- und Laubwald-bestände, 
z.T. Feldgehölze 

Ho P - Wald, Offenland. NG. nein 

Delichon urbicum Mehlschwalbe 
     

V
/ 
- 

Nester an Außenseite von Gebäuden u. sonstigen 

baulichen Anlagen 

Gb, 

K 
P FV Gebäude. ja 

Turdus viscivorus Misteldrossel       
ausgedehnte Kiefernwälder, Laubwälder mit 

eingestreuten Nadelgehölzen 
Ba P Gqu Wald. ja 

Luscinia megarhyn-
chos 

Nachtigall 
      

dichtes Buschwerk im Bereich schattenspenden-

der Bäume in Gärten, Parks, Friedhöfen, Boden-
brüter 

Ba, 
Bu 

P Gqu Waldrand. ja 

Corvus (corone) 
cornix 

Nebelkrähe (Aaskrä-
he) 

      Waldrandbereiche, Gehölze, Einzelbäume Ba P Gqu Waldrand. ja 

Lanius collurio Neuntöter 
x     

- 
/
V 

hecken- und buschreiche Offenlandschaft Bu P Gqu Waldrand. ja 

Oriolus oriolus Pirol      V 
Laub- und Mischwälder unterschiedlicher Zusam-

mensetzung, Parks, Friedhöfe, Alleen 
Ba P Gqu Wald. ja 

Corvus (corone) 
corone 

Rabenkrähe 
      

besiedelt alle Bereiche der Kulturlandschaft, 
größere dichte Wälder werden gemieden 

Ba P Gqu Wald. ja 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 
     

V
/
3 

Nester vor all. innerhalb von Gebäuden, bevor-
zugt Dörfer mit Viehhaltung 

N P FV Gebäude. ja 

Columba palumbus Ringeltaube       
Wälder und Gehölze, Gebüsche und Einzelbäume, 

in Siedlungsräumen 

Ba, 

N 
P Gqu Wald. ja 

Erithacus rubecula Rotkehlchen       
Wälder mit gut ausgebildeter Strauchschicht, 

Feldgehölze, Hecken, Parkanlagen, Friedhöfe 
B P Gqu Wald. ja 
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Milvus milvus Rotmilan 
x  x  x 

- 
/
3 

abwechslungsreiche Landschaften mit Wäldern, 
Feldgehölzen 

Ho P - Wald, Offenland. NG. nein 

Tyto alba Schleiereule 
  x  x 

- 
/
3 

reich strukturierte Landschaften, Gebäudebrüter 

im Siedlungsbereich und in Einzelgebäuden 

H, 

Gb 
P FV Gebäude. ja 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise       alle Waldtypen, gut strukturierte Mischwälder Ba P Gqu Wald. ja 

Turdus philomelos Singdrossel  x     Wälder aller Art mit Strauchschicht Ba P Gqu Wald. ja 

Regulus ignicapillus Sommergoldhähn-
chen 

      
alle Waldtypen; sobald Nadelhölzer eingestreut 
sind, bevorzugt Fichtenwälder 

Ba P Gqu Wald. ja 

Accipiter nisus Sperber   x  x  
Nadelholzforsten (Stangenhölzer), Laubwälder 
mit eingesprengten Nadelhölzern 

Ho P - Wald, Offenland. NG. nein 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke 

x   x x 
- 
/
3 

dichte, unzugängliche Gebüsche (z.B. Schlehe, 
Heckenrose,  Brombeere) mit höheren Singwar-

ten in der reich strukturierten Offenlandschaft; 
oft vergesellschaftet mit Neuntöter 

Bu P Gqu Waldrand. ja 

Sturnus vulgaris Star       
Baumhöhlen in Randlagen von Laub- und Misch- 
und Bruchwälder 

H P Gqu Wald. ja 

Carduelis carduelis Stieglitz  x     Gärten. Parks, Baumgruppen, Alleen, Waldränder Ba P Gqu Waldrand. ja 

Parus ater Tannenmeise 
      

Bindung an Nadelhölzer, auch i. kleineren Nadel-

holzgruppen i. Laubholzbeständen, i. Ortschaften 
nur i. Randlage zu Nadelwald; Höhlenbrüter 

H P Gqu Wald. ja 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper 
      

alte (höhlenreiche), nicht zu dichte Laub- und 
Mischwälder mit Bevorzugung feuchter Standorte, 

Wälder nicht unter 10 ha 

H   
Wald. Suboptimale Habitatbedingun-
gen. 

 

Streptopelia turtur Turteltaube 
 x x  x 

3
/
2 

Randzonen von Nadel- und Mischwäldern, Feld-
gehölzen, Brüchen 

Ba   Wald. Störungen.  

Strix aluco Waldkauz 

  x  x  

Wälder aller Art, lockere höhlenreiche Altbestän-
de und Waldränder bzw. innere Grenzen mit 

Alteichen u. -buchen bevorzugt. Feldgehölze, 
Parks u. Alleen, auch Gebäude mit Nischen und 
Anflugmöglichkeiten in Dachbereich 

H   
Wald, Gebäude. Suboptimale Habi-
tatbedingungen. 

 

Phylloscopus sibilat-
rix 

Waldlaubsänger 
      Buchenwälder, Laub-Nadelholz-Mischbestände Ba P Gqu Wald. ja 

Asio otur Waldohreule 
  x  x  

halboffenen Landschaften, nistet in ehemaligen 

Krähennestern in Feldhecken, an Waldrändern 
Ba   

Wald. Suboptimale Habitatbedingun-
gen, Störungen. 

 

Pernis apivorus Wespenbussard x  x  x V 
Althölzer in Laub- und Mischwäldern in der Nähe 

von stark strukturierten Landschaften 
Ho P - Wald, Offenland. NG. nein 

Troglodytes troglo-
dytes 

Zaunkönig 
      

Wälder mit reich strukturierten Strauch- u. Bo-

denschichten, Hecken, Feldgehölze, Parks, Fried-
höfe 

N P Gqu Wald. ja 

Phyloscopus collybi-
ta 

Zilpzalp 
      

unterholzreiche, lichte Misch-, Laub- und Nadel-
holzbestände 

Ba P Gqu Wald. ja 
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Ficedula parva Zwergschnäpper 

x   x x  

mittelalte und alte Laubwälder (i. d. R. Buchen-
wälder) mit einem geschlossenen Kronendach, 
unter dem ein ca. 10 m hoher Stammraum vor-

handen ist 

N   
Wald. Suboptimale Habitatbedingun-
gen. 
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Gallinago gallinago Bekassine  x  x   schlammige Ufer, Klärteiche, abgelassene Teiche, 

feuchte (überstaute) Niederungen 
    

Anser albifrons Blässgans       Schlafplätze: windgeschützte küstennahe Wasserflä-

chen (Bodden), Sandbänke, Wattflächen; im Binnen-
land Seen oder Überschwemmungsgebiete; Nahrungs-

flächen: Grünland, Wintersaaten, Stoppelflächen 

    

Pluvialis apricaria Goldregen- 
pfeifer 

x   x  0 
(1
2) 

Schlafplätze: Watt- und Schlickflächen, Nahrungsflä-

chen: bearbeitete und bestellte oder frisch abgeerntete 
Ackerflächen mit niedrigem Bewuchs 

    

Anser anser Graugans  x     Schlafplätze: windgeschützte küstennahe Wasserflä-
chen (Bodden), Sandbänke, Wattflächen; im Binnen-
land Seen oder Überschwemmungs-gebiete; Nahrungs-

flächen: Grünland, Wintersaaten, Stoppelflächen 

    

Accipiter gentilis Habicht   x  x  Jagt an Waldrändern u. auf Lichtungen aber auch über 

offenem Land. 
    

Cygnus olor Höckerschwan  x     Nahrungs- und Schlafgebiete: Küsten- und Boddenge-

wässer, große Seen des Binnenlandes, überwintern 
zunehmend auf Ackerflächen (Winterraps) 

    

Branta canadensis Kanadagans       Nahrungsgebiete: Bodden, im Herbst und Winter auf 
Wintersaaten und Raps; Schlafplätze: Boddengewässer 

    

Vanellus vanellus Kiebitz  x  x  1 zur Nahrungssuche auf Ackerflächen, Grünland, sonst 
auf Schlick- und Wattflächen; Flachwasserbereiche an 

der Küste; überstaute Flächen 
    

Grus grus Kranich x      Schlafplätze: Flachwasserbereiche an der Küste und im 

Binnenland (Bodden, Seen, Watten) und auf den In-
seln; Nahrungsflächen: Stoppeln (Mais), Wintersaaten 

    

Larus ridibundus Lachmöwe  x    3 an der gesamten Küste und an Seen und Flüssen im 
Binnenland; zur Nahrungssuche auf Ackerflächen und 
Grünland 

    

Buteo buteo Mäusebussard       im Bereich von Dauergrünland und Stoppelfeldern, in 
Abhängigkeit vom Nagerbestand 

    

Buteo lagopus Rauhfuß- 
bussard 

      Dauergrünland, Stoppelfelder in Abhängigkeit vom 
Nagerbestand     

Milvus milvus Rotmilan x      abwechslungsreiche Landschaften mit Wäldern, Feld-

gehölzen 
    

Anser fabalis Saatgans  x     Schlafplätze windgeschützte küstennahe Wasserflächen 

(Bodden), Sandbänke, Wattflächen; im Binnenland: 
Seen oder Überschwemmungsgebiete; Nahrungsflä-
chen: Grünland, Wintersaaten, Stoppelflächen 

    

Haliaetus albicilla Seeadler x x     Winteransammlungen im Küstenbereich und an großen 
See im Binnenlandn 

    

Cygnus cygnus Singschwan x   x   Schlafplätze: unterschiedliche Flachgewässer (Bodden, 
Seen, Überschwemmungsgebiete); Nahrungsflächen: 

submerse Vegetation der Flachgewässer und Ackerflä-
chen mit Wintergetreide und Raps 
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Casmerodius albus Silberreiher x  x x   Schlafplätze: Flachwasserbereiche an der Küste und im 
Binnenland, Nahrungsflächen: Stoppeln (Mais), Winter-

saaten 
    

Anser fabalis rossi-
cus 

Tundra- 
saatgans 

 x     Maisstoppelfelder, Wintergetreide, Grünland (Bevorzu-

gung mit zunehmender Vernässung)     

Falco tinnunculus Turmfalke  x     Niederungsgebiete, Ackerbrachen, Dauergrünland     

Anser fabalis fabalis Waldsaatgans  x     Maisstoppelfelder, Wintergetreide, Grünland (Bevorzu-
gung mit zunehmender Vernässung) 

    

Branta leucopsis Weißwangengans x x     in Rastgebieten der Blessgans, Wiesen, Weiden. auch 
Äcker 

    

Ciconia ciconia Weißstorch x   x  3 feuchte Niederungen, abgeerntete Ackerflächen     

Anser erythropus Zwerggans x x     Seen als Schlafgewässer, störungsarme landwirtsch. 
Nutzflächen, vorzugsw. kurzgrasige Grünlandflächen) 

    

Cygnus columbia-
nus 

Zwergschwan x      Schlafplätze: unterschiedliche Flachgewässer (Bodden, 
Seen, Überschwemmungsgebiete; Äsungsflächen 

überwiegend auf Ackerflächen mit Wintergetreide, 
Winterraps 

    

 
1
 HÜPOPP et al. 2013 

2
 ssp. apricaria 

 
 

Abkürzungen 

WR Wirkräume    Fortpflanzungsstätten:      Gefährdung im Wirkraum: 
UR Untersuchungsraum   B Bodenbrüter       GA Gebäudeabbruch 

P potentielles Vorkommen   Ba Baumbrüter (sofern nicht besonders spezialisiert)  FV Flächeninanspruchnahme 
N Nachweis    Bu Buschbrüter      HB Habitatbeseitigung 

      Gb Gebäudebrüter      HV Habitatveränderung 
BV Brutvogel     Ho Horstbrüter      ST Störungen 
NG Nahrungsgast    Sc Schilfbrüter      Gqu sonst. Gefährdungsquellen 

DZ Durchzügler     N Nischenbrüter       
WG Wintergast     H Höhlenbrüter 

K Koloniebrüter 
NF Nestflüchter 
grLe große Lebensraumausdehnung 
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Arten nach Anhang IV FFH-RL  
Fledermäuse – Chiroptera 

1.  Bestandsdarstellung 

1.1 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im UR wurden Strukturen nachgewiesen oder vermutet (Baumhöhlen in den oberen Stammregionen) (vgl. ECO-CERT 2021), 
die die Annahme vom potentiellen Vorkommen sowohl von gebäude- als auch von baumgebundenen Fledermausarten in 
Sommerquartieren indizieren.  

2.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

2.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF)  

Vermeidungsmaßnahme (VAFB 2): 

- Besiedlungskontrolle  

2.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                 

Verletzung oder Tötung von Tieren  

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung               
d       oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an                                                                            

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Beschädi-  

e       gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an   

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

Begründung:     

In Folge der geplanten Rodungs- und Abrissarbeiten (Bauvorbereitung) können Tiere an den Einzelhängeplätzen oder in 
den Quartieren verletzt oder getötet werden. Die potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist vorher-
sehbar. Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und 
Verletzungen von Individuen der Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen 
zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB2) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Arten 
vermieden. 

Die abrissbedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 

2.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

   Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen. 

Anhaltspunkte für eine Empfindlichkeit der Fledermausarten gegenüber Stör- und Scheuchwirkungen sind nicht gegeben. 
Die Abriss-, Rodungs- und anschließenden Bauarbeiten werden in den Tagstunden durchgeführt. Für die Fledermäuse  
lässt sich keine relevante Erhöhung der vorhandenen Störeffekte prognostizieren. Nach Berücksichtigung der dämmerungs- 
und nachtaktiven Verhaltensweise der Arten und der Vorbelastungen sind insgesamt keine betrachtungsrelevanten baube-
dingten Stör- und Scheuchwirkungen auf die Fledermäuse zu erwarten.  

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 
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Arten nach Anhang IV FFH-RL  
Fledermäuse – Chiroptera 

2.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen Zu-
sammenhang nicht gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

    Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung),             
          ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Die Betroffenheit der Einzelhängeplätze und / oder Quartiere tritt mit dem Abriss der vorhandenen Gebäude und der Ro-
dung des Waldes am Planstandort ein.  

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB2) wird die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der Fledermäuse im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. (Die Vermeidungsmaß-
nahme beinhaltet den Folgeschritt bei Nachweis von Quartieren, diese durch eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zu 
ersetzen.) 

3. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

    treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

    treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten  wird im zeitlichen und räumlichen 

Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich nicht signifikant. Somit 

ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

4. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

 

Risikomanagement: 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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Formblatt für Tierart des Anhangs IV FFH-Richtlinie 
Zauneidechse – Lacerta agilis (LAURENTI, 1768) 

1.  Gefährdungsstatus 

Gefährdungsgrad 

 

 RL D V 

 RL Bbg 3  

 

 

      Anh. IV FFH-Richtlinie 

  

Zu den hauptsächlichen Gefährdungsursachen zählen: 

- Lebensraumverinselung durch Isolation, Zerschneidung und Fragmentierung,  

- Lebensraumverluste/ -devastierung durch Umnutzungen von Ackerbrachen, Ödland und Magerrasen, 

- Lebensraumverluste/ -devastierung durch Nutzungsaufgabe von Magerweiden und -rasen etc. sowie Struktur-
veränderung dieser Lebensräume durch Nährstoffeintrag, 

- Lebensraumverluste durch Bebauung, Vermüllung und Straßenbau. 

 

 

2.  Bestandsdarstellung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Zauneidechse bewohnt strukturreiche, offene Lebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien 
und grasigen Flächen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Primär besiedelt die wärmeliebende 
Spezies als typische Waldsteppenart Binnendünen, Schutthänge, Waldränder und andere wärmeexponierte Standorte. 
Sekundär werden auch vom Menschen geschaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrü-
che, Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen u. ä. genutzt.  
Das Habitatschema der Zauneidechse wird von ELBING et al. 1996 wie folgt zusammengefasst: Die besiedelten Flächen 
weisen eine sonnenexponierte Lage (südliche Exposition, Hangneigung max. 40 °), ein lockeres, gut drainiertes Substrat, 
unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen, spärliche bis mittelstarke Vegetation, wobei entscheidend die 
Stratifizierung, Vegetationshöhe und -deckung, weniger die Pflanzenarten sind, und das Vorhandensein von Kleinstruktu-
ren wie Steinen, Totholz usw. als Sonnplätze auf. Als Überwinterungsquartiere dienen Fels- und Erdspalten, vermoderte 
Baumstubben, verlassene Nagerbauten oder selbstgegrabene Röhren.  
Die Zauneidechse ist standorttreu und lebt ganzjährig im gleichen Habitat und besitzt meist nur kleine Reviere mit einer 
Flächengröße von wenigen hundert m² nutzt. Innerhalb des Lebensraumes können Ortsveränderungen bei adulten Tieren 
bis zu 100 m beobachtet werden. Vor allem im Zusammenhang mit der Geschlechtsreife überwinden die Tiere jedoch auch 
deutlich größere Distanzen.  
Die Paarung beginnt meist gegen Ende April/Anfang Mai. Die Eiablage erfolgt vorwiegend im Verlauf des Juni oder Anfang 
Juli, seltener bereits Ende Mai oder noch bis Ende Juli. Die Eiablage erfolgt in etwa 4–10 cm Tiefe in selbst gegrabenen 
Röhren, in flache, anschließend mit Sand und Pflanzenresten verschlossenen Gruben, unter Steine, Bretter oder an son-
nenexponierten Böschungen. Die Jungtiere schlüpfen nach etwa 53–73 Tagen. 
Der Beginn der jährlichen Aktivitätsphase der Zauneidechse hängt wesentlich von der jeweiligen Witterung, der geografi-
schen Breite und der Höhenlage ab (BISCHOFF 1984). In Mitteleuropa verlassen die Tiere meist ab Ende März/Anfang April 
ihre Winterquartiere. Einzelne Tiere treten bei günstiger Witterung aber auch schon ab Ende Februar auf. Nach beendeter 
Herbsthäutung ziehen sich die Adulten schon ab Anfang September, vorwiegend aber Ende September oder Anfang Ok-
tober in ihre Winterverstecke zurück. Dagegen bleibt ein Großteil der Schlüpflinge noch bis Mitte Oktober aktiv. 
Die Bestände der Zauneidechse sind zumindest im Norden Deutschlands meist gering und liegen oft bei weniger als 20 
adulten Tieren. Die Mindestflächengröße für Populationen wird mit 3–4 Hektar angegeben. 
L. agilis ernährt sich fast ausschließlich carnivor. Die Nahrungswahl hängt in erster Linie von der sich jahreszeitlich än-
dernden Abundanz potenzieller Beutetiere ab. Erbeutet werden vorwiegend Arthropoden, vor allem Fliegen, Geradflügler, 
Hautflügler, Käfer, Mücken, Ohrwürmer, Schmetterlinge und Wanzen sowie Spinnentiere und Asseln. 
Als Prädatoren von L. agilis gelten allgemein alle carnivoren mittelgroßen Säugetiere wie z. B. Wiesel, Baummarder und 
vor allem Hauskatzen, Wildschweine, zahlreiche Vogelarten wie z. B. Greifvögel, Rabenvögel und Würger sowie Ringel- 
und Schlingnatter. Selten wurde Kannibalismus beobachtet. 
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Formblatt für Tierart des Anhangs IV FFH-Richtlinie 
Zauneidechse – Lacerta agilis (LAURENTI, 1768) 

2.2 Vorkommen 

Europa/ Deutschland 

L. agilis hat ein mitteleuropäisch-sibirisches Areal. Sie ist in Europa weit verbreitet. Ihr Gebiet erstreckt sich im Norden von 
Südengland und Frankreich über die Niederlande, Dänemark und Südschweden bis in das Baltikum. Südlich ist sie bis in 
die Pyrenäen und zum Nordrand der Alpen sowie auf der Balkan-Halbinsel in den Gebirgen Sloweniens, Montenegros und 
Mazedoniens bis nach Griechenland verbreitet. Sie fehlt in Italien, auf der Iberischen Halbinsel und Irland. In der EU 
kommt sie vorwiegend in der atlantischen und in der kontinentalen biogeografischen Region vor. Dagegen weist sie in der 
borealen, der alpinen und in der mediterranen Region nur Randvorkommen auf.  
Die Zauneidechse ist über die gesamte Bundesrepublik verbreitet und erreicht eine Rasterfrequenz von ca. 60 % bezogen 
auf die TK 25 (ELBING et al. 1996). Besiedelt sind sowohl die Norddeutsche Tiefebene als auch die Mittelgebirge. Einen 
deutlichen Nord-Süd-Gradient weist die Rasterdichte im Norddeutschen Tiefland auf. Die Fluss- und Küstenmarschen und 
die Hochmoorgebiete sowie die Jungmoränengebiete der Weichseleiszeit sind relativ gering besiedelt. 

Brandenburg 

 
Die Zauneidechse ist die in Brandenburg am weitesten verbreitete Eidechsenart. In geeigneten Habitaten ist sie bis heute 
nahezu in allen Landesteilen zu finden. Ihre Verbreitung weist jedoch bereits Lücken auf. Vor allem die intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Grundmoränen der Prignitz, der Ruppiner und Granseer Platten und die Agrargebiete der nordöstli-
chen Uckermark und Barnimplatte sind heute kaum noch besiedelt. In Niederungsgebieten, wie dem Havelländischen Luch 
und dem Rhinluch existieren Vorkommen in den Randlagen und auf den Dünenzügen und Dämmen. 

2.3 Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Nachweis der Art im UR in den Säumen am Waldrand des Biotops 1 und südlich des Feldweges (ECO-CERT 2021). 

 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

„Die Anzahl und der räumliche Aufteilung der Beobachtungsorte der Zauneidechsen deuten auf eine kleine Population in / 
bei Dagow hin. [...] Das Habitatpotential ist im Umfeld von Dagow auf Grund der großräumigen Einbettung in Wald als 
stark eingeschränkt Einzustufen.“ (ebd., S. 6) 

Erhaltungszustand:  Keine Aussage möglich. 

 

3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF)  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (ACEF 1): 

- Optimierung bestehender Lebensräume 

- Schaffung zusätzlicher Habitate  

- ökologische Baubegleitung 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB4): 

- Vergrämungsmaßnahme 

- ökologische Baubegleitung 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB5) 

- mobile Leiteinrichtung 

- ökologische Baubegleitung  
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Formblatt für Tierart des Anhangs IV FFH-Richtlinie 
Zauneidechse – Lacerta agilis (LAURENTI, 1768) 

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung               
d       oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 
                                                                             

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Beschädi-  
e       gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an   
 

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

Begründung:     

Bei den geplanten Rodungs- und anschließenden Bauarbeiten können die Zauneidechsen, die in den Säumen am südli-
chen Waldrand zwischen diesem und dem Feldweg leben verletzt oder getötet werden. Die Tiere, die südlich vom Feldweg 
und in den Säumen am östlichen Waldrand leben, können im Sommerhalbjahr in das Baufeld einwandern und dort getötet 
werden. (vgl. ECO-CERT 2021) Diese potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist vorhersehbar. Nach § 
44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und Verletzungen 
von Individuen der Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffenden Maßnahmen (VAFB4 und VAFB5) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindivi-
duen der Art vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist temporär und ein einmaliges Ereignis.  

 

 

 

 

3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen.  

Die Eidechsen zeigen einen hohen Grad der Toleranz gegenüber Störungen durch Fahrzeuge und menschliche Aktivitäten 
(optische Störungen) sowie Lärm in Folge von Lern- und Gewöhnungseffekten (vgl. KRONE & KITZMANN 2006, SCHNEEWEISS 

et al. 2014). Die Tiere leben südlich des Feldweges in den Nahbereichen des Weges mit den aktuell wirksamen Störeffek-
ten. Die Rodungs- und Bauarbeiten rufen keine relevanten Störwirkungen für die Individuen der Art hervor.  

Die Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art durch baubedingte Stör- und Scheuch-
wirkungen wird ausgeschlossen. 

 

 



Seite 4 von 4    

Formblatt für Tierart des Anhangs IV FFH-Richtlinie 
Zauneidechse – Lacerta agilis (LAURENTI, 1768) 

3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen Zu-
sammenhang nicht gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

    Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung),             
          ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Bei den geplanten Rodungs- und anschließenden Bauarbeiten wird der Lebensraum der Zauneidechsen im Saum zwi-
schen dem Feldweg und dem nördlich gelegenen Wald (Biotop 1) zerstört. Der Lebensraumverlust geht mit der baubeding-
ten Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art durch Habitatbeseitigung und Flächenverluste einher:  

Durch die zu treffende vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (ACEF1) wird die ökologische Funktion der von dem Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse im räumlichen Zusammenhang weiterhin er-
füllt.  

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

    treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

    treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten  wird im zeitlichen und räumlichen 

Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich nicht signifikant. Somit 

ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Erhaltungszustand der Art in Land Brandenburg 

 

       günstig              unzureichend                  schlecht               unbekannt 

 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 

 keiner Verschlechterung des derzeitigen günstigen Erhaltungszustandes der Populationen 

     keiner Verschlechterung des derzeitigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring:   

Risikomanagement: 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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Europäische Vogelarten 
Baumpieper – Anthus trivialis  LINNAEUS 1758 

1.  Gefährdungsstatus 

Gefährdungsgrad 

 RL D 3 

 RL Bbg V 

      Artikel 1 VSchRL 

 Anhang I VSchRL  

 Art mit besonderen Ansprüchen  

Zu den hauptsächlichen Gefährdungsursachen zählen: 

- Beseitigung geeigneter Strukturen, 

- intensive Nutzung der Landschaft als Freizeitraum,  

- Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft. 

 

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen (vgl. ABBO 2001, LANUV NRW 2014) 

Als Besiedler von Mischhabitaten nutzt der Baumpieper ein ausgesprochen breites Spektrum von Lebensräumen als Brut-
revier. Einerseits existiert wie bei anderen Piepern eine Präferenz für Offenland  andererseits ist der Baumpieper ver-
gleichsweise stark an das Vorhandensein von Bäumen gebunden, die er als Singwarte nutzt. Er besiedelt lichte Nadel- und 
Laubwälder ebenso wie Kahlschlage, Aufforstungsflachen, Heiden oder Riedwiesen. Dabei werden in Mitteleuropa höchste 
Siedlungsdichten auf Kahlschlägen und in lichten Eichenwäldern erreicht, weiterhin in hellen Kiefern- oder Lärchenwäldern 
sowie auf Heideflachen. 
Der Baumpieper ist Brutvogel in offenem bis halb offenem Gelände mit hohen Singwarten (Bäume, Sträucher) und gut 
ausgebildeter, reich strukturierter Krautschicht. Baummischbestände verschiedener Altersklassen werden gemieden, Re-
viere mit einem hohen Eichenanteil bevorzugt. In 50 % der Reviere kann die Krautschicht (vorzugsweise Bultengräser) > 
90 % der Fläche decken. Am häufigsten lagen Nester unter Bulten von Landreitgras und Wald-Zwenke.  
Die Nahrung besteht überwiegend aus Insekten. Zur Nahrungssuche wird kurzwüchsige Vegetation bevorzugt. Die Nah-
rungssuche erfolgt v. a. am Boden auf Flächen mit kurzer oder schütterer Vegetation, aber auch in Bäumen oder höheren 
Sträuchern. Sie kann auch außerhalb der Brutreviere oder in Nahrungsrevieren erfolgen. 
Da häufig instabile Biotope besiedelt werden (Windwürfe, Kahlschläge, Aufforstungsflächen), ist die Brutplatztreue mehr-
jähriger Vögel nicht stark ausgeprägt. Z. B. besetzten in Mittelwestfalen (nur Kahlschläge und lichte Eichenbaumhölzer) 
von 50 wiedergefangenen Männchen in späteren Jahren 70% dasselbe Revier, die übrigen führten Umsiedlungen über 
50–1300 m durch (hohe Gebietstreue). 
Ab Mitte / Ende Mai erfolgt die Eiablage, Zweitbruten sind möglich. Spätestens im August sind die letzten Jungen flügge. 
Wanderungen: Heimzug im April, ab 1.-2. Dekade, unauffällig. Wegzug: ab Anfang August, Höhepunkt zwischen Ende 
August und Mitte September. 

 

2.2 Verbreitung  

Europa/ Deutschland 

Das Artareal erstreckt sich von Skandinavien, Großbritannien und Westeuropa. In westlicher Ausbreitungsrichtung fehlt der 
Baumpieper auf Island und Irland, den Shetlandinseln, Orkneys und den äußeren Hebriden. 
Der Brutbestand betrug in Deutschland zum Bezugszeitraum 2005-2009 250.000-355.000 Brutpaare, wobei der 25jähriger 
Trend mit starker Bestandsabnahme angegeben wurde (SUDFELD et al. 2013).  
 
Brandenburg (soweit nicht anders angegeben vgl. RYSLAVY et al. 2008) 

Gesamtbestand: ca. 40.000-60.000 Brutpaare (BP) mit Bezugsjahr 2005/2006 (geschätzt), ca. 30.000-45.000 BP mit Be-
zugsjahr 2009 (ADEBAR, RYSLAVY et al. 2011)  (Bestand mit Bezug 1995/1997: 80.000-120.000 BP). Für die Art wurde ein 
langfristig abnehmender Trend mit sehr starker Bestandsrückgang festgestellt, woraufhin die Art in die Vorwarnliste (V) 
eingestuft wurde. Die Art ist in Bbg flächendeckend verbreitet und fehlt lediglich in den gehölzfreien Landschaftsabereichen 
als Brutvogel (ABBO 2001, RYSLAVY et al. 2011). 
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2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Das potentielle Brutvorkommen der Art kann in den vorhabenspezifischen Wirkräumen am ost-südost exponierten Wald-
rand des Biotops 1 angenommen werden, wobei ein Abschnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg auf Grund 
von Störeffekten nicht besiedelt wird. Weitere besiedelbare Habitate sind südlich vom Feldweg im lockeren Kiefernbestand 
mit Jungbäumen im östlichen Bereich des Biotops 10 zu lokalisieren. 

 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Ein lokaler Bestand der Art kann in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden. Im UR 
und auch in den vorhabenspezifischen Wirkräumen kann das potentielle Vorkommen von einem Brutpaar (BP) angenom-
men werden. 

Erhaltungszustand: Keine Aussage möglich. 

 

3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB1):  

- Bauzeitenregelung, 

- ökologische Baubegleitung.  

 

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

 
    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

         oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an                                                                             

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

         Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an  

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

Begründung:     

In Folge der geplanten Baufeldfreimachung mit Abrissarbeiten und Gehölzrodung können die Brutvögel, die ein Nest im 
Nahbereich zum Planstandort am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 belegen, verscheucht werden, das zum Ab-
sterben von Eiern und Jungvögeln führen kann. Diese potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist vor-
hersehbar. Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen 
und Verletzungen von Individuen und Entwicklungsformen (Eier) der europäischen Brutvogelarten durch fachlich aner-
kannte Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB1) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Art 
vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 
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3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen.  

Nach GARNIEL et al. 2007 und GARNIEL &  MIERWALD 2010: Für Baumpieper wurde eine Effektdistanz von 200 m festgestellt, 
wobei optische Komponenten die Hauptrolle spielen. Der Baumpieper besitzt eine vergleichsweise geringe Lärmempfind-
lichkeit.  

Durch die Bau vorbereitenden Arbeiten entstehen temporär verstärkte Störeffekte an dem Brutplatz im nahen Umkreis des 
Planfeldes am ost-südöstlich exponierten Waldrand, die zu Beeinträchtigungen führen können. Die Folge kann ein Brut-
ausfall werden. Auf Grund der Größe der Habitatflächen am Waldrand und nach Berücksichtigung von einer mittleren 
Siedlungsdichte von 0,54 Brutpaar/10 ha (HÜBNER 2009) kann das potentielle Vorkommen von einem Brutpaar im betrach-
teten Raum angenommen werden. Der potentielle Ausfall kann somit eine Brut der Art betreffen. In Abhängigkeit von der 
zeitlichen Verteilung des Brutabbruchs kann mit einer Ersatzbrut gerechnet werden. Auf der Ebene des lokalen Bestandes 
in der Region Rheinsberg - Fürstenberg/Havel ist der zu prognostizierende einmalige Verlust von einer Brut der Art als 
nicht erheblich zu werten. 

Die durch Stör- und Scheuchwirkungen verursachte endgültige Aufgabe des Waldrandes als potentieller Lebensraum ist 
nicht zu prognostizieren.  

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 

 

3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Temporäre Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

    Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen 

Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Bei der potentiellen Brutansiedlung des Baumpiepers am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 sind die vorhandenen 
Störeffekte (Vorbelastung) zu berücksichtigen. Auf Grund von Störeffekten, in erster Linie die regelmäßige sichtbare An-
wesenheit von Menschen (eigene Beobachtung (ECO-CERT), ist die Habitateignung für die Brutbesiedlung in einem Ab-
schnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg nicht gegeben (vgl. Effektdistanz nach GARNIEL & MIERWALD 2010 ). 
Mit der geplanten Waldrodung wird der Waldrand auf einem Abschnitt von ca. 15-20 m nördlich des Feldweges beseitigt. 
Die potentiell besiedelbaren Waldrandbereiche werden vorhabenbedingt nicht berührt. 

Durch die geplante Baufeldfreimachung mit Abriss- und Rodungsarbeiten können temporär verstärkte Störeffekte an einem 

Brutplatz der Art auftreten. Diese Stör- und Scheuchwirkungen verursachen eine temporäre, partielle Schädigung der Brut- 

und Nahrungshabitate. Die zeitliche Dimension und die flächenbezogene Wirkintensität sind als gering zu bewerten.  
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3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

Begründung: 

Die endgültige Räumung des potentiellen Lebensraumes ist am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 demgegenüber 
nicht zu besorgen (vgl. Pkt. 3.3). 

Die baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art wird insgesamt mit ausreichender 

Sicherheit ausgeschlossen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bleibt im räumli-

chen Zusammenhang erhalten. 

  

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

   treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

   treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art  wird im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich nicht signi-

fikant. Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

 

Risikomanagement: 

 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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1.  Gefährdungsstatus 

Gefährdungsgrad 

 RL D 3 

 RL Bbg 3 

      Artikel 1 VSchRL 

 Anhang I VSchRL  

 Art mit besonderen Ansprüchen  

Zu den hauptsächlichen Gefährdungsursachen zählen: 

- Rodung von Gehölzen in der Agrarlandschaft, Beschneidung von Gehölzsäumen (z. B. Abschlegeln), 

- Verlust der Nahrungsgrundlagen durch intensive Feldbewirtschaftung (mechanische und chemische Bekämpfung von 
Wildkräutern), Raumgewinn der Ruderalflächen, 

- strukturelle Veränderungen in den Siedlungsräumen. 

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen (vgl. GRÜNEBERG et al. 2013, ABBO 2001) 

RADE & LANDOIS 1886 beschrieb den Bluthänfling als typische Vogelart ländlicher Gebiete, wie z. B. Kulturland und 
Brachflächen mit Hecken sowie einzelnen Bäumen und Büschen und sehr junge Stadien von Schonungen. Auch nach 
PEITZMEIER 1969 ist er vor allem eine Art der Heckenlandschaften und jungen Nadelholzkulturen, ferner von 
Wacholderheiden sowie Sukzessionsflächen, z. B. Kahlschlägen und Brandflächen, sofern Jungbirken und 
Brombeerbüsche vorhanden sind. MILDENBERGER 1984 ergänzt die Habitatliste um Schnittweidenkulturen, Auwälder und 
Feldgehölze. Einen neuen Lebensraum in seiner Auflistung bilden Wohnviertel mit Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe. 
Das Habitatbild hat sich damit, vornehmlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in Richtung urbaner Lebensräume 
verschoben. Große, geschlossene Wälder werden gemieden. Heutzutage erreicht der Bluthänfling in Baumschulen mit 
Koniferen und Weihnachtsbaumkulturen hohe Dichten. 
Nach FLADE 1994 ist der Bluthänfling Leitart der Dörfer mit ländlich-bäuerlichem Charakter, der Trocken- und 
Halbtrockenrasen, nicht verheideter Kahlschläge und Fichtenschonungen sowie der Sand und Kiesgruben. 
Als Neststandort werden Koniferen und immergrüne Laubhölzer bevorzugt, wobei insgesamt eine Vielzahl an Pflanzen von 
Gräsern bis Bäumen genutzt wird. Meist sind die Nester in einer Höhe von 0,2 bis 2,0 m angebracht (MILDENBERGER 1984). 
Eine artenreiche Wildkrautflora spielt für die Ernährung fast das ganze Jahr über eine wichtige Rolle. Der Bluthänfling 
ernährt sich von Sämereien aller Reifestadien verschiedenster krautiger Pflanzen, aber auch von Bäumen. Während der 
Brutzeit frisst er auch kleine Insekten, insbesondere Blattläuse. 
Die Revierbesetzung findet ab März, meist im April statt. Der Legebeginn liegt zwischen Mitte April und Anfang August.  
Von Oktober bis Februar kommt es an nahrungsreichen Plätzen zu größeren Ansammlungen, teilweise in gemischten 
Trupps mit anderen Arten. In schneereichen Wintern kann es zur Winterflucht kommen.  

 

2.2 Verbreitung  

Europa/ Deutschland  

Die europäischen Bestände sind von 1980 bis 2009 nach anfangs starken Schwankungen um etwa 60 % zurückgegangen 
(PECBMS 2011). Auch in den Niederlanden wurden Rückgänge seit 1990 um 60 % beobachtet, wobei der Zusammenbruch 
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre erfolgte (SOVON 2012). In Deutschland geht der Bestand ebenfalls stark zurück, 
wobei die Rückgänge im Nordwesten am größten sind (ADEBAR). (Die vorgenannten Angaben entnommen aus  
GRÜNEBERG et al. 2013) 
Der Brutbestand betrug in Deutschland zum Bezugszeitraum 2005-2009 125.000-235.000 Brutpaare, wobei der 25jähriger 
Trend mit starker Bestandsabnahme angegeben wurde (SUDFELD et al. 2013).  
 
 
Brandenburg (soweit nicht anders angegeben RYSLAVY et al. 2008) 

Gesamtbestand: ca. 10.000-20.000 Brutpaare (BP) (Bezugsjahr 2005/2006) (Bestand m. Bezug 1995/1997: 30.000-50.000 
BP (starke Bestandüberschätzung). Für die Art wurde ein langfristig abnehmender Trend in der Bestandsentwicklung 
festgestellt, woraufhin die Art in die Kategorie der RL Bbg „gefährdet“ (3) eingestuft wurde. Die Art ist in Bbg 
flächendeckend verbreitet (ABBO 2001, RYSLAVY et al. 2011). Das Verbreitungsbild zeigt eine recht gleichmäßige 
Besiedlung. 
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2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Das potentielle Brutvorkommen der Art kann in den vorhabenspezifischen Wirkräumen am ost-südost exponierten 
Waldrand des Biotops 1 angenommen werden, wobei ein Abschnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg auf 
Grund von Störeffekten nicht besiedelt wird. Weitere besiedelbare Habitate sind südlich vom Feldweg im lockeren 
Kiefernbestand mit Jungbäumen im östlichen Bereich des Biotops 10 zu lokalisieren. 

 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Ein lokaler Bestand der Art kann in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden. Im UR 
und auch in den vorhabenspezifischen Wirkräumen kann das potentielle Vorkommen von einem Brutpaar (BP) 
angenommen werden. 

Erhaltungszustand: Keine Aussage möglich. 

 

3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB1):  

- Bauzeitenregelung, 

- ökologische Baubegleitung.  

 

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

 
    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

         oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an                                                                             

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

         Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an  

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.  

Begründung:     

In Folge der geplanten Baufeldfreimachung mit Abrissarbeiten und Gehölzrodung können die Brutvögel, die ein Nest im 
Nahbereich zum Planstandort am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 belegen, verscheucht werden, das zum 
Absterben von Eiern und Jungvögeln führen kann. Diese potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist 
vorhersehbar. Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare 
Tötungen und Verletzungen von Individuen und Entwicklungsformen (Eier) der europäischen Brutvogelarten durch fachlich 
anerkannte Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB1) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Art 
vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 
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3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Am Planstandort und im dessen relevanten Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen.  

Nach GARNIEL et al. 2007 und GARNIEL &  MIERWALD 2010: Für den Bluthänfling wurde eine Effektdistanz von 200 m 
festgestellt, wobei optische Komponenten die Hauptrolle spielen. Der Bluthänfling besitzt eine vergleichsweise geringe 
Lärmempfindlichkeit.  

Durch die Bau vorbereitenden Arbeiten entstehen temporär verstärkte Störeffekte an dem Brutplatz im nahen Umkreis des 
Planfeldes am ost-südöstlich exponierten Waldrand, die zu Beeinträchtigungen führen können. Die Folge kann ein 
Brutausfall werden. Auf Grund der Habitatstrukturierung am Waldrand sowie nach Berücksichtigung von einer mittleren 
Siedlungsdichte von <1 Brutpaar/10 ha (ABBO 2001) kann das potentielle Vorkommen von einem Brutpaar im betrachteten 
Raum angenommen werden. Der potentielle Ausfall kann somit eine Brut der Art betreffen. In Abhängigkeit der zeitlichen 
Verteilung des Brutabbruchs kann mit einer Ersatzbrut gerechnet werden. Auf der Ebene des lokalen Bestandes in der 
Region Rheinsberg - Fürstenberg/Havel ist der zu prognostizierende einmalige Verlust von einer Brut der Art als nicht 
erheblich zu werten. 

Die durch Stör- und Scheuchwirkungen verursachte endgültige Aufgabe des Waldrandes als potentieller Lebensraum ist 
nicht zu prognostizieren.  

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 

3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Temporäre Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

     Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen 

Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Bei der potentiellen Brutansiedlung des Bluthänflings am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 sind die vorhandenen 
Störeffekte (Vorbelastung) zu berücksichtigen. Auf Grund von Störeffekten, in erster Linie die regelmäßige sichtbare 
Anwesenheit von Menschen (eigene Beobachtung (ECO-CERT), ist die Habitateignung für die Brutbesiedlung in einem 
Abschnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg nicht gegeben (vgl. Effektdistanz nach GARNIEL & MIERWALD 2010). 
Mit der geplanten Waldrodung wird der Waldrand auf einem Abschnitt von ca. 15-20 m nördlich des Feldweges beseitigt. 
Die potentiell besiedelbaren Waldrandbereiche werden vorhabenbedingt nicht berührt. 

Durch die geplante Baufeldfreimachung mit Abriss- und Rodungsarbeiten können temporär verstärkte Störeffekte an einem 
Brutplatz der Art auftreten. Diese Stör- und Scheuchwirkungen verursachen eine temporäre, partielle Schädigung der Brut- 
und Nahrungshabitate. Die zeitliche Dimension und die flächenbezogene Wirkintensität sind als gering zu bewerten. Die 
endgültige Räumung des potentiellen Lebensraumes ist am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 demgegenüber nicht 
zu besorgen (vgl. Pkt. 3.3). 

Die baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art wird insgesamt mit ausreichender 
Sicherheit ausgeschlossen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bleibt im 
räumlichen Zusammenhang erhalten.  
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4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

   treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

   treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art  wird im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich nicht 

signifikant. Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

 

 

Risikomanagement: 

 

 

 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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1.  Gefährdungsstatus 

Gefährdungsgrad 

 RL D - 

 RL Bbg 3 

 

      Artikel 1 VSchRL 

 Anhang I VSchRL  

 Art mit besonderen Ansprüchen  

Zu den hauptsächlichen Gefährdungsursachen zählen: 

- Eingriffe in das Brutplatzangebot durch Pflegemaßnahmen mit Gebüschbeseitigung bzw. -rückschnitt, 

- Einsatz von Insektiziden und Herbiziden führt zur Verringerung des Nahrungsangebotes. 

 

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Neuntöter besiedelt halboffene Landschaften mit Hecken, Waldrändern und anderen Saumhabitaten, wird aber auch in 
Obstbaumbeständen, in lichten Wäldern oder auf Kahlschlägen und Lichtungen nachgewiesen. Habitatstrukturell von 
besonderer Bedeutung sind Dornenbüsche (vor allem Schlehe, Weißdorn, Heckenrose, Brombeere) als Nahrungsdepot, 
dichte Büsche als Nistplatz sowie freie Ansitzwarten wie Zäune, Leitungen, Büsche und Bäume. Grenzt an die Ge-
hölzstrukturen extensiv genutztes Grünland (Feuchtwiesen bis Trockenrasen) an, werden diese Bereiche denen mit Nach-
barschaft zu Ackerflächen vorgezogen. 

Die Spezies ist Freibrüter und nutzt die Nester nur jeweils für eine Brut.  

Neuntöter sind Langstreckenzieher, die vor allem im östlichen und südlichen Afrika überwintern. Die Ankunft im heimi-
schen Brutgebiet erfolgt überwiegend ab Ende April. Die Brutgebiete werden ab Mitte Juli geräumt. Tiere mit späten Bruten 
können jedoch noch bis Anfang September im Revier angetroffen werden. 

 

2.2 Verbreitung  

Europa/ Deutschland 

Der Neuntöter ist ein Brutvogel der südlichen borealen, gemäßigten, mediterranen Zonen sowie der Steppenzonen der 
Westpaläarktis von Nord-Spanien bis Kasachstan. Die Anzahl der Brutpaare in Deutschland wird von SÜDBECK et al. 
(2007) mit 120.000-150.000 angegeben. Bis auf Verbreitungslücken in Schleswig-Holstein und am Niederrhein kommt die 
Art im Bundesgebiet flächendeckend vor. Überregional kam es von den 1960er Jahren bis zur Mitte der 1980er Jahre zu 
einem teils dramatischen Bestandszusammenbruch. Ursächlich waren Flurbereinigungen sowie ein verstärkter Einsatz von 
Insektiziden und damit die Vernichtung der Nahrungsgrundlage. Seit etwa 1980 nahm der Bestand wieder zu und zeigt 
sich seitdem stabil. 

 

Brandenburg 

Die Rote Liste / Liste der Brutvögelarten in Brandenburg gab 12.500 - 20.000 Brutpaare (BP) an (RYSLAVY & MÄDLOW 
2008). Die Ergebnisse der ADEBAR-Kartierung 2005 - 2009 beziffern den Bestand auf 16.500 - 20.000 BP wobei die 
Rasterfrequenz 100 % betrug, d. h. die Art wurde in allen MTB mit Nachweisen geführt (RYSLAVY et al. 2011). Der Bestand 
der Art weist einen Abfall von über einem Drittel, seit 1995 um 36 %, auf (ebd.). Die aktuelle Einstufung der Art in der 
Roten Liste der Brutvögel Brandenburgs als „gefährdet“ (Kat. 3) (LFU 2019) gegenüber der vorangegangenen Einstufung in 
die Vorwarnliste (RYSLAVY & MÄDLOW 2008) deutet auch die Verschlechterung der Verbreitungssituation an. Auf dem Lan-
desterritorium ist die Art jedoch nach wie vor weit verbreitet. Vorkommensballungen ergeben sich vor allem in wärmebe-
günstigten Landschaften mit hoher Strukturdiversität. Lokal kann die Art jedoch in großflächig ausgeräumten Agrarland-
schaften oder geschlossenen Waldungen auch fehlen.  
 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Das potentielle Brutvorkommen der Art kann in den vorhabenspezifischen Wirkräumen am ost-südost exponierten Wald-
rand des Biotops 1 angenommen werden, wobei ein Abschnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg auf Grund 
von Störeffekten nicht besiedelt wird. 
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2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Ein lokaler Bestand der Art kann in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden. Im UR 
und auch in den vorhabenspezifischen Wirkräumen kann das potentielle Vorkommen von einem Brutpaar (BP) angenom-
men werden. 

Erhaltungszustand:  Keine Angabe möglich. 

3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen(VAFB ) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB 1) 

- Bauzeitenregelung  

- ökologische Baubegleitung 

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung               
d       oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 
                                                              

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Beschädi-  
e       gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an   
 

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

Begründung:     

In Folge der geplanten Baufeldfreimachung mit Abrissarbeiten und Gehölzrodung können die Brutvögel, die ein Nest im 
Nahbereich zum Planstandort belegen, verscheucht werden, das zum Absterben von Eiern und Jungvögeln führen kann. 
Diese potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist vorhersehbar. Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG 
besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und Verletzungen von Individuen und Entwicklungs-
formen (Eier) der europäischen Brutvogelarten durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB1) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Art 
vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 

3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Anpassung der Art an die Störungsgefüge der Kulturlandschaft. Der Neuntöter ist eine Art mit einer vergleichsweise gerin-
gen Empfindlichkeit gegenüber Lärm (GARNIEL & MIERWALD 2010). Die artspezifische Effektdistanz wurde mit 200 m ermit-
telt, wobei optische Effekte die Hauptrolle spielen (ebd.). Für den Neuntöter ist eine Fluchtdistanz von 30 m anzusetzen 
(GASSNER et al. 2010). Aufgrund der gegenwärtigen Nutzungen im relevanten Umfeld des Planstandorts sind durch den 
Menschen verursachte Stör- und Scheuchwirkungen bereits vorhanden (Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr und gele-
gentliche Anwesenheit von Menschen). 
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3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten  

Begründung: 

Durch die Bau vorbereitenden Arbeiten entstehen temporär verstärkte Störeffekte auch an dem potentiellen Brutplatz im 
nahen Umkreis des Planfeldes am ost-südöstlich exponierten Waldrand, die zu Beeinträchtigungen führen können. Die 
Folge kann ein Brutausfall werden. Der Ausfall kann, nach Berücksichtigung von Literaturangaben zu Siedlungsdichten 
von gerundet 1-2 BP/10 ha (vgl. KOOP 2004, ABBO 2001) und der Habitatausstattung vor Ort, ein BP der Art betreffen. Je 
nach zeitlicher Verteilung des Brutabbruchs kann mit einer Ersatzbrut gerechnet werden. 

Bei der potentiellen Brutansiedlung des Neuntöters am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 sind die vorhandenen 
Störeffekte (Vorbelastung) zu berücksichtigen. Da die Brutplätze des Neuntöters nur einmal genutzt werden, besteht die 
potentielle Beeinträchtigung der Brutvögel nur temporär während der Bauvorbereitung bei Besetzung eines Brutplatzes. 
Die endgültige Aufgabe der potentiellen  Bruthabitate am Waldrand ist nicht zu prognostizieren. Auf der Ebene des lokalen 
Bestandes in der Region Rheinsberg - Fürstenberg/Havel ist der zu prognostizierende einmalige Verlust von einer Brut der 
Art als nicht erheblich zu werten. 

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen.  
 
 

3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Keine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

     Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung),             
          ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Bei der potentiellen Brutansiedlung des Neuntöters am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 sind die vorhandenen 
Störeffekte (Vorbelastung) zu berücksichtigen. Auf Grund von Störeffekten, in erster Linie die regelmäßige sichtbare An-
wesenheit von Menschen (eigene Beobachtung (ECO-CERT), ist die Habitateignung für die Brutbesiedlung in einem Ab-
schnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg nicht gegeben (vgl. Effektdistanz nach GARNIEL & MIERWALD 2010 und 
Fluchtdistanz nach GASSNER et al. 2010). Mit der geplanten Waldrodung wird der Waldrand auf einem Abschnitt von ca. 
15-20 m nördlich des Feldweges beseitigt. Die potentiell besiedelbaren Waldrandbereiche werden vorhabenbedingt nicht 
berührt. 

Durch die geplante Baufeldfreimachung mit Abriss- und Rodungsarbeiten können temporär verstärkte Störeffekte an einem 
Brutplatz der Art auftreten. Diese Stör- und Scheuchwirkungen verursachen eine temporäre, partielle Schädigung der Brut- 
und Nahrungshabitate. Die zeitliche Dimension und die flächenbezogene Wirkintensität sind als gering zu bewerten. Der 
einmalige Brutausfall liegt in der Schwankungsbreite eines Bestandes in Folge von natürlichen Ereignissen. Die endgültige 
Räumung des potentiellen Lebensraumes ist am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 demgegenüber nicht zu besor-
gen (vgl. Pkt. 3.3). 

Die baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art wird insgesamt mit ausreichender 
Sicherheit ausgeschlossen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bleibt im räumli-
chen Zusammenhang erhalten. 
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4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 

    treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

    treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art  wird im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Art verschlechtert sich nicht 

signifikant. Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

 

 

 

Risikomanagement: 

 

 

 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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1.  Gefährdungsstatus 

Gefährdungsgrad 

 RL D 3 

 RL Bbg 2  

      Artikel 1 VSchRL 

 Anhang I VSchRL  

 Art mit besonderen Ansprüchen  

Zu den hauptsächlichen Gefährdungsursachen zählen: 

Bestandsrückgänge der Sperbergrasmücke erfolgen durch Ausräumung der Landschaft, Intensivierung der Landwirtschaft, 
Aufforstungen unproduktiver Flächen.  

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Sperbergrasmücke besiedelt Laubgebüsche, Feldgehölze und Hecken in extensiv genutzten Wiesen und Weiden und 
in der Agrarlandschaft sowie lückige, strukturreiche Vorwälder trockener und frischer Standorte. In der Regel haben die 
besiedelten Gehölze eine meist dornige bzw. stachelige Unterschicht (besonders Brombeeren) und einen zumindest 
punktuell ausgebildeten Oberstand an höheren Sträuchern, 5 - 10 m hohen Bäumen oder einzelnen Überhältern. Es 
werden sommerwarme und -trockene Landschaften bevorzugt. 
Die Sperbergrasmücke ernährt sich von Spinnen, Weichtieren, Beeren, Insekten und deren Larven. 
Im Alter von einem Jahr sind Sperbergrasmücken geschlechtsreif. Das aus Gräsern, Wurzeln, Haaren und Halmen 
erbaute Nest ist meistens kurz über dem Boden gut in Dornbüschen versteckt. Das Weibchen legt 4 bis 5 Eier. Die 
Brutperiode erstreckt sich vom Ende April bis Ende August. Die Eier werden in der Hauptbrutzeit Mai bis Juli 12 bis 14 
Tage bebrütet. Die Jungvögel schlüpfen nackt und bleiben 11 bis 12 Tage im Nest. 
Die Sperbergrasmücke ist ein Langstreckenzieher. Das Winterquartier ist im tropischen Afrika. Der Wegzug fällt meist auf 
August/September. Sie ist ein Zugvogel der Ostroute, d.h. das Mittelmeer wird, wenn überhaupt, nur 
am Bosporus überflogen. Hauptsächliches Durchzugsgebiet ist der Nahe Osten. 

2.2 Verbreitung  

Europa/ Deutschland 

Das Areal der Sperbergrasmücke erstreckt sich von Mittel- und Osteuropa und dem östlichen Mittelmeerraum bis 
Zentralasien. Die Bestandsverhältnisse sind in Europa derzeit weitgehend stabil. 

Der Brutbestand ist in Deutschland auf ca. 10.500 Brutpaare zu schätzen mit zunehmender Tendenz. Wobei z. B. in 
Niedersachsen eine sehr starke Abnahme zu verzeichnen war (Aufgabe isolierter Vorposten). 

Brandenburg 

Die Ergebnisse der ADEBAR-Kartierung 2005 - 2009 beziffern den Bestand auf 2.550-3.550 BP wobei die Rasterfrequenz 
85 % betrug (RYSLAVY et al. 2011). Die Sperbergrasmücke kommt als Brutvogel in allen Landesteilen vor und ist weit 
verbreitet. Besonders dicht besiedelt sind die Uckermark, die Oderniederung, das Umfeld von Berlin und die angrenzende 
Döberitzer Heide, das Baruther Urstromtal mit dem Niederen Fläming und der Spreewald. Der Bestand zeigt eine 
kontinuierliche starke Abnahme um die Hälfte seit der Kartierung 1995. Die aktuelle Einstufung des Brutvorkommens als 
„stark gefährdet“ (Kat. 2) (LFU 2019) gegenüber der vorangegangenen Einstufung „gefährdet“ (Kat. 3) (RYSLAVY & MÄDLOW 
2008) zeigt das anhaltende negative Trend an. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Das potentielle Brutvorkommen der Art kann in den vorhabenspezifischen Wirkräumen am ost-südost exponierten 
Waldrand des Biotops 1 angenommen werden, wobei ein Abschnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg auf 
Grund von Störeffekten nicht besiedelt wird. 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Ein lokaler Bestand der Art kann in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden. Im UR 
und auch in den vorhabenspezifischen Wirkräumen kann das potentielle Vorkommen von einem Brutpaar (BP) 
angenommen werden. 

Erhaltungszustand:  Keine Angabe möglich. 
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3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen(VAFB ) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB 1) 

- Bauzeitenregelung  

- ökologische Baubegleitung 

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung               
d       oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 
                                                              

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Beschädi-  
e       gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an   
 

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

Begründung:     

In Folge der geplanten Baufeldfreimachung mit Abrissarbeiten und Gehölzrodung können die Brutvögel, die ein Nest im 
Nahbereich zum Planstandort belegen, verscheucht werden, das zum Absterben von Eiern und Jungvögeln führen kann. 
Diese potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist vorhersehbar. Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG 
besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und Verletzungen von Individuen und 
Entwicklungsformen (Eier) der europäischen Brutvogelarten durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB1) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Art 
vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Art ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 

3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Anpassung der Art an die Störungsgefüge der Kulturlandschaft. Die Sperbergrasmücke ist als nur schwach 
lärmempfindlich eingestuft (GARNIEL & MIERWALD 2010). Die artspezifische Effektdistanz wurde mit 100 m ermittelt, wobei 
optische Effekte die Hauptrolle spielen (ebd.). Für die Sperbergrasmücke ist eine Fluchtdistanz von 40 m anzusetzen 
(GASSNER et al. 2010). Die Brutvögel reagieren zu Beginn der Brutperiode am Nest besonders empfindlich auf menschliche 
Störungen (NEUSCHULZ 1981). Aufgrund der gegenwärtigen Nutzungen im relevanten Umfeld des Planstandorts sind durch 
den Menschen verursachte Stör- und Scheuchwirkungen bereits vorhanden (Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr und 
gelegentliche Anwesenheit von Menschen). 

Durch die Bau vorbereitenden Arbeiten entstehen temporär verstärkte Störeffekte auch an dem potentiellen Brutplatz im 
nahen Umkreis des Planfeldes am ost-südöstlich exponierten Waldrand, die zu Beeinträchtigungen führen können. Die 
Folge kann ein Brutausfall werden. Der Ausfall kann, nach Berücksichtigung von Literaturangaben zu Siedlungsdichten 
von gerundet 1-2 Reviere/10 ha (vgl. ABBO 2001) und der Habitatausstattung vor Ort, ein BP der Art betreffen. Je nach 
zeitlicher Verteilung des Brutabbruchs kann mit einer Ersatzbrut gerechnet werden.  

Bei der potentiellen Brutansiedlung der Sperbergrasmücke am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 sind die 
vorhandenen Störeffekte (Vorbelastung) zu berücksichtigen. Da die Brutplätze der Sperbergrasmücke nur einmal genutzt 
werden, besteht die potentielle Beeinträchtigung der Brutvögel nur temporär während der Bauvorbereitung bei Besetzung 
eines Brutplatzes. Die endgültige Aufgabe der potentiellen  Bruthabitate am Waldrand ist nicht zu prognostizieren. Auf der 
Ebene des lokalen Bestandes in der Region Rheinsberg - Fürstenberg/Havel ist der zu prognostizierende einmalige 
Verlust von einer Brut der Art als nicht erheblich zu werten. 

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 
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3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Keine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

    Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung),             
          ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Bei der potentiellen Brutansiedlung der Sperbergrasmücke am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 sind die 
vorhandenen Störeffekte (Vorbelastung) zu berücksichtigen. Auf Grund von Störeffekten, in erster Linie die regelmäßige 
sichtbare Anwesenheit von Menschen (eigene Beobachtung (ECO-CERT), ist die Habitateignung für die Brutbesiedlung in 
einem Abschnitt von ca. 40-50 m Länge nördlich vom Feldweg nicht gegeben (vgl. Effektdistanz nach GARNIEL & MIERWALD 

2010 und Fluchtdistanz nach GASSNER et al. 2010). Mit der geplanten Waldrodung wird der Waldrand auf einem Abschnitt 
von ca. 15-20 m nördlich des Feldweges beseitigt. Die potentiell besiedelbaren Waldrandbereiche werden 
vorhabenbedingt nicht berührt. 

Durch die geplante Baufeldfreimachung mit Abriss- und Rodungsarbeiten können temporär verstärkte Störeffekte an einem 
Brutplatz der Art auftreten. Diese Stör- und Scheuchwirkungen verursachen eine temporäre, partielle Schädigung der Brut- 
und Nahrungshabitate. Die zeitliche Dimension und die flächenbezogene Wirkintensität sind als gering zu bewerten. Der 
einmalige Brutausfall liegt in der Schwankungsbreite eines Bestandes in Folge von natürlichen Ereignissen. Die endgültige 
Räumung des potentiellen Lebensraumes ist am ost-südöstlichen Waldrand des Biotops 1 demgegenüber nicht zu 
besorgen (vgl. Pkt. 3.3). 

Die baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art wird insgesamt mit ausreichender 
Sicherheit ausgeschlossen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art bleibt im 
räumlichen Zusammenhang erhalten.  

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

    treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

    treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art wird im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Art verschlechtert sich nicht 

signifikant. Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

Risikomanagement: 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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1. Arten: Gefährdungsstatus Artikel 1 VSchRL 

RL D RL Bbg  

1.   Hausrotschwanz (Phoenicurus ochru-
ros) 

- -  x 

2.   Haussperling (Passer domesticus) V  -  x 

3.   Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 3 -  x 

4.   Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 3 V  x 

5.   Schleiereule (Tyto alba) - 1  x 

Art(en) mit besonderen Ansprüchen                                                                                                                           

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Alle Arten sind Kulturfolger. Hausrotschwanz und Haussperling zeigen in der Präferenz der Wahl des Bruthabitates eine 
große Übereinstimmung. Hausrotschwanz und Haussperling sind fast ausschließlich Gebäudebrüter. Sie sind auch in Ha-
fenanlagen und Industriegebieten regelmäßig anzutreffen. Sie weisen eine hohe Nistplatztreue mit mehrjährig genutzten 
Nistplätzen auf. 

Die Mehlschwalbe nistet vorwiegend an der Außenseite von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Brücken) 
innerhalb und außerhalb menschlicher Siedlungen. Als Besonderheit brütet sie in Mecklenburg auch an den Kreidefelsen 
Rügens. Die Mehrzahl der Brutvorkommen ist in kleineren bis mittleren Kolonien (10-100 BP). 
Die Art bevorzugt offene bis halboffene Landschaftsausschnitte mit Gewässern oder wenigstens feuchten Stellen zum 
Anfang der Brutperiode in der Nähe der Nistplätze. Es finden zwei Jahresbruten statt. Der Legebeginn liegt zwischen Mitte 
Mai und Ende August. Außerhalb der Brutzeit fliegen nahrungssuchende Vögel bevorzugt Gewässer an. 
Mehlschwalben sind Langstreckenzieher, die in einer breiten Front den Mittelmeerraum und die Sahara überqueren. Die 
Vögel kommen ab Anfang April in den Brutgebieten an. Im August und September findet der Hauptwegzug statt. Eine Brut-
ortstreue ist mehrfach belegt.     

Die Nestanlage der Rauchschwalbe erfolgt an geeigneten Strukturen meist innerhalb von Gebäuden verschiedenster 
Nutzungsart. Dörfer und Einzelgehöfte werden deutlich bevorzugt, wobei Viehhaltung die Ansiedlung fördert. Der Legebe-
ginn beginnt ab Anfang/Mitte Mai und erstreckt sich bis Ende Juni. Zweitgelege können bis Anfang August beginnen wer-
den. Die Rauchschwalbe ist ein Zugvogel, der von Mitte April bis September/Anfang Oktober im Brutgebiet anzutreffen ist.  

Die Schleiereule brütet, als typischer Bewohner des dörflichen Siedlungsraumes, vor allem in Gebäuden, bevorzugt in 
Scheunen, Ställen, Kirchtürmen, Schuppen und Trafohäuschen. Künstliche Nistkästen werden regelmäßig angenommen. 
Günstig ist eine kurze Vegetation auf dem offenen Land, wo sie nach Kleinsäugern (meist Feldmäuse) jagt. Ein nacht- und 
dämmerungsaktives Tier. 
Die Verpaarung der Schleiereule findet in den ausgehenden Wintermonaten bis zum März / April statt. Die Brutzeit erstreckt 
sich von April bis Oktober, wobei die Einzelbruten ganz unregelmäßig in dieser Zeitspanne verteilt werden können. Die Zahl 
der Bruten hängt vom Nahrungsangebot an. Ihre Jagdbeute besteht in erster Linie aus Kleinsäugern. Des Weiteren erjagt 
sie auch kleine Vögel und Insekten. Sie ist ein Jahresvogel vor allem im Tiefland.  

   

2.2 Verbreitung  

Brandenburg 

Gesamtbestand (2006): 

- Hausrotschwanz 25.000 – 40.000 BP (Brutvogel im gesamten Gebiet, regelmäßiger Durchzügler; deutlicher Bestands-
rückgang im Vergleich zu 1995) 

- Haussperling 550.000 –  850.000 BP (ganzjährig im gesamten Gebiet; gleich bleibender Bestand mit leicht zunehmendem 
Trend  im Vergleich zu 1995) 

- Mehlschwalbe 50.000 – 100.000 BP (im gesamten Gebiet vorkommend, Zugvogel; deutlicher Bestandsrückgang im Ver-
gleich zu 1995) 

- Rauchschwalbe 50.000 – 100.000 BP (im gesamten Gebiet vorkommend, Zugvogel; deutlicher Bestandsrückgang im 
Vergleich zu 1995) 

- Schleiereule 650-900 BP (im Gebiet weit verbreitet, Standvogel; deutlicher Bestandsrückgang im Vergleich zu 1995) 
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2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Das potentielle Brutvorkommen der Arten kann in / an den ehemaligen Ferienbungalows, die im Wald des Biotops 1 stehen, 
angenommen werden. 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Lokale Bestände der Art können in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden.  

Erhaltungszustand:  Keine Angabe möglich. 

3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen(VAFB ) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB 3) 

- Besiedlungskontrolle  

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung               
d       oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 
                                                              

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Beschädi-  
e       gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
  

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 
 

Begründung:     

In Folge der geplanten Abrissarbeiten (Bauvorbereitung) können Jungvögel verletzt oder getötet und Eier zerstört werden. 
Die potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist vorhersehbar. Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG 
besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und Verletzungen von Individuen der Arten des An-
hanges IV der FFH-Richtlinie durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB3) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Arten 
vermieden. 

Die abrissbedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 

3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

Begründung: 

Am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen. 

Die Arten weisen deutliche Anpassungen an die Störungsgefüge der Kulturlandschaft auf. Alle Arten sind gegenüber Lärm 
und sonstigen Störungen nicht oder gering empfindlich (GARNIEL & MIERWALD 2010). 

Aus dem Störungskomplex der Bauvorbereitung können keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der potentiell vorkommen-
den Arten im Ortsbereich von Dagow abgeleitet werden. 

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 
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3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen Zu-
sammenhang nicht gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

     Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung),             
          ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Die Betroffenheit der Brutstätten tritt mit dem Abriss der vorhandenen Gebäude am Planstandort ein.  

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB3) wird die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der Gebäudebrüter im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. (Die Vermeidungsmaß-
nahme beinhaltet den Folgeschritt bei Nachweis von Brutvorkommen oder Brutstätten, diese durch eine vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme zu ersetzen.)  

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

    treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

    treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten wird im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich nicht signifi-

kant. Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

 

Risikomanagement: 

 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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1. Arten: Gefährdungsstatus Artikel 1 VSchRL 

RL D RL Bbg 

1.   Bachstelze (Motacilla alba) - - x 

2.   Fitis (Phylloscopus trochilus) - - x 

5.   Gartengrasmücke (Sylvia borin) - - x 

6.   Goldammer (Emberiza citrinella) - - x 

7.   Nachtigall (Luscinia megarhynchos) - - x 

8.   Rotkehlchen (Erithacus rubecula) - - x 

9.   Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) - - x 

Art(en) mit besonderen Ansprüchen                                                                                                                           

Zu den hauptsächlichen Gefährdungsursachen zählen: 

- Monotonisierung in Feldbau, 

- weit verbreitete Pflege in den Randbereichen. 

 

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die meisten Arten zeichnen sich durch eine breite Variabilität bei der Besiedlung von verschiedenen Lebensräumen. Ein 
gemeinsames Merkmal der Lebensraumansprüche aller Arten für die Besiedlung ist eine kleinräumige Habitatstrukturierung. 
Randzonen und aufgelockerte Gehölzbestände bilden die Grundstrukturen der Habitate.   

Die Bachstelze wählt ihre Brutstätten nicht nur am Boden sondern auch Bodennah (z.B. Wurzelteller, Kopfweiden), wobei 
sie eine Art der halboffenen Landschaft ist. In der Kulturlandschaft besiedelt sie auch verschiedenste bauliche Strukturen. 
Sie gilt auch als eine Leitart der traditionell strukturierten Dörfer. Die Viehhaltung ist lokal für ihre Ansiedlung förderlich. Es 
werden auch weite Nahrungsflüge unternommen. Zur Nahrungssuche nutzt sie zwar gerne Gewässersäume, ist aber nicht 
an Gewässer gebunden. 

Der Fitis bevorzugt junge, lichte Baumbestände mit gut ausgeprägter Bodenvegetation. Dazu gehören auch Vorwaldstadi-
en, brachliegende Gewerbestandorte, aufgelassenes Grünland und Verlandungsbereiche von Gewässern. In großflächigen 
Forsten nistet er vor allem in Jungbeständen, an Schneisen, Bestandslichtungen und Waldrändern. Mit zunehmendem Alter 
und Bestandschluss (>60%) werden Wälder weitgehend gemieden. In den Siedlungsbereichen werden Flächen mit ent-
sprechenden Gehölzstrukturen besiedelt. Während der Zugzeiten ist der Fitis verstärkt in Gehölzen der offenen Landschaft 
und in Verlandungszonen von Gewässern anzutreffen.  

Der Nestbau erfolgt ab Ende April, häufiger ab Anfang Mai. Die Nester befinden sich gut gedeckt in dichter Bodenvegetati-
on. Gelegentlich kommen Zweitbruten vor. Die Jungvögel verlassen ihre Nester im Durchschnitt zwischen Ende Mai und 
Ende Juli. 

Ausgeprägter Saumbrüter ist die Nachtigall. Sie besiedelt bevorzugt Gebüsche und unterholzreiche Stellen am Rande 
lichter Laubwaldungen oder Gehölzgruppen mit Halbschatten und bodenbedeckender Laubschicht. Die Nachtigall ist weni-
ger wasserabhängig als der Sprosser und im Gegensatz zu diesem auch häufig in Ortslagen anzutreffen. Sie meidet reine 
Nadelwaldungen als Brutplätze. Die Futtersuche findet oft unter Hecken, in angrenzenden Gärten und auf schattigen Wegen 
statt. Die Brutperiode reicht von Mitte April bis Mitte August. Der Neststandort ist meist am Boden oder wenig darüber, im 
Fallaub, zwischen oder unter Zweigen sowie im Gestrüpp zwischen Brennnesseln, Brombeer- und Hopfenranken. 

Ausgesprochene Waldart ist der Zaunkönig. Wichtige Habitatelemente für die Ansiedlung von Zaunkönig sind reich struktu-
rierte Strauch- und Bodenschichten, wobei rankende Pflanzen wie Hopfen, Geißblatt oder Wurzelteller gestürzter Bäume 
und Wurzelbereiche bzw. Stockausschläge in Erlenbrüchen häufig als Brutplatz genutzt werden. Insgesamt werden feuchte-
re Bereiche deutlich bevorzugt. Feldhecken und –gehölze, Parks mit reichem Unterholz, Friedhöfe und Gartenanlagen 
werden auch besiedelt. 

Am Boden baut ihre Nester die Goldammer, die eine Art der halboffenen Landschaft ist. Ihre Lebensräume unterscheiden 
sich im Jahresrhythmus. In der Brutzeit sind die Reviere an Gehölzstrukturen gebunden. Bevorzugte Bruthabitete sind lo-
cker strukturierte Wälder, Waldlichtungen und –ränder, Fichten- und Kiefernpflanzungen mit ca. 5 bis 15 jährigem Baumbe-
stand sowie durch Gebüsche und Baumgruppen reich strukturierte Offenlandbiotope. Außerhalb der Brutperiode bevorzugt 
die Art offene Landschaftsteile mit nur geringem Gehölzanteil. Sie findet sich an nahrungsreichen Plätzen, wie Stoppelfel-
der, Strohmieten, Straßen- und Wegränder. 
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2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Goldammer besetzt ihre Reviere von Februar bis Mai, hauptsächlich im April. Der Nestbau erfolgt im Durchschnitt ab 
Anfang April. Zwei Bruten im Jahr sind die Regel, Drittbruten werden auch erwähnt. 
Ab September werden Schwarmbildungen beobachtet. Zumindest ein Teil der einheimischen Population wandert witte-
rungsbedingt nach Süden und Westen ab. Ein Zuzug erfolgt aus den nördlichen und östlichen Brutgebieten. 

Das Rotkehlchen bewohnt Wälder aller Art, Hecken, Gebüsche, Parks und Gärten, bevorzugt unterholzreiche Bestände 
sowie Waldränder insbesondere in Gewässernähe und an feuchten Standorten. Wichtig ist der Zugang zu offenem Boden. 
Am höchsten sind Dichten dabei z. B. in Laubniederwäldern, Fichtenstangenhölzern und Eichen-Hainbuchenwäldern. 

2.2 Verbreitung  

Brandenburg (soweit nicht anders angegeben vgl. RYSLAVY et al. 2008, RYSLAVY et al. 2011) 

Alle Arten zeigen mehr oder weniger ausgeprägte jährliche und lokale Fluktuationen in ihren Bestandsentwicklungen. Alle 
Arten sind landesweit weitgehend flächendeckend verbreitet.  

Die Nachtigall zeigt ein stabiler bis leicht zunehmender Bestand.  

Die Gartengrasmücke ist die häufigste Grasmücke. Die Bestände von Goldammer, Rotkelchen und Zaunkönig wurden als 
stabil eingeschätzt. Eine abnehmende Tendenz wurde für den Fitis festgestellt. 

Der aktuelle Bestand der Goldammer beläuft sich in Brandenburg auf 8.000-15.000 Brutpaare (2008). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Das potentielle Brutvorkommen der Arten kann in den vorhabenspezifischen Wirkräumen im Wald des Biotops 1 und am 
ost-südost exponierten Waldrand angenommen werden, wobei der Abschnitt, der im Nahbereich zum Feldweg liegt, auf 
Grund von Störeffekten nicht besiedelt wird. Für die Bachstelze bieten die alten Ferienbungalows im Wald des Biotops 1 
weitere besiedelbare Habitate. 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Lokale Bestände der Arten können in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden.  

Erhaltungszustand:  Keine Aussage möglich. 

 

3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (VAFB1) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB1):  

- Bauzeitenregelung,  

- ökologische Baubegleitung 

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                  

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

         oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an                                                                             

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

         Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an  

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 
 

Begründung:     

Bei der Waldrodung können Jungtiere getötet oder Gelege zerstört werden. In Folge der geplanten Baufeldfreimachung mit 

Abrissarbeiten und Gehölzrodung können die Brutvögel, die ein Nest im Wald oder im Nahbereich zum Planstandort am ost-

südöstlichen Waldrand des Biotops 1 belegen, verscheucht werden, das zum Absterben von Eiern und Jungvögeln führen 

kann. Diese potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist vorhersehbar.  
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3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                  

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

Begründung:     

Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und Verlet-
zungen von Individuen und Entwicklungsformen (Eier) der europäischen Brutvogelarten durch fachlich anerkannte Schutz-
maßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB1) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Arten 
vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 

 

3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten 

  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

Begründung: 

Am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen.  

Die Arten zeigen spezifische Anpassungen an die Störungsgefüge der Kulturlandschaft. Sie haben keine besondere Emp-
findlichkeit gegenüber Störungen. Alle Arten sind schwach bzw. gering (Zaunkönig) lärmempfindlich (GARNIEL &  MIERWALD 

2010). 

Durch die Bau vorbereitenden Arbeiten können temporär verstärkte Störeffekte an den Brutplätzen im nahen Umkreis des 
Planfeldes im verbleibenden Waldareal und am ost-südöstlich exponierten Waldrand entstehen, die zu Beeinträchtigungen 
führen können. In der Folge können Bruten ausfallen. Auf Grund der Habitatstrukturierung und nach Berücksichtigung von 
einer mittleren Siedlungsdichte von <1 Brutpaar/10 ha je Art (ABBO 2001, RYSLAVY et al. 2011) kann das potentielle Vor-
kommen von einem Brutpaar der jeweiligen Art im betrachteten Raum angenommen werden. Der potentielle Ausfall kann 
somit eine Brut je Art betreffen. In Abhängigkeit der zeitlichen Verteilung der Brutabbrüche kann mit Ersatzbruten gerechnet 
werden. Der baubedingte einmalige Brutausfall je Art liegt im Bereich der natürlichen Schwankungen innerhalb einer Popu-
lation bzw. eines lokalen Bestandes. Auf der Ebene eines lokalen Bestandes ist der zu prognostizierende einmalige Verlust 
von einer Brut je Art als nicht erheblich zu werten. 

Die durch Stör- und Scheuchwirkungen verursachte endgültige Aufgabe des verbleibenden Waldes und des Waldrandes als 
potentieller Lebensraum ist nicht zu prognostizieren.  

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 
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3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Partielle und temporäre Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion 

wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

     Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen 

Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Die geplante Waldrodung erfasst ca. 1,0 ha aus der Gesamtwaldfläche von ca. 1,6 ha am Planstandort. Der Waldbestand 
ist Teil eines ausgedehnten Waldkomplexes. Mit der Waldrodung wird ein Teilbereich des besiedelbaren Lebensraums der 
jeweiligen Art zerstört. In der Relation zu den vorhandenen Habitatkomplexen am Planstandort und in dessen relevantem 
Umfeld und nach Berücksichtigung der Habitatansprüche der Arten (Angaben z. B. in ABBO 2001) und deren ökologischen 
Plastizität ist der artspezifisch anrechenbare Lebensraumverlust als gering zu bewerten. Es handelt sich um weit verbreite-
te, häufige Spezies (vgl. RYSLAVY et al. 2011).  

Durch die Bauvorbereitung können temporär verstärkte Störeffekte an den potentiellen Brutplätzen am ost-südöstlichen 
Waldrand auftreten. Die baubedingten Stör- und Scheuchwirkungen können eine temporäre, partielle Schädigung der po-
tentiellen Brut- und Nahrungshabitate verursachen. Die zeitliche Dimension und die flächenbezogene Wirkintensität (mögli-
che Betroffenheit von Teilbereichen des potentiellen Lebensraumes der jeweiligen Art) sind als gering zu bewerten. Die 
endgültige Räumung der potentiellen Lebensräume ist im Umfeld des Planstandortes demgegenüber nicht zu besorgen (vgl. 
Pkt. 3.3). 

Die baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten wird mit ausreichender Sicherheit 
ausgeschlossen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten bleibt im räumlichen Zusam-
menhang erhalten.  

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

    treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

    treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten  wird im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Arten verschlechtert sich nicht 

signifikant. Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

Risikomanagement: 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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1. Arten: Gefährdungsstatus Artikel 1 
VSchRL 

RL D RL Bbg 

1.   Amsel (Turdus merula) - - x 

2.   Buchfink (Fringilla coelebs) - - x 

3.   Erlenzeisig (Carduelis spinus) - - x 

4.   Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) - - x 

6.   Girlitz (Serinus serinus) - - x 

7.   Grünfink (Carduelis chloris) - - x 

7.   Heckenbraunelle (Prunella modularis) - - x 

8.   Klappergrasmücke (Sylvia curruca) - - x 

9.   Kolkrabe (Corvus corax) - - x 

9.   Misteldrossel (Turdus viscivorus) - - x 

10. Nebelkrähe (Corvus corone) - - x 

10. Pirol (Oriolus oriolus) V - x 

11. Ringeltaube (Columba palumbus) - - x 

10. Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) - - x 

12. Singdrossel (Turdus philomelos) - - x 

11. Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus) - - x 

13. Stieglitz (Carduelis carduelis) - - x 

13. Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) - - x 

13. Zilpzalp (Phyloscopus collybita) - - x 

Art mit besonderen Ansprüchen                                             -                                                                            

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die meisten Arten zeichnen sich durch eine breite Variabilität bei der Besiedlung von verschiedenen Lebensräumen.  

Die Amsel ist zwar Waldbewohner, nutzt aber auch die Gehölzstrukturen der Kulturlandschaft ebenfalls aus. Auch einzel-
ne Gebüsche weitgehend ausgeräumter Flächen werden angenommen. Die Siedlungsräume, bis hin zu hochurbanen 
Bereichen, werden bei Vorhandensein von entsprechenden Gehölzen ebenfalls besiedelt. Wichtig ist das Vorhandensein 
von kurzrasigen Bereichen in der Nähe zum Neststandort. Die Freiflächen werden jedoch grundsätzlich nur dann als Nah-
rungshabitat genutzt, wenn Wälder, Feldgehölze, Hecken oder zumindest einzelne Bäume oder Sträucher als Fluchtrequi-
siten in räumlicher Nähe zur Verfügung stehen. 

In der Wahl der Neststandorte ist die Art sehr flexibel. Nester werden errichtet in Nadel- und Laubbäumen, dichten Gebü-
schen, Wurzeltellern, an Gebäuden. Der erste Nestbau erfolgt im März / Anfang April. Die Hauptbrutzeit reicht von Mitte 
April bis Juni. 

Der Hauptteil der Nahrung setzt sich aus Regenwürmern, Käfern und Ameisen zusammen. Daneben werden auch Spin-
nen, Nackt- und Gehäuseschnecken und Insekten samt ihrer Entwicklungsstadien gefressen. Ab August / September 
können Früchte und Samen die Hauptnahrungsquelle sein. 

Optimale Bruthabitate des Buchfinken sind vertikal mehrfach gegliederte Gehölze, wobei insbesondere der Strauch-, aber 
auch die Krautschicht  keinen 100-prozentigen Deckungsgrad aufweisen dürfen. Solche Bedingungen sind in besonderer 
Weise in Buchenalthölzern verwirklicht. Er kommt aber auch in allen anderen Waldtypen vor. In der Kulturlandschaft wer-
den alle baum- und gebüschbestandene Habitate besiedelt (Baumhecke, Feldgehölze, Sölle, Alleen und unmittelbar in 
Siedlungen, wenn nur einiges Großgrün vorhanden ist (vor all. Friedhöfe, Parks). 
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2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Girlitz ist ein Zugvogel. Girlitze bauen ihr Nest in einen dichten Busch oder Baum, oft in Nadelbäumen außen an einen 
Ast. Die Brutzeit dauert in Mitteleuropa von Mitte März bis Mitte Mai. Sie ernähren sich in erster Linie von Sämereien, 
besonders der Kreuzblütler, der Korbblütler, von Knöterichgewächsen und von Brennnesseln. Während der Jungenauf-
zucht fressen Girlitze auch Insekten. Die bevorzugten Habitate des Girlitzes sind offene Landschaften in flachen Regionen 
oder Hanglagen. Dort bieten Bäume und Büsche, die von Krautflächen umgeben sind, Versteckmöglichkeiten, hohe Sing-
warten und eine ausreichende Nahrungsgrundlage. Er besiedelt aber auch Moore, Büsche und Dickichte an Flüssen und 
Bächen, die Randlagen verschiedenster Waldgesellschaften und das Innere lichter Wälder. Die Art gilt als ein Kulturfolger 
und häufig auch in kleinräumig und abwechslungsreich bewirtschafteten Siedlungsräumen zu finden. 

Der Grünfink siedelt bevorzugt in Städten und Dörfern. Hier kommt er in allen begrünten Flächen vor, selbst wenn in 
Wohnkomplexen nur Balkonpflanzen und Blumenkästen Brutmöglichkeiten bieten. In der halboffenen und offenen Land-
schaft brütet er in Feldgehölzen, Alleen, Hecken und Gebüschen. Die lockeren Randzonen von Waldgebieten mit Unter-
wuchs werden ebenfalls besiedelt. Während der Nahrungssuche wir er auch auf Feldern, Wiesen, Ruderalflächen, an 
Mieten und Stallungen beobachtet. 

Die Heckenbraunelle ist eine Charakterart von dichten Gehölzbeständen im Dickungs- bis Stangenholzalter. Diese kön-
nen sich als Verjüngungsstadien oder Aufforstungen in Wäldern oder als Gebüschkomplexe in Agrar- oder Stadtlandschaf-
ten befinden. Eine Überschirmung durch weitere Baumschichten oder deren völliges Fehlen hat auf die Bruthabitateignung 
für die Heckenbraunelle keinen Einfluss. Da Heckenbraunellen ihre vorwiegend aus Insekten oder winzigen Samen beste-
hende Nahrung hüpfend auf dem Erdboden suchen, muss das Bruthabitat eine fehlende oder nur lückig ausgebildete 
Krautschicht aufweisen. Im Siedlungsraum werden der weit verbreitete Koniferenreichtum in Strauch- und Buschform, aber 
auch verschiedenste Sichtschutzgehölze ebenfalls oft genutzt. Die Strukturen werden selbst in Innenstädten als Bruthabi-
tate angenommen. 

Kleinräumige Gebüschstrukturen charakterisieren den Lebensraum der Klappergrasmücke. In den Ortslagen gehören 
Parks, Grünanlagen, Gärten und Friedhöfe zu den bevorzugten regelmäßigen Aufenthaltsorten. Sie brütet selbst in Neu-
bauvierteln, wenn ausreichend Gebüsch vorhanden ist. Weiterhin werden die aufgelockerten Ränder von unterholzreichen 
Laub- und Mischwäldern, aber auch durchsonnte, gebüschreiche alte Nadelholzbestände besiedelt. Die offene (Agrar-) 
Landschaft wird nur bei Vorhandensein von Feldgehölzen und Linienstrukturen mit Gebüschgruppen und Hecken besie-
delt. 

Kolkraben sind außerordentlich anpassungsfähig und wenig spezialisiert hinsichtlich ihrer Ansprüche an Ernährung, Le-
bensraum und Nistplätze. Sie brüten an Felsen und in Bäumen, versteckt in tiefen Wäldern ebenso wie in exponierten 
Einzelbäumen oder Feldgehölzen im Kulturland und von der Ebene bis ins Gebirge. Nur menschliche Ballungsräume 
werden (vorläufig noch) gemieden. Hierzu zählen Innenstädte sowie Wohnbezirke, Industrie- und Gewerbegebiete. Kolk-
raben leben in monogamer Dauerehe, revierbesitzende Paare sind ganzjährig in den Revieren anzutreffen. Die Balz erfolgt 
in Mitteleuropa überwiegend im Spätwinter. Der Allesfresser ernährt sich von Pflanzen, Insekten, Mäusen, Vogelgelegen 
sowie auch von Aas und Abfällen. 

Die Nebelkrähe ist ein wichtiger Nestlieferant für andere, nicht selbst Nest bauende Vogelarten (z.B. Baum- und Turmfal-
ke, Waldohreule). 

Die Ringeltaube besiedelt von den Wäldern ausgehend alle Gebiete mit mittelaltem bis altem Baumbestand. Die Nest-
standorte werden typischerweise in Baumholz gefunden, sofern Zweige stark genug sind, die erforderliche Last zu tragen 
und genügend verzweigt sind, um den losen Nest Halt zu geben. Eine spezifische Baumartenwahl ist nicht zu erkennen. 
Auch Sträucher werden bei genügender Höhe (>2 m) benutzt. 
Lichte, bodenfeuchte Laubmischwälder mit reicher Kraut- und Strauchschicht sowie reich strukturierte Waldränder, insbe-
sondere in Gewässernähe, sind der bevorzugte Lebensraum der Schwanzmeise. Daneben sind lokal unterschiedlich 
häufig besiedelt: Wacholderheiden, verbuschte Bereiche in Mooren und Verlandungszonen, Ufergehölze an Gewässern, 
feuchte Niederungen mit Gebüsch, unterholzreiche Feldgehölze, Fichtenschonungen in Laubwäldern sowie zumeist wenig 
gepflegte Parks, Gärten und Friedhöfe, auch in Vorstädten und Stadtzentren. Fast völlig fehlt sie in Nadelholzforsten ohne 
Unterwuchs sowie in der offenen Agrarlandschaft. 
Die Singdrossel besiedelt im Bergland vor allem mehr oder weniger geschlossene Fichtenbestände mit dichtem Unter-
holz, seltener unterholzarme Bereiche und reinen Laubwald. Im Tiefland ist sie mit Ausnahme unterholzfreier Altbestände 
in allen Waldtypen anzutreffen, auch in kleineren Baumbeständen vom Feldgehölz bis in die Siedlungen und Städte. 

Das Sommergoldhähnchen besiedelt vor allem Laub- und Mischwälder mit eingesprengten Gruppen von Fichten oder 
Douglasien. Sommer- und Wintergoldhähnchen kommen häufig gemeinsam vor. Das Sommergoldhähnchen ist 
nochstärker an Fichten oder Douglasien gebunden. Daneben spielen die Laubbäume (z. B. Stiel-Eiche) eine größere 
Rolle. Die werden zur Nahrungssuche aufgesucht. Reviere in reinen Kiefernforsten werden nur selten bekannt. Stadtrand-
nahen Parkanlagen, Friedhöfe und Villenviertel werden ebenfalls besiedelt. 
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2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Stieglitz besiedelt halboffene Lebensräume. Besonders gut strukturierte Habitate wie Gärten, Parkanlagen, Friedhöfe, 
Alleen, Feldgehölze, Hecken, lichte Laub- und Mischwälder sind bevorzugte Brutplätze. Zur Nahrungssuche und außerhalb 
der Brutzeit werden überwiegend Ruderal- und Hochstaudenfluren, Felder und Grünlandbereiche aufgesucht. Schlafplätze 
befinden sich in Weidendickichten, Koniferen und Schilfbeständen. Das Nest befindet sich fast ausschließlich auf Laubhöl-
zern. 

Der Zilpzalp ist in Mitteleuropa der ökologisch vielseitigste Laubsänger, er besiedelt Laub-, Misch- und Nadelwald mit viel 
Unterholz oder Aufwuchs und bevorzugt dabei durchsonnte Standorte. Die höchsten Siedlungsdichten werden in Auwäl-
dern, auf Friedhöfen und in Parks erreicht. Auch Erlen- und Birkenbruchwälder, laubholzreiche Kiefernforste oder Eichen-
Hainbuchenwälder sind in recht hohen Dichten besiedelt.     

2.2 Verbreitung  

Brandenburg 

Das Vorkommen der Waldlaubsänger und Buchfink zeichnet in erster Linie die größeren Waldareale nach. Der Buchfink 
erreicht seine höchste Abundanz in den Buchenaltbeständen. 

Die übrigen Arten sind landesweit weitgehend flächendeckend verbreitet. 

Gesamtbestände in Brutpaaren (BP) / Revieren (Rev.) (soweit nicht anders angegeben aus RYSLAVY et al. 2011 (ADEBAR) 
/ Bestandstrend: 

Amsel 270.000-320.000 / gleich bleibend 

Buchfink 300.000-500.000 / leicht abnehmend 

Erlenzeisig 240-380 / ? 

Gimpel 1.050-1.650 / abnehmend 

Girlitz 6.300-8.800 / abnehmend 

Grünfink  110.000-220.000 / abnehmend 

Heckenbraunelle 12.000-23.000 / abnehmend 

Klappergrasmücke 20.000-40.000 / leicht abnehmend 

Misteldrossel 4.500-6.800 / gleich bleibend 

Nebelkrähe 20.000-30.000 / gleich bleibend (Der Anteil des Landes an dem Gesamtbestand von Deutschland beträgt ca. 
34 %.) 

Rabenkrähe 150-200 / gleich bleibend 

Ringeltaube 90.000-130.000 / gleich bleibend 

Singdrossel 60.000-100.000 / gleich bleibend 

Sommergoldhähnchen 3.000-5.000 / zunehmend 

Stieglitz 25.000-30.000 / abnehmend 

Zilpzalp 130.000-220.000 / gleich bleibend 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Das potentielle Brutvorkommen der Arten kann in den vorhabenspezifischen Wirkräumen im Wald des Biotops 1 und am 
ost-südost exponierten Waldrand angenommen werden, wobei der Abschnitt, der im Nahbereich zum Feldweg liegt, auf 
Grund von Störeffekten nicht besiedelt wird. 

 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Lokale Bestände der Arten können in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden. 

Erhaltungszustand: Keine Aussage möglich. 
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3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB1):  

- Bauzeitenregelung, 

- ökologische Baubegleitung.  

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

         oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an                                                                             

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

         Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an  

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.  

Begründung:     

Bei der Waldrodung können Jungvögel getötet oder Gelege zerstört werden. In Folge der geplanten Baufeldfreimachung 

mit Abrissarbeiten und Gehölzrodung können die Brutvögel, die ein Nest im Wald oder am ost-südöstlichen Waldrand des 

Biotops 1 im Nahbereich zum Planstandort belegen, verscheucht werden, das zum Absterben von Eiern und Jungvögeln 

führen kann. Diese potentielle baubedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist vorhersehbar. 

Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG besteht die verursacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und Verlet-
zungen von Individuen und Entwicklungsformen (Eier) der europäischen Brutvogelarten durch fachlich anerkannte 
Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB1) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Arten 
vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 

3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG Erhebliches Stören von 

Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen.  

Die Arten zeigen spezifische Anpassungen an die Störungsgefüge der Kulturlandschaft. Sie haben keine besondere Emp-
findlichkeit gegenüber Störungen (vgl. GARNIEL et al. 2007, GARNIEL & MIERWALD 2010).  

Durch die Bau vorbereitenden Arbeiten können temporär verstärkte Störeffekte an den Brutplätzen im nahen Umkreis des 
Planfeldes im verbleibenden Waldareal und am ost-südöstlich exponierten Waldrand entstehen, die zu Beeinträchtigungen 
führen können. In der Folge können Bruten ausfallen. Auf Grund der Habitatstrukturierung und nach Berücksichtigung von 
einer mittleren Siedlungsdichte von <1 Brutpaar/10 ha je Art (ABBO 2001, RYSLAVY et al. 2011) kann das potentielle Vor-
kommen von einem Brutpaar der jeweiligen Art im betrachteten Raum angenommen werden. Der potentielle Ausfall kann 
somit eine Brut je Art betreffen. In Abhängigkeit der zeitlichen Verteilung der Brutabbrüche kann mit Ersatzbruten gerech-
net werden. Der baubedingte einmalige Brutausfall je Art liegt im Bereich der natürlichen Schwankungen innerhalb einer 
Population bzw. eines lokalen Bestandes. Auf der Ebene eines lokalen Bestandes ist der zu prognostizierende einmalige 
Verlust von einer Brut je Art als nicht erheblich zu werten. 

Die durch Stör- und Scheuchwirkungen verursachte endgültige Aufgabe des verbleibenden Waldes und des Waldrandes 
als potentieller Lebensraum ist nicht zu prognostizieren.  

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 
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3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Partielle und temporäre Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion 

wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

    Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion wird im räumlichen 

Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Die geplante Waldrodung erfasst ca. 1,0 ha aus der Gesamtwaldfläche von ca. 1,6 ha am Planstandort. Der Waldbestand 
ist Teil eines ausgedehnten Waldkomplexes. Mit der Waldrodung wird ein Teilbereich des besiedelbaren Lebensraums der 
jeweiligen Art zerstört. In der Relation zu den vorhandenen Habitatkomplexen am Planstandort und in dessen relevantem 
Umfeld und nach Berücksichtigung der Habitatansprüche der Arten (Angaben z. B. in ABBO 2001) und deren ökologischen 
Plastizität ist der artspezifisch anrechenbare Lebensraumverlust als gering zu bewerten. Es handelt sich um weit verbreite-
te, mittelhäufige bis häufige Spezies (vgl. RYSLAVY et al. 2011).  

Durch die Bauvorbereitung können temporär verstärkte Störeffekte an den potentiellen Brutplätzen am ost-südöstlichen 
Waldrand auftreten. Die baubedingten Stör- und Scheuchwirkungen können eine temporäre, partielle Schädigung der 
potentiellen Brut- und Nahrungshabitate verursachen. Die zeitliche Dimension und die flächenbezogene Wirkintensität 
(mögliche Betroffenheit von Teilbereichen des potentiellen Lebensraumes der jeweiligen Art) sind als gering zu bewerten. 
Die endgültige Räumung der potentiellen Lebensräume ist im Umfeld des Planstandortes demgegenüber nicht zu besor-
gen (vgl. Pkt. 3.3). 

Die baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten wird mit ausreichender Sicherheit 
ausgeschlossen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten bleibt im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten.   

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

   treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

   treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten  wird im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Arten verschlechtert sich nicht 

signifikant. Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

Risikomanagement: 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Arten: 
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1. Arten: Gefährdungsstatus Artikel 1 
VSchRL 

RL D RL Bbg 

1.   Blaumeise (Parus caeruleus) - - x 

2.   Buntspecht (Dendrocopus major) - - x 

2.   Feldsperling (Passer montanus) V V x 

3.   Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) - - x 

4.   Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicu-
rus) 

- - x 

5.   Haubenmeise (Parus cristatus) - - x 

2.   Kleiber (Sitta europaea) - - x 

2.   Kohlmeise (Parus major) - - x 

2.   Star (Sturnus vulgaris) - - x 

2.   Tannenmeise (Parus ater) - - x 

Art mit besonderen Ansprüchen                                             -                                                                             

 

2.  Charakterisierung 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Sofern geeignete Bruthöhlen vorhanden sind, besiedelt die Blaumeise gehölzbestandene Flächen aller Art. In Wäldern 
wächst die Habitatpräferenz und Abundanz mit steigendem Laubholzanteil. So kann sie in Gebieten mit überwiegendem 
Laubholzbestand gleiche oder höhere Dominanzwerte als die Kohlmeise Erreichen. Auch im innenstädtischen Bereich 
siedelt sie regelmäßig in Parks und auf Friedhöfen.  

Die Kohlmeise besiedelt weitgehend unspezifisch alle Waldtypen und sonstige gehölzbestandene Areale im Offenland 
und in Siedlungen. So werden auch Kleingehölze und Hecken unabhängig von der Flächengröße bei entsprechendem 
Angebot an Bruthöhlen. 

Die Brutperioden beider Meisenarten erstrecken sich von Mitte März bis Anfang August. Sie sind Standvögel. 

Der Buntspecht kommt in allen Waldformen vor, sofern das Stangenholzalter von ca. 40-50 Jahren überschritten wird. 
Bevorzugt werden strukturreiche Mischwälder. Feldgehölze sowie in Siedlungsräumen Parkanlagen und Friedhöfe werden 
angenommen. Ein wichtiges Element des Lebensraumes ist aus nist- und nahrungsökologischen Gründen ein gewisser 
Anteil an geschädigten Bäumen. 

Der Feldsperling benötigt zur Brutzeit Höhlenbäume zur Nestanlage und einen Anteil an Freiflächen zur Nahrungssuche. 
Beliebt sind auch einzeln stehende Bauwerke und technische Einrichtungen. Außerhalb der Brutzeit bilden sich Konzentra-
tionen an nahrungsreichen Stellen, bevorzugt an fruchtenden Wildkrautbeständen, samenreichen landwirtschaftlichen 
Flächen. 

Der Gartenbaumläufer besiedelt alle Laub- und Mischwälder und auch ältere Kiefernforsten. Es werden grobrindige Bau-
marten, besonders die Eiche, bevorzugt. Ebenso siedelt dieser Baumläufer beim Vorhandensein von Altholz in größeren 
Feldgehölzen oder in Baumhecken in der offenen Landschaft. Er kommt auch in den menschlichen Siedlungsräumen vor 
(z. B. Alleen, Friedhöfe). 

Vom Gartenrotschwanz werden halboffene Strukturen und lichte Wälder bei Bevorzugung von Laubholzbeständen ange-
nommen. Im Siedlungsbereich ist er mit großer Regelmäßigkeit auf Friedhöfen, in Parks und in Gartenanlagen anzutreffen. 
Gelegentlich treten auch Gebäudebruten auf. 

Die Haubenmeise brütet fast ausschließlich in Nadelwäldern. Sie bevorzugt reich strukturierte Waldungen, im Tiefland 
Kiefern-, im Bergland Fichtenbestände. Außerdem benötigt sie in der Regel Totholz zur Anlage ihrer Bruthöhle. 

Den Jahreslebensraum des Kleibers bilden Baumbestände, die zumindest einzelne ältere Bäume mit Höhlen enthalten 
und genügend Nahrung außerhalb der Brutzeit bieten. Diese Voraussetzungen erfüllen besonders Althölzer in Laub- und 
Mischwäldern, Feldgehölzen, in Ortschaften Park- und Gartenanlagen. 

Dem Star dienen als Brutplatz überwiegend Baumhöhlen, bevorzugt in Altbeständen der Randlagen von Wäldern und 
Forsten, auch in Feldgehölzen, Alleen. Besonders in urbanen Bereichen werden auch Gebäude und technische Anlagen 
besiedelt. 
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2.2 Verbreitung  

Brandenburg 

Die Meisenarten sind landesweit flächendeckend verbreitet, wobei Kohlmeise die häufigere Art ist. Bestände in Brutpaa-
ren (Stand 2005/2006): Blaumeise ca. 200.000-450.000 (gleich bleibend im Vergleich zu 1995/97), Kohlmeise ca. 300.000-
600.000 (annähernd gleich bleibend im Vergleich zu 1995/97).  

Der Buntspecht fehlt nur in weiträumigen Agrarflächen und baumarmen Innenstädten. Der Brutvogelbestand: 55.000-
120.00 Reviere (1998). 

Der Feldsperling kommt ganzjährig im gesamten Gebiet vor. Die geschlossenste Verbreitung wird im Berliner Stadtgebiet 
erreicht. Bestand: 110.000-220.000 Brutpaare (1998). 

Der Kleiber kommt ganzjährig im gesamten Gebiet vor. Lokale Verbreitungslücken zeichnen sich in ausgeräumten Acker-
baugebieten, in den baumfreien Braunkohleabbaugebieten der Lausitz, in monotonen Kiefernforsten jüngeren alters. Be-
stand: 23.000-34.000 Brutpaare (1998). 

Der Star ist über das gesamte Gebiet verbreitet. Nur weitgehend baumlose Feldgebiete und das Innere ausgedehnter 
junger Kiefernforste sind unbesiedelt. Bestand: 220.000-350.000 Brutpaare (1998). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Das potentielle Brutvorkommen der Arten kann in den vorhabenspezifischen Wirkräumen im Wald des Biotops 1 ange-
nommen werden. 

2.4 Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustand 

Lokale Bestände der Arten können in der Region zwischen Rheinsberg - Fürstenberg/Havel angenommen werden. 

Erhaltungszustand:  Keine Bewertung möglich. 

3.  Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

3.1 Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF): 

Vermeidungsmaßnahme (VAFB1) 

- Bauzeitenregelung, 

- ökologische Baubegleitung. 

3.2 Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG                 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen   

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung               
d       oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 
                                                              

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der Beschädi-  
e       gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an  
 

    Gefährdung von Individuen. Maßnahme erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

Begründung:     

Bei der Waldrodung können Jungvögel getötet oder Gelege zerstört werden. In Folge der geplanten Baufeldfreimachung 

mit Abrissarbeiten und Gehölzrodung können die Brutvögel, die ein Nest im Wald des Biotops 1 im Nahbereich zum Plan-

standort belegen, verscheucht werden, das zum Absterben von Eiern und Jungvögeln führen kann. Diese potentielle bau-

bedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist vorhersehbar. Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG besteht die verur-

sacherseitige Verpflichtung, vorhersehbare Tötungen und Verletzungen von Individuen und Entwicklungsformen (Eier) der 

europäischen Brutvogelarten durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

Durch die zu treffende Maßnahme (VAFB1) wird die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen der Arten 
vermieden. 

Die baubedingte Gefährdung von Individuen der Arten ist temporär und ein einmaliges Ereignis. 
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3.3 Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten  

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 

Begründung: 

Am Planstandort und in dessen relevantem Umfeld bestehen Vorbelastungen durch Siedlungseffekte, inkl. Straßenverkehr 
und gelegentliche Anwesenheit von Menschen. 

Die oben aufgeführten Arten weisen eine hohe Anpassung an die Störungsgefüge der Kulturlandschaft (inklusive urbane 
Räume) auf. Sie haben keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Störungen (Lärm sowie optische und dynamische 
Störeffekte).  

Durch die Bau vorbereitenden Arbeiten können temporär verstärkte Störeffekte an den Brutplätzen im nahen Umkreis des 
Planfeldes im verbleibenden Waldareal und am ost-südöstlich exponierten Waldrand entstehen, die zu Beeinträchtigungen 
führen können. In der Folge können Bruten ausfallen. Auf Grund der Habitatstrukturierung und nach Berücksichtigung von 
mittleren Siedlungsdichten je Art (ABBO 2001, RYSLAVY et al. 2011) kann das potentielle Vorkommen von 1-2 Brutpaar(en) 
der jeweiligen Art im betrachteten Raum angenommen werden. Der potentielle Ausfall kann somit 1-2 Brut(en) je Art be-
treffen. In Abhängigkeit der zeitlichen Verteilung der Brutabbrüche kann mit Ersatzbruten gerechnet werden. Der baube-
dingte einmalige Brutausfall von 1-2 Brut(en) je Art liegt im Bereich der natürlichen Schwankungen innerhalb einer Popula-
tion bzw. eines lokalen Bestandes. Auf der Ebene eines lokalen Bestandes ist der zu prognostizierende einmalige Verlust 
von 1-2 Brut(en) je Art als nicht erheblich zu werten. 

Die durch Stör- und Scheuchwirkungen verursachte endgültige Aufgabe des verbleibenden Waldareals als potentieller 
Lebensraum ist nicht zu prognostizieren.  

Die baubedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten durch Stör- und 
Scheuchwirkungen wird ausgeschlossen. 

3.4 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

 Partielle und temporäre Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion 
wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden. 

     Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung),             
          ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

Begründung: 

Die geplante Waldrodung erfasst ca. 1,0 ha aus der Gesamtwaldfläche von ca. 1,6 ha am Planstandort. Der Waldbestand 
ist Teil eines ausgedehnten Waldkomplexes. Mit der Waldrodung wird ein Teilbereich des besiedelbaren Lebensraums der 
jeweiligen Art zerstört. In der Relation zu den vorhandenen Habitatkomplexen am Planstandort und in dessen relevantem 
Umfeld und nach Berücksichtigung der Habitatansprüche der Arten (Angaben z. B. in ABBO 2001) und deren ökologischen 
Plastizität ist der artspezifisch anrechenbare Lebensraumverlust als gering zu bewerten. Es handelt sich um weit verbreite-
te, häufige Spezies (vgl. RYSLAVY et al. 2011).  

Durch die Bauvorbereitung können temporär verstärkte Störeffekte an den potentiellen Brutplätzen am ost-südöstlichen 
Waldrand auftreten. Die baubedingten Stör- und Scheuchwirkungen können eine temporäre, partielle Schädigung der 
potentiellen Brut- und Nahrungshabitate verursachen. Die zeitliche Dimension und die flächenbezogene Wirkintensität 
(mögliche Betroffenheit von Teilbereichen des potentiellen Lebensraumes der jeweiligen Art) sind als gering zu bewerten. 
Die endgültige Räumung der potentiellen Lebensräume ist im Umfeld des Planstandortes demgegenüber nicht zu besor-
gen (vgl. Pkt. 3.3). 

Die baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten wird mit ausreichender Sicherheit 
ausgeschlossen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten bleibt im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten.  
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4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

    treffen zu                  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

    treffen nicht zu         (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

Die kontinuierliche ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im zeitlichen und räumlichen 

Zusammenhang gewahrt. Die Erhaltungszustände der lokalen Populationen der Arten verschlechtern sich nicht signifikant. 

Somit ist das Zugriffsverbot  gem.  § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

 

5. Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 

 keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring: 

 

 

 

 

Risikomanagement: 

 

 

 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B1  

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Brutvögeln 

Lage der Maßnahme / ggf. Bau-km/ Angabe zum Lageplan 

Landkreis  Oberhavel  

Gemarkung   Neuglobsow 

Flur 003 

                                     

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:  

 Maßnahmet yp + Zusatz index  

A
F

B
 

V A F B  

Vermeidung  

Konfliktbewältigung 

 Vermeidung / Ausgleich / Ersatz erheblicher Beeinträchtigung (LBP) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten (AFB) n. § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG 

 

- Arten der Nistgilde der Gehölzfreibrüter § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

- Arten der Nistgilde der Gehölzhöhlenbrüter § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

- Arten der Nistgilde der Bodenbrüter in Säumen und Gehölzen sowie ihren Rändern § 44 
(1) Nr. 3 BNatSchG 

 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung verletzter Zugriffsverbote (AFB) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

Maßnahme VA F B1                                                  in Verbindung mit Maßnahme(n): -  

Zielkonzeption und Anforderungen an Lage/Standort der Maßnahme 

Zur Vermeidung der vorhabenbedingten temporären Gefährdung von Brutvögeln erfolgen eine jah-
reszeitliche Steuerung der Gehölzrodung, der Baufeldfreimachung (inkl. Abrissarbeiten) und der 
Beginn der Baumaßnahmen sowie die Durchführung einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB). 

Standort der Maßnahme: Der Geltungsbereich des B-Planes / der Standort der Baumaßnahmen. 

 

Ausgangszustand der Maßnahmefläche(n) 

Wald. 
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Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B1  

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Brutvögeln 

Durchführung/Herstellung 

Die Rodung des Gehölzes, sämtliche Einrichtungs- und Erschließungsarbeiten (Baufeldfreima-
chung, Bergung des Oberbodens, Baustelleneinrichtung, etc.) sowie der Beginn der Baumaßnah-
men werden auf den Zeitraum von 01. Oktober bis 01. März des Folgejahres beschränkt.  

Die Bauarbeiten, die vor dem 01. März begonnen wurden, können, sofern sie ohne Unterbrechung 
fortgesetzt werden, in der darauffolgenden Brutzeit beendet werden. Längere Unterbrechungen als 
eine Woche (7 Tage) sind auszuschließen. Ansonsten ist ein Vorkommen von Brutstätten vor dem 
wieder aufgenommenen Baubetrieb im Areal des Sondergebietes gutachtlich zu prüfen. Die Ergeb-
nisse der gutachterlichen Prüfungen sind der zuständigen Behörde zu übermitteln. Erst nach ihrer 
Zustimmung können die Baumaßnahmen aufgenommen bzw. fortgeführt werden. 

Entsprechende Regelungen sind in den Bebauungsplan zu integrieren und durch die ÖBB fortlau-
fend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu überwachen. 

Die Umsetzung der Bestimmungen ist in einem Bautagebuch oder in anderen hierfür geeigneten 
Unterlagen zu dokumentieren (ÖBB). Diese Unterlagen sind bei Aufforderung der zuständigen Be-
hörde zur Abnahmeprüfung vorzulegen. 

 

 

  

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Unterhaltungspflege 

Nicht erforderlich. 

 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Funktionskontrolle 

Erforderlich. Im Zuge der ÖBB:  

- Kontrolle der Einhaltung der Zeitvorgaben. 

- Kontrolle der Kontinuität der Bauarbeiten. 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

 

Maßnahme   vor Beginn     im Zuge       nach Abschluss der Bauarbeiten. 
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Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
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Maßnahmen-Nr. VA F B1  

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Brutvögeln 

Leitungen: 

 

 

 

 

 

 

Zuwegungen, Wegerecht: 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomanagement 

Nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgesehene Regelung 

 Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer: 

 Flächen Dritter  

 Grunderwerb Künftige Unterhalter: 

 Nutzungsänderung / -beschränkung  
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Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der 
Gemeinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B2  

Vermeidung von baubedingten 
Beeinträchtigungen bei 
Fledermäusen 

Lage der Maßnahme / ggf. Bau-km/ Angabe zum Lageplan 

Landkreis  Oberhavel  

Gemarkung   Neuglobsow 

Flur 003 

                                     

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:  

 Maßnahmet yp + Zusatz index  

A
F

B
 

V A F B  

Vermeidung  

Konfliktbewältigung 

 Vermeidung / Ausgleich / Ersatz erheblicher Beeinträchtigung (LBP) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten (AFB) n. § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG 

 

- Fledermäuse mit Gebäudequartieren, § 44 (1) Nr. 1, 3 BNatSchG 

- Fledermäuse mit Baumquartieren, § 44 (1) Nr. 1, 3 BNatSchG 

 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung verletzter Zugriffsverbote (AFB) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

Maßnahme VA F B2                                                 in Verbindung mit Maßnahme(n): -  

Zielkonzeption und Anforderungen an Lage / Standort der Maßnahme 

Eine Besiedlungskontrolle wird eingesetzt, um eine baubedingte erhebliche Betroffenheit der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die baubedingte temporäre Gefährdung von 
Einzelindividuen in Folge von Baumfällungen und Abrissarbeiten zu vermeiden. 

Bei erfolgtem Positivnachweis von Fledermäusen werden geeignete Ausgleichsmaßnahmen für die 
Sicherung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten geplant und durchgeführt. 

Standort der Maßnahme: Der Geltungsbereich des B-Planes / der Standort der Baumaßnahmen. 

 

 

Ausgangszustand der Maßnahmefläche(n) 

Wald mit alten Bungalows in verschiedenen Zerfallstadien. 
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Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der 
Gemeinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B2  

Vermeidung von baubedingten 
Beeinträchtigungen bei 
Fledermäusen 

Durchführung/Herstellung 

A)  

Vor Beginn der geplanten Abrissarbeiten und / oder der Fällung von Bäumen wird grundsätzlich 
eine gutachtliche Kontrolle an den Gebäuden und / oder an den betroffenen Bäumen auf 
Besiedlung mit Fledermäusen durchgeführt. Mit der Durchführung der Besiedlungskontrolle ist eine 
fachlich kompetente Person oder Einrichtung (z. B. Gutachter-, Ingenieurbüro) zu beauftragen. 

Der Auftrag zur gutachtlichen Kontrolle ist so zu vergeben, dass sie rechtzeitig vor Ausführung der 
geplanten Abrissarbeiten bzw. Baumfällung durchgeführt werden kann und für die eventuell 
erforderlichen Maßnahmen ein ausreichender Zeitrahmen zur Verfügung steht. 

B) 

Bei erfolgtem Positivnachweis von Fledermäusen müssen die folgenden nachgeordneten 
Maßnahmen geplant und durchgeführt werden. 

1. Die vorgesehenen Arbeiten zum Abriss und / oder den Baumfällungen sind auf den Zeitraum von 
30. Oktober bis 01. März zu beschränken (Vermeidungsmaßnahme). 

2. Für die nachgewiesenen Fledermausarten sind Ersatzquartiere durch Aufhängen von 
Fledermauskästen zu schaffen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme).  

3. Die Fledermauskästen sind im Verhältnis von 1:3 anzubringen (für ein zerstörtes Quartier Ersatz 
durch drei Fledermauskästen).  

4. Die Ersatzkästen müssen bereits vor den Abrissarbeiten bzw. der Baumrodung angebracht 
werden. 

5. Für die Aufhängung der Fledermauskästen sind geeignete Plätze festzulegen. Die Verfügbarkeit 
der Standorte für die zu realisierenden Ersatzquartiere und deren dauerhafte Sicherung sind über 
eine entsprechende Vereinbarung / einen Vertrag zu gewährleisten.   

Die Ausgleichsmaßnahme ist gutachtlich zu planen und ein Ausführungsplan zu erarbeiten 
(ökologische Baubegleitung (ÖBB). 

C) 

Die Umsetzung der Bestimmungen ist jeweils in einem Bautagebuch oder in anderen hierfür 
geeigneten Unterlagen zu dokumentieren. Die Unterlagen zur Umsetzung der vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahme sind rechtzeitig vor Baubeginn bzw. vor Beginn der Baumfällarbeiten 
unaufgefordert der zuständigen Behörde vorzulegen (hier insbes. der Ausführungsplan).  

Die Unterlagen zur Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme sind unmittelbar nach Bauabschluss 
unaufgefordert der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Entsprechende Regelungen sind in den Bebauungsplan zu integrieren und durch die ÖBB 
fortlaufend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu überwachen. 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Unterhaltungspflege 

Für die ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahme: Im Rahmen der Ausführungsplanung festzulegen. 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der 
Gemeinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B2  

Vermeidung von baubedingten 
Beeinträchtigungen bei 
Fledermäusen 

Funktionskontrolle 

Erforderlich. Im Zuge der ÖBB für die Vermeidungsmaßnahme:  

- Kontrolle der Einhaltung der Zeitvorgaben. 

Im Rahmen der Ausführungsplanung bei positivnachweisen sind Kontrollmaßnahmen (Monitoring) 
aufzustellen. 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

 

Maßnahme   vor Beginn     im Zuge       nach Abschluss der Bauarbeiten. 

 

 

Leitungen: 

 

 

 

Zuwegungen, Wegerecht: 

 

 

 

Risikomanagement 

Im Rahmen der Ausführungsplanung sind bei Positivnachweisen geeignete Maßnahmen zum 
Risikomanagement aufzustellen. 

 

 

Vorgesehene Regelung 

 Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer: 

 Flächen Dritter  

 Grunderwerb Künftige Unterhalter: 

 Nutzungsänderung / -beschränkung  
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VAF B3  

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Brutvögeln / 
Gebäudebrüter 

Lage der Maßnahme / ggf. Bau-km/ Angabe zum Lageplan 

Landkreis  Oberhavel  

Gemarkung   Neuglobsow 

Flur 003 

                                     

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:  

 Maßnahmet yp + Zusatz index  

A
F

B
 

V A F B  

Vermeidung  

Konfliktbewältigung 

 Vermeidung / Ausgleich / Ersatz erheblicher Beeinträchtigung (LBP) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten (AFB)  n. § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG 

 

- Arten der Nistgilde der Gebäudebrüter § 44 (1) Nr. 1, 3 BNatSchG 

 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung verletzter Zugriffsverbote (AFB) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

Maßnahme VA F B3                                                           in Verbindung mit Maßnahme(n): -  

Zielkonzeption und Anforderungen an Lage/Standort der Maßnahme 

Eine Besiedlungskontrolle wird eingesetzt, um eine baubedingte erhebliche Betroffenheit der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten sowie die baubedingte temporäre Gefährdung von Einzelindividuen 
der Arten in Folge der geplanten Abrissarbeiten oder der Fällung von Bäumen zu vermeiden. 

Bei erfolgtem Positivnachweis von Brutvögeln (hier: Schleiereule, Waldkauz, Schwalbenarten) wer-
den geeignete Ausgleichsmaßnahmen für die Sicherung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-
plant und durchgeführt. 

Standort der Maßnahme: Der Geltungsbereich des B-Planes / der Standort der Baumaßnahmen. 

 

Ausgangszustand der Maßnahmefläche(n) 

Wald mit alten Bungalows in verschiedenen Zerfallstadien 
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VAF B3  

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Brutvögeln / 
Gebäudebrüter 

Durchführung/Herstellung 

A) 

Vor Beginn der geplanten Abrissarbeiten und / oder der Fällung von Bäumen wird grundsätzlich 
eine gutachtliche Kontrolle an den Gebäuden auf Besiedlung mit Brutvögeln durchgeführt. Mit der 
Durchführung der Besiedlungskontrolle ist eine fachlich kompetente Person oder Einrichtung (z. B. 
Gutachter-, Ingenieurbüro) zu beauftragen. 

Der Auftrag zu gutachtlicher Kontrolle ist so zu vergeben, dass sie rechtzeitig vor Ausführung der 
geplanten Umbau- / Erweiterungsarbeiten bzw. Baumfällung durchgeführt werden kann und für die 
eventuell erforderlichen Maßnahmen ein ausreichender Zeitrahmen zu Verfügung steht. 

B) 

Bei erfolgtem Positivnachweis von Brutvögeln müssen die folgenden nachgeordneten Maßnahmen 
geplant und durchgeführt werden: 

1. Die vorgesehenen Arbeiten zum Abriss und / oder den Baumfällungen sind auf den Zeitraum von 
01. Oktober bis 01. März zu beschränken (Vermeidungsmaßnahme).  

Die Abriss- bzw. Rodungsarbeiten, die vor dem 01. März begonnen wurden, können, sofern sie 
ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der darauffolgenden Brutzeit beendet werden. Längere 
Unterbrechungen als eine Woche (7 Tage) sind auszuschließen. Ansonsten ist ein Vorkommen von 
Brutstätten der oben aufgeführten Arten an / in den Gebäuden vor dem wieder aufgenommenen 
Baubetrieb gutachtlich zu prüfen. Die Ergebnisse der gutachtlichen Prüfungen sind der zuständigen 
Behörde zu übermitteln. Erst nach ihrer Zustimmung können die Abriss- bzw. Rodungsarbeiten 
aufgenommen bzw. fortgeführt werden. 

2. Für die nachgewiesenen Brutvogelarten (hier: Schleiereule, Waldkauz, Schwalbenarten) muss 
eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme geplant und durchgeführt werden.  

2.1 Für die nachgewiesenen Brutvogelarten sind geeignete Nisthilfen oder Ersatznester zu schaf-
fen. 

2.2 Die Nisthilfen / Ersatznester sind im Verhältnis von 1:1 anzubringen (für ein zerstörtes Nest / 
Brutstätte Ersatz durch eine Nisthilfe / ein Ersatznest).  

2.3 Die Nisthilfen / Ersatznester sind bereits rechtzeitig vor den Abrissarbeiten anzubringen. D. h. 
die Nisthilfen / Ersatznester müssen vor Beginn der auf die Baumaßnahme folgenden Brutsaison für 
die Tiere zur Verfügung stehen. 

2.4 Für die Anbringung der Nisthilfen / Ersatznester sind geeignete Plätze festzulegen. Die Verfüg-
barkeit der Standorte für die zu realisierenden Nisthilfen / Ersatznester und deren dauerhafte Siche-
rung sind über eine entsprechende Vereinbarung / einen Vertrag zu gewährleisten. 

Die jeweilige erforderliche Ausgleichsmaßnahme ist gutachtlich zu planen und ein Ausführungs-
plan zu erarbeiten (ökologische Baubegleitung (ÖBB).  

C) 

Die Umsetzung der Bestimmungen ist jeweils in einem Bautagebuch oder in anderen hierfür geeig-
neten Unterlagen zu dokumentieren. Die Unterlagen zur Umsetzung der vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahme sind vor Baubeginn unaufgefordert der zuständigen Behörde vorzulegen (hier 
insbes. der Ausführungsplan).  

Die Unterlagen zur Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme sind unmittelbar nach Bauabschluss 
unaufgefordert der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Entsprechende Regelungen sind in den Bebauungsplan zu integrieren und durch die ÖBB fortlau-
fend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu überwachen. 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VAF B3  

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Brutvögeln / 
Gebäudebrüter 

Unterhaltungspflege 

Für die ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahme: Im Rahmen der Ausführungsplanung festzulegen. 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Funktionskontrolle 

Erforderlich. Im Zuge der ÖBB für die Vermeidungsmaßnahme:  

- Kontrolle der Einhaltung der Zeitvorgaben. 

- Kontrolle der Kontinuität der Bauarbeiten. 

Im Rahmen der Ausführungsplanung bei Positivnachweis sind Kontrollmaßnahmen (Monitoring) 
aufzustellen. 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

Maßnahme   vor Beginn     im Zuge       nach Abschluss der Bauarbeiten. 

 

Leitungen: 

 

 

Zuwegungen, Wegerecht: 

 

 

Risikomanagement 

Im Rahmen der Ausführungsplanung bei Positivnachweis sind geeignete Maßnahmen zum Risiko-
management aufzustellen. 

 

Vorgesehene Regelung 

 Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer: 

 Flächen Dritter  

 Grunderwerb Künftige Unterhalter: 

 Nutzungsänderung / -beschränkung  
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B4 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Lage der Maßnahme / ggf. Bau-km/ Angabe zum Lageplan 

Landkreis  Oberhavel  

Gemarkung   Neuglobsow 

Flur 003 

                                     

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:  

 Maßnahment yp + Zusatz index  

A
F

B
 

V A F B  

Vermeidung  

Konfliktbewältigung 

 Vermeidung / Ausgleich / Ersatz erheblicher Beeinträchtigung (LBP) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten (AFB) nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG  

- Zauneidechse (Lacerta agilis) § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung verletzter Zugriffsverbote (AFB) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

Maßnahme VA F B4                                                 in Verbindung mit Maßnahme(n): AC E F1, VA F B5  

Zielkonzeption und Anforderungen an Lage/Standort der Maßnahme 

Die Vergrämungsmaßnahme ist Teil eines Maßnahmenkomplexes in Verbindung mit den Maßnah-
men AC E F1 und VA F B5. Ihre Trennung von der Maßnahme AC E F1 ist in der zeitlichen Differenzie-
rung und dem stark abweichenden methodischen Ansatz begründet.  

Die Eingriffsfläche wird durch stufenweise Reduktion der Habitateignung als Lebensraum entwertet. 
Die Entwertung hat die Zielsetzung, die Zauneidechsen aus dem betroffenen Bereich zu vergrä-
men. Im Vorlauf werden nahe gelegene Flächen durch entsprechende Maßnahmen als Lebens-
raum aufgewertet (siehe Maßnahme AC E F1).  

Standort der Maßnahme: Der Geltungsbereich des B-Planes / der Standort der Baumaßnahmen - 
der Saum am südlichen Waldrand zwischen diesem und dem Feldweg (s. Folgeblatt 1 - Karte 1).  
 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche(n) 

Durch trockenwarmes Mikroklima geprägter Saum am südlichen Waldrand, mit diesem in enger 
Verzahnung. 
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B4 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Durchführung/Herstellung 

Vergrämungsmaßnahme 

Im Jahr der Bauausführung (hier: Abrissarbeiten und Rodung des Waldbestandes) wird die Ver-
grämungsmaßnahme vor dem Eingriff in den Lebensraum der Zauneidechsen realisiert. (s. Folge-
blatt 1 - Karte 1)  

- Die Sträucher und jungen Bäume sind im Saum im Winterhalbjahr zwischen dem 15. Oktober 
und dem 01. März des Folgejahres zu fällen. Eingriffe sind in das Erdreich, so das Entfernen von 
Wurzelstöcken, Baumstubben u. ä. (Rodung), in diesem Zeitraum nicht zulässig. 

- Der Saum wird für die Mahd in 4 Teilabschnitte (A1 - A4) aufgeteilt. Ab Mitte März werden die 
Teilabschnitte des Saumes A1 - A4 mindestens in 3 Mahdgängen (nach Bedarf auch 4-5mal) kurz 
gemäht mit sofortiger und vollständiger Beräumung des Mähgutes. Der Saum ist bis zum Stamm-
fuß der am Rand stehenden Bäume zu mähen.  Am ersten Tag wird der Teilabschnitt A1 gemäht, 
wobei die Mahd von Norden nach Süden und dann nach Osten vorangetrieben wird. Die benach-
barten Teilabschnitte A2 bis A4 werden an einem der folgenden Tage gemäht. Die Mahdrichtung ist 
jeweils von Westen nach Osten. Hierzu siehe auch Folgeblatt 1 - Karte 1. 

Ein Mahdgang, d. h. das vollständige Abmähen des Saumes mit den vier Teilabschnitten, wird so-
mit in vier Tagen vollzogen. 

Zwischen den Tagen mit Mahd muss mindestens ein Tag mit für die Eidechsen günstiger Witterung 
liegen. 

Zwischen den Mahdgängen soll nicht länger als eine Woche vergehen. 

- In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Kontrollen sind auch vier oder mehr Mahdgänge ein-
zuplanen.  

- Die Stoppelhöhe liegt bei dem ersten Mahdgang bei mindestens ca. 10 cm (nicht niedriger). In 

den folgenden Mahdgängen wird die Stoppelhöhe stufenweise reduziert. 

- Die Mahd ist per Hand oder mit leichten Kleinmaschinen mit Balkenmäher auszuführen. Für die 
Mahd sind Zeiten zu wählen, in denen die Tiere inaktiv und in ihren Verstecken sind. Zu empfehlen 
sind die frühen Morgenstunden.  

- Vor dem Maschineneinsatz (Fällen der Bäume, Holztransport, etc.) muss gewährleistet sein, 
dass an den drei vorhergehenden Tagen keine Nachweise mehr erbracht werden oder die Fang-
quote an diesen drei Tagen hintereinander „Null“ beträgt. 

- Vor dem 15. März ist es durch die Maßnahme VA F B5 zu gewährleisten, dass die Zauneidechsen 
aus den Bereichen südlich des Feldweges nicht mehr in die Vorhabenfläche einwandern können 
(mobile Leiteinrichtung, Reptilienzaun). Nach Abschluss der Vergrämungsmaßnahme ist die Ab-
grenzung der Vorhabenfläche auch im Bereich des Teilabschnittes A4 herzustellen (ebenfalls 
VA F B5). 

Abfangen der Zauneidechsen 

- Das Abfangen der Zauneidechsen ist bereits parallel zur Mahd bzw. nach der Mahd, wenn 
günstige Witterungsverhältnisse vorherrschen, vorzunehmen und auch vor dem Maschinenein-
satz fortzuführen. Die eingefangen Tiere werden in die Flächen der vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahme ACEF1, die vom Eingriffsort am weitesten entfernt liegen, freigelassen. 

Die zeitliche Zielsetzung der Vergrämung und das Abfangen ist es, dass die Eingriffsflächen von 
Zauneidechsen frei werden, bevor die Weibchen gegen Ende Mai die Eier durch Vergraben in das 
Erdreich ablegen. 

 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B4 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Durchführung/Herstellung 

Allgemeine Regelungen 

Der Einsatz einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) ist für die Vergrämungsmaßnahme zwin-
gend erforderlich. 

Mit der Ausführung zum Abfangen und Umsiedeln von Zauneidechsen ist ein hierfür qualifiziertes 
Unternehmen zu beauftragen. Die Person, die das Abfangen hauptsächlich vornimmt, ist mit Na-
men und Kontaktmöglichkeiten anzugeben. Entsprechende Referenzen bezüglich der Erfahrungen 
zum Fangen und Umsiedeln von Zauneidechsen sind beizufügen. 

Die Angaben zum beauftragten Unternehmen und zur federführenden Person sind der zuständigen 
Behörde rechtzeitig vor beginn der Maßnahme vorzulegen. 

Die Maßnahme VAFB4 ist in hierfür geeigneter Form zu dokumentieren:  

- Die Aufgaben, Feststellungen und Veranlassungen der ÖBB. 

- Zum Abfangen der Zauneidechsen: Angaben zur Fangmethode, Fangtage, Dauer der Fangaktion, 
Anzahl und Aufgaben der unmittelbar beteiligten Personen, Fangergebnisse unter Angabe von Da-
tum und Zeit, Alter (Adult, Juvenil, Schlüpflinge), Geschlecht (soweit möglich), Witterungsbedingun-
gen (Temperatur, Niederschlag, Bewölkung, Windverhältnisse). 

- Die Dokumentation ist der zuständigen Behörde vorzulegen. 

- Die Umsetzung der Bestimmungen ist in einem Bautagebuch oder in anderen hierfür geeigneten 
Unterlagen zu dokumentieren. 

 

Entsprechende Regelungen sind in den Bebauungsplan zu integrieren und durch die ÖBB fortlau-
fend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu überwachen. 

 

Einen Zeitplan für die Ausführung mit allen für die Zauneidechsen vorgesehenen Maßnahmen siehe 
nachfolgend. 

Zeitplan für die Ausführung der Maßnahmen AC E F1, VA F B4 und VA F B5 
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  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Unterhaltungspflege 

Keine. 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B4 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Funktionskontrolle (ÖBB) 

Kontrolle der Mahd: erforderliche Häufigkeit, Mahd von Innen nach Außen, Mahdhöhe, sofortige 
und vollständige Beräumung des saatgutes. 

Kontrolle der mobilen Leiteinrichtung (übergreifend zu VA F B5). 

Nach Durchführung der Maßnahme und noch vor Beginn der Baufeldfreimachung sind zwei Kontrol-
len durchzuführen, ob sich Zauneidechsen noch auf der beräumten Fläche aufhalten. Die Kontrollen 
sind übergreifend im Rahmen der Maßnahme VA F B5 weiterzuführen. 

Alle Überprüfungen und Kontrollen sind zu dokumentieren. Die Ergebnisse der durchgeführten 
Wirksamkeitskontrollen sind gegenüber der für den Artenschutzvollzug zuständigen Behörde nach-
zuweisen. 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

Maßnahme   vor Beginn     im Zuge       nach Abschluss der Bauarbeiten. 

Leitungen: 

 

 

Zuwegungen, Wegerecht: 

 

 

Risikomanagement 

- 

 

Vorgesehene Regelung 

 Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer: 

 Flächen Dritter  

 Grunderwerb Künftige Unterhalter: 

 Nutzungsänderung / -beschränkung  
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Maßnahmenblatt AFB / Folgeblatt 1 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B4 

Vermeidung von baubedingten Beein-
trächtigungen bei Zauneidechsen 

Karte 1 

 

 
Quelle: GeoBasis-DE/LGB 2021 

Saum - Teilabschnitte A1 - A4 

Mahdrichtung  
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungsgebiet Feldweg“ der Ge-
meinde Stechlin OT Dagow 

 

Maßnahmen-Nr. VA F B5 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Lage der Maßnahme / ggf. Bau-km/ Angabe zum Lageplan 

Landkreis  Oberhavel  

Gemarkung   Neuglobsow 

Flur 003 

                                     

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:  

 Maßnahment yp + Zusatz index  

A
F

B
 

V A F B  

Vermeidung  

Konfliktbewältigung 

 Vermeidung / Ausgleich / Ersatz erheblicher Beeinträchtigung (LBP) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten (AFB) nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG  

 

- Zauneidechse (Lacerta agilis) § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 

 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung verletzter Zugriffsverbote (AFB) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

Maßnahme VA F B5                                                 in Verbindung mit Maßnahme(n): VA F B4  

Zielkonzeption und Anforderungen an Lage/Standort der Maßnahme 

Zur Vermeidung baubedingter Verletzungen oder Tötungen von Individuen bei Zauneidechsen er-
folgen die Aufstellung einer mobilen Leiteinrichtung (Reptilienzaun) und die Durchführung einer 
ökologischen Baubegleitung (ÖBB). 

Standort der Maßnahme: südlich vom Feldweg und Randbereiche des Sondergebietes (s. Folge-
blatt 1 - Karte 1). 

 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche(n) 

Randbereiche des Feldweges und Waldsaum mit Kraut- / Grasfluren. 
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Maßnahmenblatt AFB 

Projektbezeichnung 
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Maßnahmen-Nr. VA F B5 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Durchführung/Herstellung 

Zur Vermeidung baubedingter Tötung von Individuen ist vor Beginn der Vergrämungsmaßnahme 
VAFB4 und während der Baumaßnahmen eine mobile für Zauneidechsen unüberwindbare Leitein-
richtung mit Übersteigschutz ("Überhang") vorzusehen (s. Folgeblatt 1 - Karte 1).  

Die Koordinierung mit der Vergrämungsmaßnahme (VAFB4) ist wie folgt zu gewährleisten: Der Teil-
abschnitt der Leiteinrichtung südlich vom Feldweg (ZA1) ist vor Beginn der Vergrämungsmaß-
nahme aufzustellen. Der Teilabschnitt der Leiteinrichtung am südöstlichen Waldrand (ZA2) ist 
unmittelbar nach Beendigung der Vergrämungsmaßnahme aufzustellen. 

Die Leiteinrichtung ist so aufzustellen, dass die Zauneidechsen, die in den angrenzenden Lebens-
räumen leben, nicht in das Baufeld hinein gelangen können. Hierfür wird der Teilabschnitt ZA1 süd-
lich des Feldweges im Westen an der Feldzufahrt eingebogen und im Osten bis zum Gehölz am 
Graben verlegt. Die Leiteinrichtung ist „hart an der Kante“ zum Feldweg zu positionieren. Der nörd-
lich ausladende Arm des Teilabschnittes ZA2 ist am Waldrand in den Wald hinein zu führen. Der 
Übersteigschutz ("Überhang") muss jeweils nach außen, d. h. dem Baufeld und dem Feldweg ab-
gewandt ausgerichtet werden. 

Die aufgestellte Leiteinrichtung muss in der Zeit vom 15. März (Teilabschnitt ZA1) an bis zum 31. 
Oktober (beide Teilabschnitte) vorgehalten werden. 

Es ist darauf zu achten, dass das Rodungsgut sowie die Abriss- und Aushubmaterialien nicht au-
ßerhalb des mit der Leiteinrichtung abgegrenzten Baubereiches auf den benachbarten Flächen 
abgelagert / zwischengelagert werden. 

Mit der Durchführung der ÖBB ist eine fachlich qualifizierte Person oder Organisation (z. B. Ingeni-
eurbüro) zu beauftragen. 

Die Umsetzung der Bestimmungen ist in einem Bautagebuch oder in anderen hierfür geeigneten 
Unterlagen zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind der zuständigen Umweltbehörde vorzulegen.  

Die Vermeidungsmaßnahme ist in den Bebauungsplan zu integrieren zu integrieren und durch die 
ÖBB fortlaufend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu überwachen.  

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Unterhaltungspflege 

- Kontrolle der Leiteinrichtung auf Beschädigungen. 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Funktionskontrolle 

- Kontrolle der Aufstellung der Leiteinrichtung: insbes. zeitliche Staffelung, Lage, Länge, Undurch-
lässigkeit. 

- Kontrolle der Einhaltung der Zeitvorgaben und der räumlichen Beschränkungen. 

Alle Überprüfungen und Kontrollen sind zu dokumentieren. Die Ergebnisse der durchgeführten Kon-
trollen sind gegenüber der für den Artenschutzvollzug zuständigen Behörde nachzuweisen. 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 
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Maßnahmen-Nr. VA F B5 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

 

Maßnahme   vor Beginn     im Zuge       nach Abschluss der Bauarbeiten. 

Leitungen: 

 

 

 

 

 

Zuwegungen, Wegerecht: 

 

 

 

 

 

 

Risikomanagement 

Nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgesehene Regelung 

 Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer: 

 Flächen Dritter  

 Grunderwerb Künftige Unterhalter: 

 Nutzungsänderung / -beschränkung  
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Maßnahmen-Nr. VA F B5 

Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen bei Zauneidechsen 

Karte 1 

Lageplan Leiteinrichtung 

 
Quelle: GeoBasis-DE/LGB 2021 

Leiteinrichtung (skizzenhaft) - Teilabschnitte ZA1 und ZA2    
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Maßnahmen-Nr. AC E F1 

Maßnahme zur Wahrung der kontinu-
ierlichen ökologischen Funktionalität 
bei Reptilien 

Lage der Maßnahme / ggf. Bau-km/ Angabe zum Lageplan 

Landkreis  Oberhavel  

Gemarkung   Neuglobsow 

Flur 003 
                                     
Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:  

 Maßnahmet yp + Zusatz index  

A
F

B
 

AC E F  

vo rgezogener  Ausg le ich  

Konfliktbewältigung 

 Vermeidung / Ausgleich / Ersatz erheblicher Beeinträchtigung (LBP) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten (AFB) n. § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG 

- Zauneidechse (Lacerta agilis), § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung verletzter Zugriffsverbote (AFB) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Verhinderung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

 Überwindung der erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- u. Erhaltungsziele (FFH) 

Unterlagen-Nr.:          Blatt-Nr.: 

Maßnahme AC E F1                                                        in Verbindung mit Maßnahme(n): VA F B4 

Zielkonzeption und Anforderungen an Lage / Standort der Maßnahme 

Vorgezogene Maßnahme um einen vorhabenbedingten Lebensstättenverlust der Zauneidechse aus-
zugleichen.  

Um die ökologische Funktion der Reptilien im räumlichen Zusammenhang zu erhalten wird eine Maß-
nahme mit Optimierung und Neuschaffung vom zusätzlichen Lebensraum durchgeführt. 

Die Größe der mit dem Planvorhaben überplanten Fläche mit Habitateignung für die Reptilien beträgt 
ca. 800 m

2
.    

Standort  der Maßnahme: Saum an den östlichen und südöstlichen Rändern des Waldbestandes, der 
nach der geplanten Waldrodung bestehen bleibt. Die Maßnahmefläche grenzt im Süd-Südosten unmit-
telbar an den aktuell von Zauneidechsen besiedelten Lebensraum am südlichen Waldrand. 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Ausgangszustand der Maßnahmefläche(n) 

Saum am Waldrand mit vielfältigen Vegetationsdeckung und räumlicher Aufsplitterung durch den unre-
gelmäßigen Verlauf der Waldkante. Der Saum ist punktuell kleinflächig von Zauneidechsen besiedelt.  
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Maßnahmen-Nr. AC E F1 

Maßnahme zur Wahrung der kontinu-
ierlichen ökologischen Funktionalität 
bei Reptilien 

Durchführung / Herstellung 

 

Zeitliche Vorgaben: Die artspezifischen Gestaltungsmaßnahmen sind rechtzeitig vor Realisierung des 
Planvorhabens vor der Bauausführung (hier: Waldrodung und anschließende Tiefbauarbeiten) durch 
Habitatverbesserung und Neuschaffung von Habitatelementen fertig zu stellen. Die Flächenfunktionen 
als Lebensraumkomplex für die Reptilien muss die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme bereits zum 
Zeitpunkt des Eingriffes erreicht haben. Das ist durch eine Ausführung vor dem Baubeginn rechtzei-
tig zu gewährleisten. Die Flächenfunktionen der Ausgleichsmaßnahme müssen zudem mit Beginn 
der Vergrämungsmaßnahme (VAFB4) gewährleistet sein. 

Flächenbedarf: Der Ausgleich ist in einem Verhältnis von mindestens 1 : 1 herzustellen. Für den Le-
bensraumverlust von ca. 800 m

2
 wird die Maßnahme vorsorgeorientiert im Umfang von ca. 1.200 m

2
 

geplant. Hierfür wird der Saum auf ca. 150 m Länge und ca. 8 m Breite, von der Waldtraufe aus ge-
messen, gestaltet und unter Habitatpflege gestellt. 

Ausführung:   

A1.1 - Auf der offenen Maßnahmefläche verteilt sind zwei Mischhaufen (Strukturelemente S1 und S2, 
s. Folgeblatt 1 - Karte 1) aus Holz (Baumstubben mit Wurzeln und sonstiges Astwerk in unsortierter 
Schüttung) und Sand mit einer Schüttungshöhe von mindestens 1,3-1,5 m zu errichten. Die Mischhau-
fen sind jeweils in einer Grube mit ca. 3-4 m Durchmesser und ca. 70-80 cm Tiefe aufzuschichten. Mit 
dem Sand wird die nördliche Hälfte der Haufen vermischt und teilweise überdeckt. 

In den mittleren und südlichen Arealen des Waldrandes sind keine Zauneidechsen nachgewiesen wor-
den. Für die Strukturelemente S1 und S2 sind Stellen in diesen Arealen des Saums auszuwählen, die 
im aktuellen Zustand keine besiedelbare Habitate für die Zauneidechsen aufweisen (z. B. dichte Land-
reitgrasinsel, von Brombeeren großflächig überwucherte Fläche).  

A1.2 - Die freien Maßnahmeflächen sind jährlich einmal im September zu mähen. Für die Mahd 
sind Zeiten zu wählen, in denen die Tiere inaktiv und in ihren Verstecken sind (z. B. die frühen Mor-
genstunden). Die Mahd ist mit leichtem Balkenmäher oder Freischneider mit einer Mahdhöhe von min-
destens 10 cm auszuführen. Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. 

A1.8 - Die Strukturelemente S1 und S2 (Haufwerke) sind im Zweijahresrhythmus wie oben be-

schrieben zu mähen. Das Mähgut ist von den Strukturelementen zu entfernen. 

Allgemeine Regelungen: 

Der Einsatz einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) ist zwingend erforderlich.  

Die ÖBB übernimmt die fortlaufende Kontrolle und Dokumentation der Herstellung der Ausgleichsflä-
che.  

Die Fertigstellung der Maßnahme ist in hierfür geeigneter Form zu dokumentieren. Die Erreichung des 
Zielzustandes ist mit der Dokumentation / den Protokollen der ÖBB und einer abschließenden gutacht-
lichen Bewertung der ökologischen Funktionen der Maßnahmenfläche nachzuweisen.  

Nach Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahme ACEF1 und vor Beginn der Vergrämungs- und Umsied-
lungsmaßnahme VAFB4 ist die Abnahme durch die zuständige Behörde in der Aktivitätsphase der 
Zauneidechsen (ca. Mitte April bis ca. Ende September) erforderlich. 

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist in den Bebauungsplan zu integrieren. Die dauerhafte Si-
cherung der Ausgleichsmaßnahme (Flächensicherung) ist zu gewährleisten. 

Einen Zeitplan für die Ausführung mit allen für die Reptilien vorgesehenen Maßnahmen siehe nachfol-
gend. 

 

 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 
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Maßnahmen-Nr. AC E F1 

Maßnahme zur Wahrung der kontinu-
ierlichen ökologischen Funktionalität 
bei Reptilien 

Durchführung / Herstellung 

 

Zeitplan für die Ausführung der Maßnahmen AC E F1, VA F B4 und VA F B5 
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Unterhaltungspflege 

- Siehe unter Durchführung / Herstellung. 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Funktionskontrolle 

- Im Zuge der Herstellung - ÖBB: Kontrolle der räumlichen Verteilung und des Aufbaus der vorgese-
henen Strukturelemente S1 und S2 (Mischhaufen). Die Herstellung der Ausgleichsflächen ist von der 
ÖBB fortlaufend zu kontrollieren und zu dokumentieren. Bereits vor Beginn der Vergrämungsmaßnah-
me (VAFB4) sind Funktionskontrollen der Ersatzhabitate (Vorhandensein von Habitatstrukturen, Besie-
delung mit Insekten, ...) vorzunehmen und zu dokumentieren  

- Nach Fertigstellung - Monitoring: Für das Bestandsmonitoring ist die Kontrolle der Besiedlung der 
Teilflächen Nord und Süd über 5 Jahre jeweils in der Vegetationsperiode bei für Zauneidechsen güns-
tiger Witterung vorzunehmen. Die erste Kontrolle erfolgt im Sommerhalbjahr im ersten Jahr nach 
Durchführung der Vergrämungsmaßnahme (VAFB4). Die weiteren Kontrollen sind fortlaufend jährlich 
anzusetzen. Bei hinreichendem Ansiedlungserfolg können die Kontrollen in Abstimmung mit der zu-
ständigen Behörde vorzeitig beendet werden. 

Für das Bestandsmonitoring ist die gleiche Methode zu wählen wie bei der Erfassung. Es sind mindes-
tens 4 Begehungen jährlich über den Aktivitätszeitraum verteilt durchzuführen. 

Mit der Durchführung der Kontrollen / des Monitorings ist eine geeignete Person oder Organisation (z. 
B. Gutachter, Ingenieurbüro) zu beauftragen.  

Die Umsetzung der Kontrollen und des Monitorings sowie deren Ergebnisse sind zu dokumentieren. 
Die Umsetzung und die Ergebnisse der durchgeführten Wirksamkeitskontrollen sind gegenüber der für 
den Artenschutzvollzug zuständigen Behörde nachzuweisen. 

  Fortsetzung / Details auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

Maßnahme:   vor Beginn der Bauarbeiten      im Zuge       fortlaufend  
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bei Reptilien 

Leitungen:  

 

 

 

 

 

Zuwegungen, Wegerecht: 

 

 

 

 

 

Risikomanagement 

Die beschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahme hat eine kurze Entwicklungszeit: Entwicklungs-
dauer <5 Jahre (RUNGE et al. 2010, S. 42, auch S. A 173). Die Erfolgsaussichten sind sehr gut (vgl. 
ebd.).  
Wenn im Ergebnis der Kontrollen die ökologische Funktionalität der Maßnahme nicht sichergestellt ist, 
können Nachbesserungen, auch baulicher Art, und weiterführende Kontrollen in Abstimmung mit der 
zuständigen Behörde vorgenommen werden. 
Insofern das Monitoring ein dichtes Überwachsen der Maßnahmenflächen (geschlossene Gras- und / 
oder Staudenfluren, zunehmender Gehölzbewuchs) feststellt, müssen die Mahdzeiten ggf. durch Vor-
verlegen oder Erhöhung der Mahdhäufigkeit (z. B. zweimal jährlich)  geändert werden. 
Die ggf. erforderlichen nachgeordneten Korrekturmaßnahmen sind gutachtlich zu planen.  

 

Vorgesehene Regelung 

 Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer: 

 Flächen Dritter  

 Grunderwerb Künftige Unterhalter: 

 Nutzungsänderung / -beschränkung  
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Quelle: GeoBasis-DE/LGB 2021 

Maßnahmefläche ACEF1  

Strukturelemente S1 und S2 
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